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Datenübersicht 2019 Kreisfreie Städte Landkreise 
Kreisangehö-

rige Städte 
Rheinland- Pfalz 

Gefährdungseinschätzungen: 

Anzahl der Gefährdungseinschätzungen 2.667 5.031 514 8.212 

Gefährdungseinschätzungen pro 1.000 un-
ter 18-Jährige 

15,9 11,8 16,2 13,1 

Ergebnis der Gefährdungseinschätzung: 

Kindeswohlgefährdung 597 22,4% 726 14,4% 118 23,0% 1.441 17,5% 

latente Kindeswohlgefährdung 407 15,3% 997 19,8% 130 25,3% 1.534 18,7% 

keine Kindeswohlgefährdung, aber Hilfe-
/Unterstützungsbedarf 

837 31,4% 1.722 34,2% 
124 

24,1% 2.683 32,7% 

keine Kindeswohlgefährdung, kein Hilfe-/Un-
terstützungsbedarf 

826 31,0% 1.580 31,4% 
142 

27,6% 2.548 31,0% 

keine Angabe 0 0,0% 6 0,1% 0 --- 6 0,1% 

Art der Kindeswohlgefährdung: 

Anzeichen für Vernachlässigung 537 57,4% 960 56,2% 157 63,1% 1.654 57,2% 

Anzeichen für psychische Misshandlung 343 36,7% 701 41,1% 67 26,9% 1.111 38,4% 

Anzeichen für körperliche Misshandlung 293 31,3% 460 26,9% 54 21,7% 807 27,9% 

Anzeichen für sexuelle Gewalt 51 5,5% 92 5,4% 9 3,6% 152 5,3% 

Die häufigsten Melder: 

Polizei/Gericht/Staatsanwaltschaft 828 32,8% 1.411 28,1% 130 25,3% 2.369 29,4% 

Bekannte/Nachbarn 285 11,3% 579 11,5% 56 10,9% 920 11,4% 

Anonyme Meldung 210 8,3% 538 10,7% 49 9,5% 797 9,9% 

Geschlecht: 

Anzahl der betroffenen Mädchen 1.288 48,3% 2.463 49,3% 225 43,9% 3.976 48,6% 

Anzahl der betroffenen Jungen 1.375 51,6% 2.528 50,6% 288 56,1% 4.191 51,2% 

ohne Angabe 4 0,1% 7 0,1% 0 --- 11 0,1% 

Migrationshintergrund: 

Migrationshintergrund 1.234 48,9% 1.533 31,0% 243 47,4% 3.010 37,7% 

kein Migrationshintergrund 984 39,0% 2.550 51,5% 254 49,5% 3.788 47,5% 

Unbekannt 304 12,1% 864 17,5% 16 3,1% 1.184 14,8% 

Alter: 

Unter 3 Jahre 659 26,2% 1.127 22,9% 156 30,4% 1.942 24,4% 

3 bis 6 Jahre 490 19,5% 883 17,9% 85 16,6% 1.458 18,3% 

6 bis 12 Jahre 742 29,5% 1.713 34,8% 160 31,2% 2.615 32,9% 

Über 12 Jahre 626 24,9% 1.197 24,3% 112 21,8% 1.935 24,3% 

Anteil Alleinerziehende 44,4% 38,7% 39,5% 40,6% 

Anteil Transferleistungsbezug 42,5% 34,2% 48,1% 37,8% 

Inanspruchnahme zum Zeitpunkt der Ge-
fährdungseinschätzung 

  

darunter am häufigsten:   

keine Leistung der Kinder- und Jugendhilfe 
wurde in Anspruch genommen 

1.473 56,0% 2.666 54,2% 
260 51,8% 4.399 54,6% 

ambulante/teilstat. Hilfe zur Erziehung nach 
§§ 27 bis 32, 35 SGB VIII 

486 18,5% 1.207 24,5% 
154 30,7% 1.847 22,9% 

Unterstützung nach §§ 16 bis 18 SGB VIII 623 23,7% 1.036 21,1% 102 20,3% 1.761 21,9% 

Neu eingerichtete Hilfen als Ergebnis der 
Gefährdungseinschätzung 

  

darunter am häufigsten:   

Unterstützung nach §§ 16 bis 18 SGB VIII 489 27,2% 854 25,2% 82 22,2% 1.425 25,6% 

ambulante/teilstat. Hilfe nach §§ 27 bis 32, 
35 SGB VIII 

378 21,0% 918 27,1% 102 27,6% 1.398 25,1% 

Familienersetzende Hilfe nach §§ 27, 33 bis 
35 SGB VIII 

187 10,4% 246 7,3% 54 14,6% 487 8,8% 

Anrufung des Familiengerichts 14,0% 11,1% 19,9% 12,6% 
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1. Vorbemerkung 

 
Der vorliegende Bericht „Kinderschutz und 

Hilfen zur Erziehung: Ergebnisse zur Um-

setzung des § 8a SGB VIII in der Praxis 

der Jugendämter in Rheinland-Pfalz im 

Jahr 2019“ ist bereits der zehnte Monito-

ringbericht seit Einführung der Statistik zu 

Gefährdungseinschätzungen gemäß § 8a 

SGB VIII in Rheinland-Pfalz im Jahr 2010. 

Auch in diesem Bericht werden die zentra-

len Befunde des Jahres 2019 umfassend 

dargestellt und fachlich kommentiert. Die 

zugrundeliegenden Daten zur Umsetzung 

des § 8a SGB VIII in der Praxis der Ju-

gendämter werden im Rahmen des rhein-

land-pfälzischen Projektes „Qualitätsent-

wicklung durch Berichtswesen“ erhoben 

und sowohl auf Landesebene als auch auf 

kommunaler Ebene in Form von Jugend-

amtsprofilen aufbereitet und kommentiert.  

Bereits seit dem Jahr 2002 wird das Pro-

jekt „Qualitätsentwicklung durch Berichts-

wesen“ in Kooperation des Landes und 

der rheinland-pfälzischen Jugendämter mit 

dem Ziel durchgeführt, für alle Kommunen 

in Rheinland-Pfalz vergleichbare Daten zu 

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zu 

erheben und auszuwerten. Einerseits kann 

dadurch die Jugendhilfeplanung in den 

Landkreisen, kreisfreien sowie großen 

kreisangehörigen Städten befördert wer-

den, andererseits wird eine empirische 

Fundierung der fachlichen und fachpoliti-

schen Diskussion unterstützt. Somit gibt 

es seit 2002 eine valide Datenbasis für 

den Bereich der Hilfen zur Erziehung. Im 

Jahr 2010 wurde die Erhebung in Rhein-

land-Pfalz auf Initiative und Wunsch der 

beteiligten Jugendämter um die Dokumen-

tation der Gefährdungsmeldungen nach 

§ 8a SGB VIII erweitert, noch ehe die Er-

hebung bundesweit gesetzlich verpflich-

tend wurde. 

Dies geschah am 01. Januar 2012 mit In-

krafttreten des Bundeskinderschutzgeset-

zes (Gesetz zur Stärkung eines aktiven 

Schutzes von Kindern und Jugendlichen), 

im Rahmen dessen eine bundesweite Er-

hebung der Gefährdungseinschätzungen 

gem. § 8a SGB VIII initiiert wurde, in wel-

che die rheinland-pfälzische Erhebung in-

tegriert wurde. Seither werden dement-

sprechend auch im Rahmen einer bundes-

weiten Pflichtstatistik Daten zu Gefähr-

dungseinschätzungen gem. § 8a SGB VIII 

von allen Jugendämtern in Deutschland 

dokumentiert. Eine Besonderheit der 

rheinland-pfälzischen Erhebung stellt die 

Erhebung zusätzlicher Variablen dar, die 

z. B. Aussagen zur Lebenssituation be-

troffener Familien und zu Verfahren im Ju-

gendamt in Folge einer Meldung ermögli-

chen, welche in der Bundesstatistik ge-

genwärtig nicht abgebildet werden kön-

nen. 

Das Bundeskinderschutzgesetz gilt als ein 

weiterer Meilenstein der in den letzten 

Jahren öffentlich und (fach-)politisch ge-

führten Diskussion rund um das Thema 

Kinderschutz. Ausgelöst durch tragische 

Fälle von Kindesmisshandlungen und 
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Kindstötungen wurden im Zuge dieser De-

batte zahlreiche Veränderungen im deut-

schen Kinderschutzsystem angestoßen 

und umgesetzt. Nach wie vor ist die Si-

cherstellung eines qualifizierten Schutzes 

von Kindern und Jugendlichen dabei die 

ureigene Aufgabe der öffentlichen Kinder- 

und Jugendhilfe. Eine systematische Wis-

sensbasis über das Meldeverhalten der 

Bevölkerung, die Lebenssituation der Fa-

milien sowie den Umgang mit Gefähr-

dungsmeldungen bzw. -einschätzungen 

gem. § 8a SGB VIII durch die Fachkräfte 

im Allgemeinen Sozialen Dienst kann als 

wichtige Voraussetzung gesehen werden, 

um die Praxis der Jugendämter in diesem 

bisher wenig evaluierten Aufgabenbereich 

beschreiben und weiterentwickeln zu kön-

nen.  

Im Rahmen des Projekts „Qualitätsent-

wicklung durch Berichtswesen“ wurden 

seit dem Start 2002 verlässliche Arbeits-

strukturen zwischen den rheinland-pfälzi-

schen Jugendämtern, dem zuständigen 

Ministerium und dem Landesjugendamt 

aufgebaut, auf Basis derer Befunde ge-

meinsam besprochen und dialogorientierte 

Transferstrategien in Politik und Fachpra-

xis sowohl geplant als auch umgesetzt 

werden können. Dabei ermöglicht die vor-

liegende Evaluation der Gefährdungsein-

schätzungen gem. § 8a SGB VIII eine 

planvolle und systematische Weiterent-

wicklung der Kinderschutzarbeit unter Be-

rücksichtigung sachlicher Begründungszu-

sammenhänge. 

Basierend auf den Ergebnissen der „§ 8a-

Statistik“ 2019 in Rheinland-Pfalz, können 

inzwischen Zeitreihen aus zehn Zeitpunk-

ten abgebildet werden. Insgesamt lassen 

auch die Daten für das Jahr 2019 im Ver-

gleich zu den Erhebungsjahren seit 2010 

zahlreiche Parallelen in den Ergebnissen 

erkennen. Deutlich wird für 2019: 

 Ergebnis der Gefährdungseinschät-

zung: In etwas mehr als einem Drittel 

der Fälle wird eine Kindeswohlgefähr-

dung (KWG oder latente KWG) festge-

stellt (36,3 %), in einem weiteren Drit-

tel zwar keine Kindeswohlgefährdung, 

aber ein erhöhter Hilfe-/Unterstüt-

zungsbedarf der Familie (32,7 %). 

Schließlich wird in einem weiteren 

knappen Drittel der Fälle weder eine 

Kindeswohlgefährdung noch ein Hilfe- 

und Unterstützungsbedarf festgestellt 

(31,1 %). Von einem „überzogenen“ 

Meldeverhalten kann demnach auch 

2019 – wie auch in den Vorjahren – 

nicht gesprochen werden: In gut 70 % 

der Fälle verbirgt sich hinter einer Mel-

dung ein tatsächlicher Hilfebedarf, le-

diglich rund 30 % der Einschätzungen 

führen zu dem Ergebnis, dass weder 

eine Kindeswohlgefährdung noch ein 

Hilfebedarf vorliegen. Diese Befunde 

deuten darauf hin, dass Gefährdungs-

meldungen gem. § 8a SGB VIII auch 

als Zugangstor zu unterstützenden 

Leistungen für Kinder und Familien 

werden können, unabhängig davon, ob 

eine Gefährdungslage vorliegt oder 

nicht.   
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 Anzahl der Gefährdungseinschätzun-

gen: Im Erhebungsjahr 2019 wurde für 

insgesamt 8.212 Kinder und Jugendli-

che eine Gefährdungseinschätzung 

gem. § 8a SGB VIII vorgenommen, 

d. h. die Gesamtzahl der Fälle ist im 

Vergleich zum Vorjahr um 8,7 % ge-

stiegen. Bezogen auf alle Kinder und 

Jugendlichen unter 18 Jahren ergibt 

sich ein Eckwert von 13,1 pro 1.000 

Minderjährige. Damit wird deutlich, 

dass es sich bei Kinderschutzver-

dachtsmeldungen allein quantitativ um 

eine weiterhin nicht zu vernachlässi-

gende Größe handelt. Mehr als ein 

Prozent aller Kinder und Jugendlichen 

unter 18 Jahren war im Jahr 2019 in 

Rheinland-Pfalz von einer Gefähr-

dungsmeldung bzw. -einschätzung be-

troffen. 

 Tätigwerden und fachliche Schritte der 

Fachkräfte: Jede Meldung zieht unab-

hängig vom Ergebnis der Gefähr-

dungseinschätzung ein aufwendiges 

Verfahren für die Fachkräfte nach sich. 

Bei diesem Verfahren gilt es abzuklä-

ren, ob und in welcher Weise Schutz- 

bzw. Hilfebedarf vorhanden ist und 

welche notwendigen und geeigneten 

Unterstützungsmaßnahmen angebahnt 

werden können. Allein im Jahr 2019 

wurden im Rahmen eines solchen Ver-

fahrens 4.648 (angekündigte und un-

angekündigte) Hausbesuche absol-

viert. Die kollegiale Beratung sowie 

Besprechungen im Zusammenwirken 

mehrerer Fachkräfte im Zuge der Ge-

fährdungseinschätzung gehören eben-

falls zum „Standardrepertoire“ in den 

Jugendämtern.  

 Kontaktaufnahme: Die Fachkräfte der 

Jugendämter wählen im Zuge einer 

Gefährdungseinschätzung aus einem 

breiten Spektrum an Möglichkeiten der 

Kontaktaufnahme, der Informationsein-

holung bzw. des Einbezugs anderer 

hilfeerbringender Dienste. In über der 

Hälfte der Fälle wurde mit weiteren Be-

teiligten Kontakt aufgenommen. Ein di-

rekter Kontakt mit der betroffenen Fa-

milie bzw. dem betroffenen jungen 

Menschen erfolgte in 9 von 10 Fällen. 

 Einleitung von Hilfen: Im Erhebungs-

jahr 2019 wurden in einem Viertel aller 

Fälle (25,0 %) – unabhängig davon, ob 

eine Kindeswohlgefährdung festge-

stellt wurde oder nicht – Hilfen zur Er-

ziehung gem. §§ 27 ff. SGB VIII, Ein-

gliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII 

oder Hilfen gem. § 19 SGB VIII neu 

eingerichtet. Auch darüber hinaus er-

hielten Familien Hilfe- und Unterstüt-

zungsleistungen in Form von Beratun-

gen oder niedrigschwelligen/frühen Hil-

fen. Jugendämter reagieren mit einer 

Vielzahl verschiedener Maßnahmen 

und Hilfen und initiieren auch bei Ge-

fährdungslagen nicht sofort eine  

Fremdunterbringung. 
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Die Befunde zu zentralen Fragen im Kon-

text des Verfahrens und den betroffenen 

Familien sind über die letzten Jahre weit-

gehend stabil geblieben. Hierzu zählen 

u. a. soziodemographische Daten der be-

troffenen Kinder (Alter, Geschlecht), die 

Art der Gefährdung, konkrete Anhalts-

punkte für eine Gefährdung, Verfahren im 

Jugendamt oder Daten zur Lebenssitua-

tion der Familien. Dies bekräftigt die inzwi-

schen gute Datenqualität und Belastbar-

keit der Daten in der Diskussion um die Si-

cherstellung eines qualifizierten Kinder-

schutzes. 

Die Auswertungen des vorliegenden Be-

richts basieren auf den Daten von 40 Ju-

gendämtern in Rheinland-Pfalz. Die erho-

benen Daten geben einen Überblick über 

das Meldeverhalten der Bevölkerung so-

wie Hinweise auf den fachlichen Umgang 

mit Gefährdungsmeldungen und auf die 

Lebenssituation der Familien, auf die sich 

die Gefährdungseinschätzungen bezie-

hen. Dabei gilt es zu beachten, dass die 

dargestellten Befunde ohne eine Kenntnis 

der Strukturen und Arbeitsprozesse vor 

Ort nicht zu interpretieren sind. Die Ergeb-

nisse können auch nicht als Bewertungs-

maßstab „guter“ oder „schlechter“ Jugend-

amtsarbeit herangezogen werden. Viel-

mehr wird das Ziel verfolgt, mittels der be-

richteten Zahlen die Diskussion in Politik 

und Praxis zu versachlichen und die Dis-

kussionen zum Thema Kinderschutz wei-

ter zu qualifizieren. 

 

 

Zum Aufbau des Berichts: 

Kapitel 2 gibt grundsätzliche Hinweise zur 

Datenerhebung sowie zum methodischen 

Vorgehen bei der Auswertung. Kapitel 3 

enthält eine kompakte inhaltlich-themati-

sche Hinführung zum Thema Kindes-

schutz und Kindeswohlgefährdung. Wei-

terhin werden Gefährdungsmeldungen im 

Kontext weiterer Jugendhilfeleistungen be-

leuchtet und gezeigt, dass Kinderschutz 

und Hilfen zur Erziehung als zwei Seiten 

derselben Medaille bezeichnet werden 

können.  

Kapitel 4 stellt den Kern des Berichts dar 

und beinhaltet die zentralen Befunde für 

Rheinland-Pfalz im Jahr 2019, teils auch 

im Zeitvergleich. In diesem Kapitel finden 

sich rahmende Ausführungen zum Mel-

dungskontext gefolgt von Angaben zum 

Prozess der Gefährdungseinschätzung so-

wie Angaben zur Lebenssituation der Fa-

milien und der betroffenen Kinder und Ju-

gendlichen. Alle Einzelergebnisse der Ju-

gendämter wurden zu Durchschnittswer-

ten auf Landesebene zusammengefasst. 

Die 40 Jugendämter, die an der Erhebung 

beteiligt sind, erhalten zusätzlich ein indivi-

dualisiertes Datenprofil, in welchem die 

Daten des jeweiligen Jugendamtes im 

Vergleich zu den landesweiten Daten 

(Durchschnitt der Landkreise, Städte oder 

kreisangehörigen Städte) abgebildet wer-

den. Mithilfe dieser jugendamtsspezifi-

schen Auswertung kann für das jeweilige 

Jugendamt bestimmt werden, wo die ei-

gene Praxis gerade steht und wo sich An-
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satzpunkte für Entwicklungsbedarfe zei-

gen. Des Weiteren gibt es diverse zusätzli-

che Auswertungen von Variablen, die aus-

schließlich für Rheinland-Pfalz zur Verfü-

gung stehen. Solche Variablen sind zum 

Beispiel der Migrationshintergrund der be-

troffenen Kinder und Jugendlichen, fachli-

che Schritte im Jugendamt sowie konkrete 

Anhaltspunkte für eine Gefährdung, die in 

der bundesweiten Erhebung nicht doku-

mentiert wurden.  

In Kapitel 5 werden die zentralen landes-

weiten Befunde zusammengefasst und 

fachlich kommentiert. Dabei werden zent-

rale Entwicklungsperspektiven benannt, 

die die fachliche und fachpolitische Dis-

kussion bereichern können.  

 

Der vorliegende Bericht richtet sich zum 

einen an die Träger der öffentlichen Kin-

der- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz. 

Daten zur quantitativen Dimension der 

§ 8a-Verfahren, des Meldeverhaltens so-

wie Informationen zur Arbeitspraxis in den 

Sozialen Diensten im Zuge der Gefähr-

dungseinschätzung können als Indikatoren 

für die Arbeitsbelastung in den Sozialen 

Diensten herangezogen werden. Angaben 

über meldende Personen und Einrichtun-

gen geben Hinweise auf notwendige und 

sinnvolle Kooperationspartnerinnen 

und -partner im Kinderschutz. Die Daten 

zu Arbeitsabläufen und Handlungsstrate-

gien in den einzelnen Ämtern dienen der 

Reflektion der eigenen Praxis der Fach-

kräfte in den Sozialen Diensten und kön-

nen Anlass sein, interne Verfahrens-

schritte zu überprüfen und gegebenenfalls 

zu verändern. Darüber hinaus können die 

Ergebnisse genutzt werden, um die fach-

politische Diskussion sachlich zu unter-

mauern und damit den Schutz von Kindern 

und Jugendlichen politisch zu unterstützen 

und die Verfahren weiter zu qualifizieren.  

Zum anderen richtet sich der Bericht in 

diesem Sinne auch gezielt an (Fach-)Poli-

tik und Öffentlichkeit. Außerdem erweitert 

er den aktuellen Forschungs- und Kennt-

nisstand zu einem bedeutsamen Arbeits-

feld der Kinder- und Jugendhilfe, indem er 

einen Überblick über zentrale Befunde und 

Begründungszusammenhänge gibt. 

Die ausführliche Dokumentation der jähr-

lich durchgeführten Gefährdungseinschät-

zungen in den jeweiligen Jugendämtern 

erfordert einen hohen Arbeitsaufwand und 

-einsatz der Fachkräfte in den Allgemei-

nen Sozialen Diensten des öffentlichen Ju-

gendhilfeträgers. Allen beteiligten Fach- 

und Leitungskräften sei an dieser Stelle für 

die zeitaufwändige Dokumentation und die 

gute Zusammenarbeit herzlich gedankt. 

Ohne die vielen Anregungen und Hinweise 

aus der Praxis wären eine dem Gegen-

stand angemessene Betrachtung und In-

terpretation der Daten nicht möglich.
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2. Zur Datengrundlage und 

zur Methode 

 
Im Rahmen des Projektes „Qualitätsent-

wicklung durch Berichtswesen“ werden 

seit dem Erhebungsjahr 2010 auch Mel-

dungen bzw. Gefährdungseinschätzungen 

gem. § 8a SGB VIII erhoben.  

Im Zuge des Inkrafttretens des Bundeskin-

derschutzgesetzes zum 01.01.2012 und 

der damit verbundenen Erweiterung der 

amtlichen Statistik zu Gefährdungsein-

schätzungen gem. § 8a SGB VIII wurde 

der bis einschließlich 2011 in Rheinland-

Pfalz genutzte ism-Erhebungsbogen an 

das Erfassungssystem der Bundesstatistik 

angepasst. Die spezifischen Ergänzungen 

um zentrale Angaben zum Verfahren in 

den Jugendämtern sowie zur Lebenssitua-

tion der Familien wurden weiterhin beibe-

halten (vgl. Fragebogen im Anhang).  

2019 stellt das zehnte Erhebungsjahr dar. 

40 von 41 Jugendämtern haben sich betei-

ligt.  

 

2.1 Erhebungsinstrument 

Alle Definitionen und Vorgaben des Statis-

tischen Bundesamtes gelten ebenfalls für 

die hiesige Erfassung. Die einzelnen Fra-

gen des ism-Erhebungsbogens sind dieser 

Logik untergeordnet bzw. ergänzen den 

Bogen, insbesondere um Verfahrensfra-

gen im Jugendamt sowie zur Lebenssitua-

tion der Familien. Da es viele Parallelen 

zwischen dem aktuellen Erhebungsinstru-

ment ab dem Jahr 2012 (vgl. Anhang) und 

dem Instrument aus den Vorjahren gibt, ist 

eine valide Darstellung von Entwicklungen 

im Kinderschutz seit 2010 möglich. Die er-

gänzenden Fragen in Rheinland-Pfalz er-

möglichen vielfältige zusätzliche Auswer-

tungen, die unter ausschließlicher Berück-

sichtigung der bundesstatistischen Daten 

nicht möglich sind. 

Folgende Angaben stehen durch die Fra-

gen des ism-Erhebungsbogens zusätzlich 

zur Verfügung: 

 Datum der Meldung; 

 Zeitpunkt der Meldung (innerhalb 

oder außerhalb der Geschäftszei-

ten des Jugendamtes); 

 Anzahl der von der Mitteilung be-

troffenen Kinder; 

 Migrationshintergrund des Kindes; 

 Geburtsjahr der Mutter; 

 Einkommenssituation der Familie; 

 Anzahl der minderjährigen Kinder 

am Aufenthaltsort des Kindes zum 

Zeitpunkt der Meldung; 

 Bekanntheit der Familie beim Ju-

gendamt; 

 Differenzierte Angaben zur Inan-

spruchnahme von einzelnen Hilfen 

zum Zeitpunkt der Gefährdungs-

einschätzung; 

 Differenzierte Angaben zu den neu 

eingerichteten Hilfen im Anschluss 

an die Gefährdungseinschätzung; 

 Differenzierte Angaben zu konkre-

ten Anhaltspunkten für eine mögli-

che Kindeswohlgefährdung; 
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 Differenzierte Angaben zu den 

fachlichen Schritten im Zeitraum 

bis zum Abschluss der Gefähr-

dungseinschätzung; 

 Mitwirkungsbereitschaft der Eltern; 

 Vorhandensein eines persönlichen 

Kontaktes mit dem Kind (mit Da-

tum). 

 

Die Auswertung der Daten erfolgt mit dem 

statistischen Analyseprogramm SPSS Sta-

tistics. 

 

2.2 Grundgesamtheit und Da-

tenauswertung 

Die Datengrundlage für den vorliegenden 

Bericht für das Jahr 2019 bilden 8.212 

Fälle, die von den 40 an der Befragung 

beteiligten rheinland-pfälzischen Jugend-

ämtern als Gefährdungseinschätzung 

gem. § 8a SGB VIII dokumentiert wurden. 

Zu Beginn der (freiwilligen) Erhebungen in 

den Jahren 2010 und 2011 wurden Mel-

dungen und jeweils betroffene Kinder do-

kumentiert. Seit 2012 wird jeweils ein Er-

hebungsbogen pro abgeschlossener Ge-

fährdungseinschätzung zu einem betroffe-

nen Kind oder Jugendlichen ausgefüllt 

(„§ 8a Verfahren“).  

Im Vergleich zum Vorjahr ist für die Zahl 

der dokumentierten Fälle ein Anstieg von 

8,7 % (657 Fälle) zu beobachten. Die Ge-

samtzahl der Meldungen hat sich aktuell 

auf einem hohen Niveau stabilisiert, wobei 

sich der steigende Trend der letzten Jahre 

insgesamt fortsetzt, wenn auch weniger 

stark. Ein Vergleich der Daten, die 2019 

durch das Institut für Sozialpädagogische 

Forschung gGmbH (ism) erfasst wurden, 

mit den Daten des Statistischen Landes-

amtes zeigt eine grundlegende Überein-

stimmung der registrierten Fälle. 

Dokumentierte Meldungen: Wann ist 

ein Fall ein Fall? 

Die nachfolgenden Definitionen sind Vor-

gaben des Statistischen Bundesamtes zur 

Erfassung der Gefährdungseinschätzun-

gen gem. § 8a SGB VIII, angelehnt an die 

Formulierung in § 8a SGB VIII Abs. 1. Das 

Erhebungsinstrument des Instituts für So-

zialpädagogische Forschung Mainz über-

nimmt die hier aufgeführten Definitionen. 

 „Eine Gefährdungseinschätzung 

nach § 8a Absatz 1 SGB VIII ist 

dann zu melden, wenn dem Ju-

gendamt gewichtige Anhaltspunkte 

für die Gefährdung des Wohls ei-

nes Kindes oder Jugendlichen be-

kannt werden, es sich daraufhin ei-

nen unmittelbaren Eindruck von 

der / dem Minderjährigen und sei-

ner / seinem persönlichen Umge-

bung verschafft hat ( z. B. durch ei-

nen Hausbesuch, den Besuch der 

Kindertageseinrichtung oder der 

Schule, der eigenen Wohnung der 

/ des Jugendlichen oder die Einbe-

stellung der Eltern ins Jugendamt ) 

und die Einschätzung des Gefähr-

dungsrisikos anschließend im Zu-

sammenwirken mehrerer Fach-
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kräfte erfolgt ist. Zu einer gemelde-

ten Gefährdungseinschätzung kön-

nen auch weitere vereinbarte 

Hausbesuche oder zusätzliche Re-

cherchearbeiten gehören.“. 

 Wurde für mehrere Minderjährige 

in einer Familie eine Gefährdungs-

einschätzung durchgeführt, ist für 

jeden Minderjährigen/jede Minder-

jährige, für den/die das Verfahren 

durchgeführt wurde, eine Meldung 

abzugeben. 

 Wird für dasselbe Kind im Berichts-

jahr mehr als eine Gefährdungsein-

schätzung durchgeführt, so ist für 

jede einzelne Gefährdungsein-

schätzung eine Falldokumentation 

abzugeben (die Kennnummern für 

jedes einzelne Verfahren müssen 

sich unterscheiden, vgl. Anmerkun-

gen zum Fragebogen zur Erfas-

sung der Gefährdungsmeldungen 

gem. § 8a SGB VIII des Statisti-

schen Bundesamtes). 

Berechnung und Darstellung der 

Daten 

In Kapitel 4 erfolgt eine Grundauswertung 

des Gesamtdatensatzes, also der Gefähr-

dungseinschätzungen aller an der Erhe-

bung beteiligten Jugendämter. Weitere 

Auswertungen nach verschiedenen Merk-

malen (z.B. Alter, Geschlecht, Migrations-

hintergrund, Bekanntheit der Familie im 

Jugendamt u. ä.) liegen ebenfalls vor und 

ergänzen die Grundauswertung.  

Die Auswertung und Darstellung der aus-

schließlich für Rheinland-Pfalz vorhande-

nen Variablen ist an den entsprechenden 

Stellen durch Fußnoten gekennzeichnet. 

Zudem wurden für diverse Variablen Eck-

werte berechnet, um einen Vergleich der 

rheinland-pfälzischen Jugendamtsbezirke 

untereinander zu ermöglichen. Hierfür 

werden die Daten auf je 1.000 im Land-

kreis oder in der Stadt lebende Kinder und 

Jugendliche unter 18 Jahren bezogen, so-

dass der berechnete Wert auch zwischen 

Kommunen unterschiedlicher Größe ver-

gleichbar ist. Ein Eckwert von acht bedeu-

tet zum Beispiel, dass bei acht Personen 

je 1.000 Kinder und Jugendliche der jewei-

ligen Altersgruppe der entsprechende 

Sachverhalt – etwa eine Gefährdungsein-

schätzung nach § 8a SGB VIII – aufgetre-

ten ist. Der Großteil der Ergebnisse wird 

jedoch nicht in Form von Eckwerten, son-

dern anhand prozentualer Anteilswerte 

dargestellt.  

In Kapitel 4 werden die Befunde zu einzel-

nen Aspekten graphisch dargestellt sowie 

kommentiert. Die an der Erhebung teilneh-

menden Jugendämter finden hier ihre je-

weiligen Ergebnisse jugendamtsspezifisch 

aufbereitet. Hierdurch kann sich jeder Ju-

gendamtsbezirk vor dem Hintergrund der 

Daten selbst „verorten“ und Ideen für die 

Ausgestaltung im Umgang mit Meldungen 

bzw. Gefährdungseinschätzungen nach 

§ 8a SGB VIII entwickeln.  
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Datenübersicht – auf einen Blick 

Die Datenübersicht mit den zentralen Be-

funden wurde erstmals im Bericht 2017 

eingeführt. Aufgrund der zahlreichen posi-

tiven Rückmeldungen wird sie auch in die-

sem Jahr zu Beginn des Berichts platziert. 

Sie enthält eine breite Übersicht zu den ju-

gendamtsspezifischen zentralen Befunden 

(absolute Zahlen, Prozentangaben, Eck-

werte). Dadurch wird ein schneller Über-

blick über die jeweiligen Daten ermöglicht, 

auch im Vergleich zu den Durchschnitts-

werten der Landkreise, kreisfreien Städte, 

kreisangehörigen Städte und von Rhein-

land-Pfalz. Die Datenübersicht findet sich 

ganz vorne auf Seite 5. 
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3. Inhaltliche Rahmung: 

Ein qualifizierter Kinder-

schutz als gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe 

 
Seit Mitte der 2000er Jahre sorgten meh-

rere tragische Fälle von Kindstötungen für 

großes öffentliches Aufsehen und Inte-

resse, weswegen das Handlungsfeld des 

Kinderschutzes deutlich in den Fokus von 

Öffentlichkeit, Politik und Fachpraxis ge-

rückt ist. Im Zuge der sich an diese Ereig-

nisse anschließenden öffentlichen Kinder-

schutzdebatten wurden auf verschiedenen 

Ebenen Maßnahmen für eine Verbesse-

rung des Kinderschutzes in Deutschland 

diskutiert und umgesetzt. Die Politik rea-

gierte mit einer Reihe von Gesetzesände-

rungen, die insbesondere die Praxis des 

institutionellen Kinderschutzes in Deutsch-

land deutlich verändert haben. Kaufhof 

und Pothmann sprechen von dieser Phase 

als „Die Wiederentdeckung des Kinder-

schutzes als staatlicher Schutzauftrag“ für 

den Zeitraum 2006 bis 2011 (vgl. AKJ 

2018, 23). Die anschließende Phase von 

2012 bis heute betiteln sie als „Das Bun-

deskinderschutzgesetz als Konsolidie-

rungsprogramm“. In diesem Zusammen-

hang verorten sie auch die Einführung der 

„8a-Statistik“ als Versuch, Wissenslücken 

zu schließen (vgl. ebd., 25).  

Das folgende Kapitel dient als inhaltliche 

Hinführung und Rahmung der Befunde zu 

Kindeswohlgefährdungen bzw. den Ge-

fährdungseinschätzungen gem. 

§ 8a SGB VIII.  

Rechtliche Maßgaben zum Kinder-

schutz in Deutschland 

Die Einführung des § 8a SGB VIII im Rah-

men des KICK (Kinder- und Jugendhilfe-

weiterentwicklungsgesetz 2005) hatte un-

ter anderem das Ziel, den Schutzauftrag 

der Kinder- und Jugendhilfe bzw. der Ju-

gendämter präziser zu definieren und 

auch die Mitverantwortung der Träger von 

Einrichtungen und Diensten deutlicher her-

auszustellen (vgl. Wabnitz 2015, 317ff.). 

Hierdurch erfolgte ein erster Qualifizie-

rungsschub mit Blick auf die Herausforde-

rung, deutlicher als zuvor Standards für re-

gelgeleitetes, fachliches Handeln in Fällen 

von Kindesmisshandlungen und  

-vernachlässigungen herauszustellen und 

ein tragfähiges Kindesschutzmanagement 

im Zusammenwirken mit anderen Trägern 

und Diensten aufzubauen.  

Auch auf der Landesebene wurden rechtli-

che Regelungen zur Verbesserung des 

Kinderschutzes initiiert - so z. B. 2008 in 

Rheinland-Pfalz das Landeskinderschutz-

gesetz (vgl. Landesgesetz zum Schutz 

von Kindeswohl und Kindergesundheit in 

Rheinland-Pfalz; MIFKJF 2011; 2015a).  

Als nächster Meilenstein kann die Verab-

schiedung des Bundeskinderschutzgeset-

zes im Januar 2012 gesehen werden. Hier 

erfolgte auch als eine von vielen Maßnah-

men die Einführung der neuen Teilerhe-

bung zu den Gefährdungseinschätzungen 
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nach § 8a SGB VIII als ein Baustein zur 

„Erweiterung der Wissensbasis zum Kin-

derschutz durch Weiterentwicklung der 

amtlichen Statistik“ (vgl. Mühlmann/ 

Pothmann/Kopp 2015, 106ff.).  

Das Gesetz hat insbesondere die bundes-

weite Verbesserung von Präventions- und 

Interventionsansätzen sowie die stärkere 

Beteiligung unterschiedlicher Akteure zur 

Sicherstellung des Wohlergehens von Kin-

dern und Jugendlichen zum Ziel. Damit 

trägt es der Erkenntnis Rechnung, dass 

ein wirksamer Kinderschutz nur in gesamt-

gesellschaftlicher Verantwortung und in ei-

nem abgestimmten Zusammenspiel aller 

Institutionen, die mit Kindern und Jugendli-

chen zu tun haben, realisiert werden kann. 

Dabei kommen die Potenziale anderer So-

zialleistungsbereiche wie beispielsweise 

des Gesundheits- oder Bildungssystems in 

den Blick, was durchaus als positiver Er-

trag dieser auf allen staatlichen Ebenen 

geführten Debatte verbucht werden kann. 

Durch eine verbesserte Früherkennung 

von Gefährdungslagen, den Einsatz und 

Ausbau von Frühen Hilfen und die Vernet-

zung der beteiligten Akteurinnen und Ak-

teure und Institutionen sollen Kindeswohl-

gefährdungen effektiver als bisher vermie-

den werden.  

Elternrechte und staatliches Wäch-

teramt 

Der allgemeine Auftrag der Kinder- und 

Jugendhilfe leitet sich aus § 1 des 

SGB VIII ab und formuliert als Aufgabe, 

junge Menschen in ihrer individuellen und 

sozialen Entwicklung zu fördern, Benach-

teiligungen abzubauen und Eltern in ihrer 

Erziehungs- und Elternverantwortung zu 

unterstützen sowie dazu beizutragen, po-

sitive Lebensbedingungen für Kinder, Ju-

gendliche und ihre Familien, wie auch eine 

familienfreundliche Umwelt zu schaffen 

bzw. zu erhalten. Darüber hinaus wird in 

§ 1 Abs. 3 Satz 3 SGB VIII auch das staat-

liche Wächteramt explizit als Aufgabe des 

öffentlichen Jugendhilfeträgers benannt. 

Entsprechend dem Grundgesetz der Bun-

desrepublik Deutschland ist die Pflege und 

Erziehung der Kinder und Jugendlichen 

das natürliche Recht der Eltern. Dieses 

Recht verpflichtet Eltern zugleich, für den 

Schutz ihrer Kinder Sorge zu tragen (vgl. 

Wiesner 2006). Aufgabe der staatlichen 

Gemeinschaft ist es, darüber zu wachen, 

dass Eltern dieser Verantwortung nach-

kommen: „Hier hat das sog. staatliche 

Wächteramt seine verfassungsrechtliche 

Grundlage“ (ebd., 9, Hervorhebung im Ori-

ginal). Im SGB VIII wird im Sinne des 

staatlichen Wächteramts ein klarer Hand-

lungsauftrag und eine Leistungsverpflich-

tung für die Kinder- und Jugendhilfe for-

muliert (vgl. Münder et al. 2006, 107). 

Zentral ist dabei die Aufgabenverteilung 

zwischen Eltern und Staat, die zuweilen 

eine Gratwanderung darstellen kann: In 

Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG sowie in 

§ 1 Abs. 2 SGB VIII wird den Eltern die so-

genannte „Elternverantwortung“ zugewie-

sen: „Pflege und Erziehung sind das natür-

liche Recht der Eltern und die zuvörderst 

ihnen obliegende Pflicht“. Dabei ist die 
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Wahrnehmung des staatlichen Wächter-

amts durch die Kinder- und Jugendhilfe 

der Wahrnehmung des Erziehungsauf-

trags durch die Eltern nachgeordnet (vgl. 

Wiesner 2006, 9). Das staatliche Wächter-

amt begründet sich wesentlich darin, dass 

auch Kinder Grundrechtsträger sind. Das 

heißt, das Recht auf eigene Menschen-

würde und Entfaltung der eigenen Persön-

lichkeit gilt für Kinder und Jugendliche 

ebenso wie für Erwachsene. Dieses darf 

nicht „durch den Missbrauch der elterli-

chen Rechte oder eine Vernachlässigung“ 

(Entscheidung des Bundesverfassungsge-

richtes vom 29.07.1968 zit. nach Wiesner 

2006, 12) beeinträchtigt werden.  

Die Kinder- und Jugendhilfe kommt ins 

Spiel, wenn es den Eltern aus unter-

schiedlichsten Gründen nicht gelingt, ihrer 

„Elternverantwortung“ gerecht zu werden. 

Sie stellt geeignete Hilfen zur Verfügung, 

um Eltern zu befähigen, ihrer Erziehungs-

verantwortung (wieder) gerecht werden zu 

können. Sofern gewichtige Anhaltspunkte 

für eine Gefährdung des Kindeswohls vor-

liegen, greift der öffentliche Jugendhilfeträ-

ger aufgrund seiner Garantenpflicht durch 

Ge- und Verbote und geeignete Interventi-

onsstrategien in das Elternrecht ein. Der 

Schutzauftrag unterscheidet die öffentliche 

Kinder- und Jugendhilfe von allen anderen 

Sozialleistungsträgern (vgl. Wiesner 2006, 

9, 14). Für Interventionen seitens des 

Staates gilt der Grundsatz der Verhältnis-

mäßigkeit: „Art und Ausmaß des Eingriffs 

bestimmen sich nach dem Ausmaß des 

Versagens der Eltern und danach, was im 

Interesse des Kindes geboten ist. Der 

Staat muss daher nach Möglichkeit zu-

nächst versuchen, durch helfende, unter-

stützende, auf Herstellung oder Wieder-

herstellung eines verantwortungsgerech-

ten Verhaltens der natürlichen Eltern ge-

richtete Maßnahmen sein Ziel zu errei-

chen“ (ebd., 12). Wenn diese Maßnahmen 

nicht ausreichen, kann der Staat den El-

tern die Erziehungs- und Pflegerechte vo-

rübergehend oder dauerhaft entziehen 

und muss zugleich positive „Lebensbedin-

gungen für ein gesundes Aufwachsen des 

Kindes schaffen“ (ebd.). 

Die Konkretisierung dieser grundgesetzli-

chen Verpflichtung in Befugnissen und 

Handlungsaufträgen erfolgt im BGB hin-

sichtlich der Familiengerichte, im SGB VIII 

für die Kinder- und Jugendhilfe sowie seit 

01. Januar 2012 im Bundeskinderschutz 

für die Kinder- und Jugendhilfe, das Ge-

sundheitswesen sowie für weitere rele-

vante gesellschaftliche Akteurinnen und 

Akteure. 

Zum Wächteramt gehört demnach mehr 

als die Krisenintervention im Ernstfall: Um 

dem allgemeinen Auftrag und dem mit 

dem Wächteramt verbundenen Hand-

lungsauftrag gerecht zu werden, umfasst 

die Kinder- und Jugendhilfe heute ein brei-

tes Spektrum von Regelangeboten der 

Kindertagesbetreuung, allgemeiner Bera-

tungen und Familienbildungsangeboten 

bis hin zur Jugend- und Schulsozialarbeit. 

Darauf aufbauend verfügt sie über spezifi-

sche Hilfe- und Förderangebote für junge 
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Menschen und Eltern, um sie in bestimm-

ten schwierigen Lebenslagen, Bewälti-

gungs- oder Entwicklungsaufgaben sowie 

in Krisen- und Notsituationen zu unterstüt-

zen. Eine qualifizierte Kinder- und Jugend-

hilfe braucht auch bedarfsgerechte erzie-

herische Hilfen, die im Einzelfall in Prob-

lem- und Konfliktlagen eingesetzt werden 

und mit Blick auf mögliche Gefährdungen 

des Kindeswohls im Vorfeld potenzieller 

Verdichtungen oder Eskalationen von 

Problemlagen präventiv wirken können. 

Gleichwohl müssen sie immer auch einge-

bettet sein in normalisierende Regelange-

bote und in Kinderschutzansätze.  

Kinderschutz als Aufgabe einer um-

fassenden Kinder- und Jugendhilfe 

Die Ausführungen zu den gesetzlichen 

Bestimmungen haben deutlich gemacht, 

dass es sich beim Kinderschutz weiterhin 

um ein Aufgabenfeld handelt, das in 

Deutschland insbesondere in den Zustän-

digkeitsbereich der Kinder- und Jugend-

hilfe fällt und von ihr intensiv bearbeitet 

wird. Auch wenn der Schutz von Kindern 

und Jugendlichen vor Gefährdungen für 

ihr Wohl eine Kernaufgabe des öffentli-

chen Jugendhilfeträgers darstellt, wurden 

über die gesetzlichen Neuregelungen 

auch andere Leistungsbereiche und Hand-

lungsfelder in Aufgaben des Kinderschut-

zes einbezogen, wodurch die gemeinsame 

Verantwortung der staatlichen Gemein-

schaft unterstrichen wird. Damit wird auch 

einem „weiten“ Begriffsverständnis von 

Kinderschutz Rechnung getragen: Kinder-

schutz umfasst demnach die Bereiche der 

Prävention (Frühe Hilfen), Diagnostik und 

Intervention. Dazu gehören alle organisier-

ten Aktivitäten, um Fälle von Kindeswohl-

gefährdung zu erkennen und zu handha-

ben (enges Verständnis) sowie zusätzlich 

alle Formen psychosozialer Unterstützung 

von Familien, die darauf abzielen, einem 

Entstehen von Kindeswohlgefährdung ent-

gegenzuwirken (weites Verständnis) (vgl. 

Kindler 2013, 15ff.). 

Zwischen Prävention und Interven-

tion: Handlungsebenen im Kinder-

schutz 

Die bisherigen Ausführungen verdeutli-

chen, dass ein qualifizierter Kinderschutz 

nicht nur aus Interventionsstrategien (Ge-

bote und Verbote, Inobhutnahmen nach 

§ 42 SGB VIII, Sorgerechtsentzüge nach 

§ 1666 BGB o. ä.) für die Fälle besteht, in 

denen das Kindeswohl nicht (mehr) ge-

währleistet, d. h. die Schwelle zur Kindes-

wohlgefährdung überschritten, ist. Im 

Sinne einer Kinder- und Jugendhilfe, die 

nur in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit 

an Angeboten und Unterstützungsmaß-

nahmen wirken kann, beginnt Kinder-

schutz vielmehr bereits bei der Unterstüt-

zung aller Familien zur Wahrnehmung ih-

rer Elternverantwortung (vgl. Abbildung 1).  
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Abbildung 1 Handlungsebenen im Kinderschutz (eigene Darstellung) 

 

 
Hierzu stehen unterschiedliche Angebote 

im Bereich der Kindertagesbetreuung und 

Familienbildung, pädiatrische Früherken-

nungsuntersuchungen sowie Frühe Hilfen 

zur Verfügung. Gefolgt wird hierbei dem 

weiter oben genannten „extensiven“ Kin-

derschutzbegriff.  

Benötigt eine Familie Unterstützung in 

schwierigen oder belastenden Lebenssitu-

ationen, können Beratungen in Fragen der 

Erziehung (§§ 16, 28 SGB VIII) oder in 

Fragen der Partnerschaft, Trennung und 

Scheidung sowie bei der Ausübung der 

Personensorge (§§ 17, 18 SGB VIII) unter-

stützend wirken. Maßnahmen der Jugend-

sozialarbeit und Schulsozialarbeit richten 

sich gezielt an junge Menschen, die auf-

grund sozialer Benachteiligung und/oder 

individueller Beeinträchtigung in erhöhtem 

Maße auf Hilfe angewiesen sind.  

Wenn im Einzelfall ohne eine sozialpäda-

gogische Hilfe eine dem Wohl des Kindes 

oder Jugendlichen entsprechende Erzie-

hung nicht mehr gewährleistet werden 

kann und eine erzieherische Hilfe „geeig-

net“ und „notwendig“ ist, haben die Eltern 

einen Rechtsanspruch auf Hilfen zur Er-

ziehung gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII oder 

können Eingliederungshilfe nach 

§ 35a SGB VIII in Anspruch nehmen (vgl. 

Münder 2006, 383).  

Vor dem Hintergrund der emotional und 

teils unsachlich geführten Debatten zum 

Kinderschutz sollte nicht übersehen wer-

den, dass die überwiegende Mehrheit der 

Familien ohne familiengerichtliche Inter-

vention zur Mitarbeit gewonnen werden 

kann. Insofern scheint es der Kinder- und 

Jugendhilfe in aller Regel zu gelingen, ih-

ren Schutzauftrag mittels bedarfsgerechter 

Hilfen wahrzunehmen.  
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Umgekehrt zeigt sich aber auch, dass im-

mer mehr Hilfen zur Erziehung notwendig 

und gleichzeitig immer mehr Fälle im 

Grenzbereich der Kindeswohlgefährdung 

verortet sind. In diesem Zusammenhang 

suchen die Fachkräfte nach fachlich adä-

quaten und gegebenenfalls eingriffsinten-

siveren Lösungen (vgl. MIFKJF 2014). In 

einigen Fällen werden Eingriffe in die El-

ternverantwortung notwendig. Neben der 

Anrufung des Familiengerichts stehen den 

Jugendämtern hierzu Inobhutnahmen 

nach § 42 SGB VIII zur Verfügung. Diese 

Maßnahmen der Krisenintervention ma-

chen jedoch nur die „Spitze des Eisbergs“ 

im Kinderschutz und in der Kinder- und Ju-

gendhilfe aus (vgl. Schrapper 2008). Da-

bei ist die Jugendamtsarbeit immer ge-

kennzeichnet vom fachlich verantwor-

tungsvollen Umgang mit der für professio-

nelles Handeln konstitutiven Ambivalenz 

von Hilfe und Kontrolle. Ein zu frühes Ein-

greifen in die Elternrechte oder unzu-

reichende Begründungen für ein Verletzen 

der Privatsphäre durch Kontrollbesuche  

oder insistierende Nachfragen lassen das 

Jugendamt schnell als verantwortungslose 

„Kinder-Klau-Bürokratie“ erscheinen. Um-

gekehrt müssen sich die Jugendämter ver-

antworten, wenn zu spät interveniert wird 

und ein Kind zu Schaden kommt. 

 

 

Der Wandel familialer Lebenswelten 

als gesamtgesellschaftlicher Hinter-

grund 

In keinem anderen Arbeitsfeld bilden sich 

Lebenslagen von Familien stärker ab als 

in der Kinder- und Jugendhilfe. Ob Eltern 

bzw. Personensorgeberechtigte in der 

Lage sind, ohne staatliche Hilfe und Unter-

stützung ihre Kinder zu erziehen und den 

Schutz der jungen Menschen angemessen 

sicherzustellen, hängt von einer Vielzahl 

von Faktoren ab: Familien in Armutslagen 

verfügen über deutlich weniger materielle 

Ressourcen, um ihren Kindern Förderung, 

erlebnisreiche Umwelten und kulturelle Bil-

dung zukommen zu lassen. Materielle Ar-

mut in Kombination mit körperlichen 

und/oder psychischen Erkrankungen kann 

zu Überforderung führen, wenn kaum mo-

netäre Spielräume zur Verfügung stehen, 

um Unterstützungsmöglichkeiten selbst zu 

organisieren. 

Zudem steht ein wachsender Bedarf an 

staatlicher Unterstützung in engem Zu-

sammenhang mit der Veränderung von 

Familie. Familienformen und -konstellatio-

nen pluralisieren sich in modernen Gesell-

schaften (vgl. Gerlach 2010). Ein-Eltern-

Familien verfügen über weniger materielle 

und oft auch soziale Ressourcen als Zwei-

Eltern-Familien. Bei Trennungen und 

Scheidungen handelt es sich meist um kri-

tische Lebensereignisse, die auch das Er-

ziehungsgeschehen nachhaltig beeinflus-

sen können und die bewältigt werden 

müssen. Suchterkrankungen, psychische 
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Erkrankungen oder körperliche Beein-

trächtigungen von Eltern und/oder Kin-

dern, Bildungsbenachteiligungen oder kriti-

sche Lebensereignisse können ebenso zu 

Überforderungen, unangemessenen oder 

gar schädigenden Erziehungshandlungen 

führen. Allerdings darf hier kein Kausalzu-

sammenhang unterstellt werden: Weder 

Armut, das Merkmal alleinerziehend noch 

eine psychische Erkrankung bedingen per 

se schwierige erzieherische Verhältnisse. 

Je nach Fall können protektive Faktoren 

negative Ereignisse und Umstände kom-

pensieren und abwenden (vgl. hierzu die 

vielfältigen Befunde aus der Resilienzfor-

schung).  

Hieraus leitet sich die Bedeutung einer be-

darfsgerecht ausgestatteten Regelstruktur 

in der Kinder- und Jugendhilfe ab, die zu-

nächst für alle Kinder gute Startchancen 

ins Leben sichert und die Folgen von Be-

nachteiligungen verringern oder verhin-

dern soll. Insofern hängt der Bedarf an 

einzelfallbezogenen und eingriffsintensi-

ven Erziehungshilfen sowie Interventionen 

zur Sicherung des Wohlergehens von Kin-

dern und Jugendlichen auch davon ab, ob 

und wie die Regelstrukturen von der Kin-

dertagesstätte bis hin zur Schulsozialar-

beit und der Jugendarbeit in einer Kom-

mune ausgestattet sind. 

 

 

 

Kinderschutz und Hilfen zur Erzie-

hung – zwei Seiten einer Medaille 

In den 2000er Jahren – insbesondere bis 

2010 – waren stetig steigende Inanspruch-

nahmequoten der Hilfen zur Erziehung zu 

beobachten. Nach zwischenzeitlicher Kon-

solidierung auf hohem Niveau ist erstmalig 

für 2018 und auch wieder für 2019 ein 

deutlicher Fallzahlenanstieg zu beobach-

ten – ähnlich wie die Entwicklung der Kin-

derschutzverdachtsmeldungen bzw. Ge-

fährdungseinschätzungen (vgl. Kap. 4). 

Für die in den letzten Jahren steigenden 

Zahlen liegt es nahe, die Auswirkungen 

der öffentlichen und medialen Kinder-

schutzdebatte der letzten Jahre als (weite-

res) Erklärungsmoment heranzuziehen 

(höhere Sensibilität in der Öffentlichkeit 

und ein Ansteigen von Kinderschutzver-

dachtsmeldungen) (vgl. Abbildung 2). So 

zeigen die Daten der vergangenen Jahre, 

dass die ansteigende Inanspruchnahme 

von Hilfen zur Erziehung von einem An-

stieg der Kinderschutzverdachtsmeldun-

gen und der Anzahl der Inobhutnahmen 

(§ 42 SGB VIII) begleitet war (vgl. ism 

2021; MFFJIV 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 

 

Abbildung 2 Einflussfaktoren auf den Bedarf und die Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung  

 

 
 
Im Rahmen der Integrierten Berichterstat-

tung über die Hilfen zur Erziehung in 

Rheinland-Pfalz wurde in den vergange-

nen Jahren eine „Sogwirkung“ beschrie-

ben: Ein starker Anstieg der Inobhutnah-

men verlief analog zur Entwicklung der Hil-

fen zur Erziehung nach §§ 27ff. SGB VIII 

(vgl. ism 2020). Dies begründete die 

These, dass durch eine gesteigerte öffent-

liche Aufmerksamkeit auf mögliche Kinder-

schutzfälle einerseits vermehrt „Krisenin-

terventionen“ gem. § 42 SGB VIII notwen-

dig werden und andererseits auch der auf-

gedeckte Hilfebedarf ansteigt und in der 

Konsequenz die Inanspruchnahme der Hil-

fen zur Erziehung zunimmt. Bezogen auf 

den gesamten Bereich der erzieherischen 

Hilfen bedeuten ansteigende Zahlen der 

Inobhutnahmen sowie veränderte Reakti-

onsweisen im Jugendamt eine kontinuierli-

che Fallzahlzunahme der Hilfen zur Erzie-

hung. 

Die Ergebnisse der letzten Jahre verdeutli-

chen, dass Kinderschutz, d. h. Meldungen 

nach § 8a SGB VIII, Gefährdungseinschät-

zungen sowie die damit verbundene Hilfe-

gewährung in einem engen Zusammen-

hang zu erzieherischen Hilfen stehen. So 

muss der Einflussfaktor „Kinderschutz“ 

auch bei der Suche nach Erklärungsmus-

tern für interkommunale Unterschiede bei 

der Inanspruchnahme von Hilfen zur Er-

ziehung berücksichtigt werden. Einerseits 

zeigt sich bei den Daten zu den Hilfen zur 

Erziehung in Rheinland-Pfalz, dass eine 

starke Ausprägung von Armut in einer 

Kommune zwar mit hoher Wahrscheinlich-

keit mit einer höheren Hilfebedarfsquote 

einhergeht, oftmals aber alleine nicht aus-

reicht, um die Höhe der Inanspruchnahme 

Hilfen zur 
Erziehung

Familialer Wandel 

Armut,

Lebenslagen

Selektionseffekte 
durch andere 

Institutionen (z.B. 
Schule)

Kinderschutz

Ausbaugrad der 
sozialen 

Infrastruktur & 
Praxis in den 
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von Hilfen zu erklären. So kann es aber 

auch sein, dass im Zuge der Kinderschutz-

debatte in einem Landkreis mit geringer 

Armutsquote trotzdem durch Nachbarn, 

Kindertagesstätten und Schulen sehr viele 

Kinder dem Jugendamt gemeldet werden 

und im Zuge der Risikoabschätzung in vie-

len Fällen Hilfebedarf festgestellt wird.  

Die „§ 8a Statistik“ als Beitrag zur 

Qualitätsentwicklung im Kinder-

schutz „vor Ort“ 

Die Erhebung zu den Gefährdungsein-

schätzungen gem. § 8a SGB VIII wird zu-

nehmend als Instrument der Qualitätsent-

wicklung in den einzelnen Jugendämtern 

betrachtet. 

Durch die Einführung der „§ 8a-Statistik“ 

ergeben sich Chancen für die konkrete 

Evaluation und Weiterentwicklung der Ar-

beit vor Ort in den Kommunen. Zentral ist 

dabei der Dialog: Zur Interpretation der 

Befunde können die Daten in den Jugend-

ämtern besprochen, diskutiert und hin-

sichtlich der je spezifischen Ausgangslage 

und Situation innerhalb der Stadt oder des 

Landkreises ausgewertet werden. Eine 

                                                        
1 So betrifft ein Diskussionsstrang die Kompetenzen und 
Qualifizierungsbedarfe der Fachkräfte, die als „die wich-
tigste Ressource im Kinderschutz“ (NZFH 2013, 22) gelten, 
woraus sich Forderungen nach neuen, „attraktiven“ Fortbil-
dungsangeboten ableiten, die auf die Vermittlung von Wis-
sen und Stärkung der Selbstreflexionsfähigkeit setzen, über 
das bloße Fallmanagement hinaus aber auch Fertigkeiten 
in Moderation und Kommunikation vermitteln, die nicht ohne 
weiteres vorauszusetzen sind, im „lebendigen System“ Kin-
derschutz jedoch dringend benötigt werden (vgl. Wolff et al. 
2013, 15). Weitere Aspekte von Qualitätsentwicklung be-
treffen z.B. den migrationssensiblen Umgang mit Kinder-
schutzfragen (vgl. Jagusch et al. 2012, Projekt "Migrations-
sensibler Kinderschutz"); Risikomuster in der Fallbearbei-
tung (vgl. MIFKJF 2012, Projekt "Qualitätsentwicklung für 

Bewertung im Sinne "guter" oder "schlech-

ter" Arbeit in den Jugendämtern soll und 

kann an dieser Stelle nicht vorgenommen 

werden. Die in den einzelnen Profilen be-

richteten Daten dienen der Schaffung ei-

ner systematischen Wissensbasis als 

Grundlage für eine weitere vertiefende 

Analyse in der Fachpraxis und können An-

stoß für eine fachliche Weiterentwicklung 

sein. 

In diesem Sinne kann die Erhebung der 

Gefährdungsmeldungen als „Instrument 

der Qualitätsentwicklung im kommunalen 

Kinderschutz“ und damit als Teil der aktu-

ellen „Qualitätsdiskussion“ im Kinder-

schutz angesehen werden: In der Folge 

der öffentlichen Kinderschutzdebatte ka-

men in den letzten Jahren Bemühungen 

rund um das Thema Qualitätsentwicklung 

und -sicherung im Kinderschutz in Gang, 

die bislang ganz verschiedene Ebenen 

und Bereiche des Kinderschutzes betref-

fen1. Kontrovers diskutiert wurde und wird 

in diesem Zusammenhang auch die Ein-

führung von Falldokumentationen. So wer-

den zusätzliche Dokumentationsaufgaben 

in der Praxis oftmals als zeitaufwendig und 

ressourcenverschlingend empfunden. Es 

den Kinderschutz in Jugendämtern in Rheinland-Pfalz"), o-
der Rechtssicherheit im Handlungsfeld, Organisationsstruk-
turen und professionelles Handeln im Kinderschutz (Projekt 
"Individuelle Ressourcen und professionelle Unterstützung 
bei der Bewältigung von Systemumbrüchen", vgl. NZFH 
2013; hier findet sich auch eine Übersicht zu weiteren Pro-
jekten). Neben Risiko- und Fehlerforschung wird auch über 
Standards und Indikatoren für Qualität diskutiert (vgl. Kind-
ler 2013) sowie über Instrumente für die Fachpraxis, die den 
schwierigen Prozess der Gefährdungseinschätzung er-
leichtern bzw. standardisieren können (vgl. für einen Über-
blick Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 2010). Zu-
sammenfassend vgl. NZFH 2018. 
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wird der Vorwurf geäußert, dass aufgrund 

der Bürokratie weniger Zeit bleibe, um mit 

den Familien zu arbeiten. Gleichzeitig ha-

ben die zuvor genannten Entwicklungen 

zu einer breiten Sensibilisierung gegen-

über dem Thema der Kindeswohlgefähr-

dung geführt, die sich insbesondere in ei-

nem geänderten Meldeverhalten äußern. 

Der durchaus gewollte Effekt der gestei-

gerten öffentlichen Sensibilität für Not- und 

Problemlagen von jungen Menschen führt 

folglich zu einer deutlichen Zunahme der 

Arbeitsbelastung in den Jugendämtern.  

Die jährliche Aufbereitung der Daten in 

Form von Profilen für alle sich beteiligen-

den Jugendämter kann dazu genutzt wer-

den, die Kinderschutzarbeit vor Ort fach-

lich adäquat weiterzuentwickeln. Dies be-

trifft zunächst das systematische Wissen 

um Meldepraxen und fachliche Hand-

lungsabläufe, um Unsicherheiten und 

Schwachstellen frühzeitig identifizieren 

und entsprechend bearbeiten zu können. 

Darunter fallen beispielsweise Informatio-

nen über die meldenden Personen und In-

stitutionen, die im jeweiligen Fall zugrun-

deliegenden Problemlagen und Ressour-

cen, die jeweiligen fachlichen Reaktionen 

und damit verbundenen Zeitabläufe usw. 

Anhand dieser Informationen lassen sich 

in einem nächsten Schritt die sich (quanti-

tativ wie qualitativ) ändernden Anforderun-

gen an die Fachkräfte in den ASDs her-

auskristallisieren, welche wiederum 

Grundlage für weitere Entwicklungs- und 

Planungsschritte im Bereich der Personal-

planung und Qualifikationsentwicklung 

sind.  

Die berichteten Daten schaffen in Rhein-

land-Pfalz eine Grundlage und sind die 

Voraussetzung, um durch systematische 

Kenntnis der fachlichen Praxis im Umgang 

mit Gefährdungsmeldungen nach 

§ 8a SGB VIII Weiterentwicklungs- und 

Qualifizierungsbedarf auf Landesebene 

sowie für einzelne Kommunen aufzuzei-

gen. 
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4. Befunde der Untersu-

chung 

 
Im Berichtsjahr 2019 wurden von den 40 

in Rheinland-Pfalz teilnehmenden Jugend-

ämtern 8.212 Gefährdungseinschätzungen 

dokumentiert. Im Vergleich zum Vorjahr 

(7.555) zeigt sich eine leichte Steigerung 

der Fallzahlen um 8,7 %.  

Die Entwicklung der § 8a-Verfahren in den 

Jahren 2010 bis 2019 ist in Abbildung 3 

dargestellt. Über die Jahre sind stetig stei-

gende Fallzahlen zu sehen. Eine leichte 

Verringerung der Gesamtzahlen von 2012 

auf 2013 stellte sich im Nachhinein als Un-

tererfassung heraus. In Anbetracht dessen 

relativiert sich auch der überdurchschnitt-

lich hohe Anstieg von 2013 auf 2014.  

Mit Blick auf den Zeitraum 2012 bis 2019 

ist ein Anstieg der Gefährdungseinschät-

zungen um 67,7 % erfolgt. Auch wenn die 

Zahlen in den letzten Jahren nicht mehr so 

stark anstiegen wie in den ersten Jahren 

der Erhebung, lässt sich auch weiterhin 

eine konstante Steigerung feststellen. Die 

Steigerung um 8,7 % von 2018 auf 2019 

deutet auf eine Stabilisierung mit weiterhin 

leicht steigendem Trend hin. Verschiedene 

Erklärungen für den stetigen Anstieg der 

Fallzahlen können herangezogen werden: 

Neben einer tatsächlichen Zunahme von 

Gefährdungslagen ist eine erhöhte Sensi-

bilisierung und Aufmerksamkeit für das 

Thema Kinderschutz in der breiten Gesell-

schaft denkbar, die zu einem erhöhten 

Meldeverhalten von Personen und Institu-

tionen führt. Auch verbesserte Kooperati-

onsstrukturen (vgl. AKJ 2017) oder verän-

derte Verfahrensweisen in den Sozialen 

Diensten der Jugendämter können Gründe 

für Fallzahlanstiege sein. Ebenso können 

einzelne Kinderschutzfälle, die in der 

Presse aufbereitet werden, die Anzahl der 

§ 8a-Verfahren innerhalb der einzelnen 

Kommunen kurzfristig beeinflussen. 

Die Anzahl der § 8a-Mitteilungen („Gefähr-

dungsmeldungen“) an ein Jugendamt wird 

nicht erfasst, sondern die auf eine Mel-

dung folgenden einzelnen § 8a-Verfahren 

bzw. Gefährdungseinschätzungen. Da 

sich Meldungen häufig auf mehrere min-

derjährige Kinder in den Haushalten bezie-

hen, können sich mehrere Fälle (Gefähr-

dungseinschätzungen) auf die gleiche 

Meldung beziehen, die dann entsprechend 

der Anzahl der betroffenen Kinder meh-

rere Verfahren auslöst. So fällt auch die 

Anzahl der Meldungen niedriger aus als 

die Anzahl der dokumentierten Gefähr-

dungseinschätzungen. Eine Mitteilung be-

zog sich 2019 Schätzungen zufolge auf 

durchschnittlich 1,5 Kinder. 
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Abbildung 3 Gefährdungseinschätzungen gem. § 8a SGB VIII in den Jahren 2010 bis 20192 
 

 

 

Die Eckwerte der Bevölkerungszahlen der 

unter 18-Jährigen in Rheinland-Pfalz in 

den beteiligten Jugendamtsbezirken kön-

nen den weißen Textfeldern in der Abbil-

dung entnommen werden. Es ergibt sich in 

Rheinland-Pfalz für 2019 ein Eckwert von 

13,1 für die Bevölkerungszahlen der unter 

18-Jährigen. Das bedeutet, dass rund 13 

von 1.000 Kindern und Jugendlichen die-

ser Altersgruppe in Rheinland-Pfalz im 

Jahr 2019 von einer Gefährdungseinschät-

zung infolge einer Kinderschutzverdachts-

meldung betroffen waren. In den kreisan-

gehörigen Städten fiel dieser Eckwert mit 

16,2 Eckwertpunkten am höchsten aus, 

gefolgt von den kreisfreien Städten mit 

                                                        
2 Beim Vergleich der absoluten Zahlen ist zu bedenken, dass in den verschiedenen Erhebungsjahren Daten von einzelnen Ju-
gendämtern fehlen: 2010 waren 36 Jugendämter beteiligt, 2011 bis 2014: 37; ab 2015: 40 Jugendämter (ohne Westerwaldkreis). 

15,9. In den Landkreisen war er mit 11,8 

Eckwertpunkten am niedrigsten.  

Im gesamten Zeitraum von 2010 bis 2019 

zeigt sich ein deutlicher Anstieg des Eck-

wertes von 7,4 auf 13,1 (um 77,0 %). 

 

4.1 Meldungskontext  

Im folgenden Abschnitt werden die Ergeb-

nisse zum Meldungskontext dargestellt. Es 

geht dabei um Personen und Institutionen, 

die durch ihre „§ 8a-Meldung“ ein § 8a 

Verfahren bzw. eine Gefährdungsein-

schätzung auslösen, Angaben zur Be-

kanntheit der betroffenen Familie im Ju-

gendamt sowie um die Information, ob und 

wenn ja, welche Leistungen der Kinder- 
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und Jugendhilfe von den jeweiligen Fami-

lien zum Zeitpunkt der Gefährdungsein-

schätzung in Anspruch genommen wur-

den, ob sich die Familien also bereits im 

Hilfebezug befanden. 

Meldende nach § 8a SGB VIII in 

Rheinland-Pfalz 2019 

Eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akt-

euren, die beruflich in Kontakt mit Kindern 

und Jugendlichen stehen, sind am Kinder-

schutz beteiligt. Das Kinderschutzsystem 

in Deutschland wird daher oft als Koopera-

tions- und Vernetzungsstruktur beschrie-

ben. Die Mitteilung über den Verdacht ei-

ner Gefährdung des Kindeswohls an das 

zuständige Jugendamt kann durch unter-

schiedliche Institutionen und Personen er-

folgen. Das Verfahren nach § 8a SGB VIII 

wird mit Bekanntwerden gewichtiger An-

haltspunkte eröffnet. Fragen nach einer 

Abstimmung und Verzahnung der Verfah-

ren sowie dem Umgang mit sensiblen per-

sonenbezogenen Daten rücken im Rah-

men der bestehenden Kooperationsbezie-

hungen zwischen den beteiligten Akteuren 

und Systemen immer wieder in den Fokus. 

Betrachtet man die meldenden Personen 

und Institutionen in Rheinland-Pfalz, wird 

ersichtlich, dass diese sich häufig auf be-

stehende Netzwerke im Bereich Kinder-

schutz/Frühe Hilfen bzw. getroffene Ko-

operationsvereinbarungen zur Umsetzung 

des § 8a SGB VIII beziehen. In den letzten 

Jahren haben sich insbesondere Koopera-

tionen mit der Polizei im Kontext häusli-

cher Gewalt verstärkt, was sich auch in 

den Daten abbildet. So können die Daten 

zu Anzahl und Verteilung der Melderinnen 

und Melder auch genutzt werden, um zu 

überprüfen, ob und in welcher Weise Ko-

operationen mit zentralen Meldegruppen 

bereits entwickelt sind und an welchen 

Stellen darüber nachgedacht werden 

sollte, Kooperationsstrukturen auf- oder 

auszubauen. 

 

Insbesondere durch die Meldegruppe Poli-

zei, Gericht, Staatsanwaltschaft sind in 

den letzten Jahren kontinuierlich steigende 

Meldeanteile zu verzeichnen (vgl. Abbil-

dung 4). Auf Meldungen dieser Gruppe 

gehen 2019 29,4 %, d.h. über ein Viertel 

der Gefährdungseinschätzungen zurück. 

Verschiedene Erklärungen sind denkbar: 

In Folge von Eskalationen und Krisensitu-

ationen ist die Polizei häufig beteiligt und 

agiert im Zusammenhang mit drogen- 

und/oder alkoholkonsumierenden Jugend-

lichen sowie Schulverweigerern. Außer-

dem kann die Polizei außerhalb der Ge-

schäftszeiten des Jugendamtes kontaktiert 

werden. 

Kontinuierlich steigende Meldeanteile von 

Polizei und Justiz werden auch von der 

Bundesstatistik berichtet (vgl. Statistisches 

Bundesamt 2020). Offenbar hat sich ins-

besondere die Polizei hinsichtlich „Gewalt 

in sozialen Beziehungen“ qualifiziert und 

die Kooperation mit Jugendämtern wurde 

intensiviert und verbessert. War es früher 

nicht üblich, das Jugendamt bei Einsätzen 

zu häuslicher Gewalt einzuschalten, wenn 

das Kind bei der Auseinandersetzung 
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nicht anwesend war, gibt es mittlerweile 

vielerorts Vereinbarungen, dass die Polizei 

immer dann eine Mitteilung nach § 8a 

SGB VIII an das Jugendamt macht, wenn 

bekannt wird, dass Minderjährige im Haus-

halt leben, unabhängig davon, ob der/die 

Minderjährige zum Zeitpunkt der Ausei-

nandersetzung im Haushalt war oder 

nicht. Dies hat zu einem großen Anstieg 

der Verfahren geführt. Die Kooperation mit 

der Polizei ist voraussetzungsvoll, denn 

die unterschiedlichen Paradigmen der 

Systeme Polizei (Strafverfolgungszwang, 

Opportunitätsprinzip) und Kinder- und Ju-

gendhilfe (Vertrauensschutz und Freiwillig-

keit als Arbeitsgrundlage) müssen berück-

sichtigt werden. Eine Annäherung zwi-

schen den beiden Systemen erscheint vor 

diesem Hintergrund erstrebenswert, um zu 

mehr Verständnis für die unterschiedlichen 

Handlungsroutinen und Aufgaben zu ge-

langen (vgl. Meysen 2008, 44; DIJuF 

2007, Programm Polizeiliche Kriminalprä-

vention der Länder und des Bundes 2012). 

 

Ähnlich wie in den Vorjahren stellen Be-

kannte und Nachbarn mit 11,4 % die 

zweitgrößte Meldegruppe dar, wenn auch 

im Jahresvergleich mit leicht absteigender 

Tendenz (vgl. Abbildung 4). Die anhaltend 

hohe Sensibilisierung der Bevölkerung für 

potentielle Gefährdungssituationen und 

die damit einhergehende soziale Kontrolle 

und Aufmerksamkeit des „sozialen Nah-

raums“ spielen dabei eine wichtige Rolle, 

sicherlich auch gefördert durch die andau-

ernde und hohe mediale Aufmerksamkeit 

zum Thema Kinderschutz. In jedem neun-

ten Fall ist eine Gefährdungseinschätzung 

gem. § 8a SGB VIII auf eine Meldung die-

ser Gruppe zurückzuführen.  

Zur Gruppe des erweiterten „sozialen Um-

felds“ des von der Gefährdungseinschät-

zung betroffenen Kindes/Jugendlichen 

können neben „Bekannten/Nachbarn“ zu-

sätzlich Personensorgeberechtigte 

(7,1 %), Verwandte (4,8 %) sowie der 

junge Mensch selbst (2,3 %) gezählt wer-

den: Insgesamt wurden 25,6 % aller Mel-

dungen von dieser Gruppe getätigt.  

 

Anonyme (9,9 %) und sonstige (5,5 %) 

Meldende ausgenommen, stammen die 

übrigen Meldungen von professionalisier-

ten Einrichtungen (Schule, Erziehungshil-

fen, Gesundheitswesen, Kita, Jugendar-

beit). Diese stehen auf verschiedene 

Weise mit den Kindern und Jugendlichen 

bzw. deren Eltern in Kontakt. 

 

Die Institution Schule stellt mit einem An-

teil von 8,0 % der Gefährdungseinschät-

zungen einen wichtigen Kooperations-

partner dar. Betrachtet man die vergange-

nen Jahre sowie den Ausbau der Nachmit-

tagsbetreuung wird die konstant wichtige 

Zusammenarbeit von Schulen und Ju-

gendämtern sowie die wachsende Bedeu-

tung für den Kinderschutz deutlich. Junge 

Menschen verbringen einen Großteil ihrer 

Lebenszeit in der Schule. Zwar steht zu-

nächst der Bildungsauftrag im Vorder-

grund, gleichzeitig setzen sich die Schüle-

rinnen und Schüler aber auch mit anderen 
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Lebensthemen sowie mit ihren Familien 

auseinander. Bei Hilfe- und Unterstüt-

zungsbedarf können sie sich ihren Lehr-

kräften anvertrauen. Lehrkräften wiederum 

fallen Kinder und Jugendliche durch ihr 

Verhalten oder aufgrund von Fehlzeiten 

auf. Werden auffällige Verhaltensweisen 

bei Schülerinnen und Schülern durch die 

Lehrkräfte wahrgenommen, können Fra-

gen nach einer möglichen Kindeswohlge-

fährdung aufkommen. Hier spielt die 

Schulsozialarbeit eine zentrale Rolle. 

Einige Bundesländer regeln den Umgang 

mit gewichtigen Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung in ihren Schulge-

setzen (z.B. Brandenburg, Bayern, Nord-

rhein-Westfalen). Dennoch bleibt es in der 

Kooperation essentiell, Schnittstellen zu 

definieren bzw. zu klären. Im Saarland 

wurde ein Kooperationsleitfaden für Ju-

gendhilfe und Schule zum Schutzauftrag 

erarbeitet (vgl. Regionalverband Saarbrü-

cken 2014). Er enthält grundsätzliche Er-

läuterungen zur Definition von Kindeswohl 

und Gefährdung sowie zu rechtlichen As-

pekten und konkreten Verfahrensschritten. 

Auch das rheinland-pfälzische Schulge-

setz regelt einige Aspekte des Kinder-

schutzes. Dazu gehören unter anderem 

Regelungen zum Vorgehen bei Gefähr-

dung3, zur Verpflichtung der Zusammenar-

beit der Schule mit dem Jugendamt4 sowie 

zum Datenschutz (§ 67 Abs. 4 SchulG). 

                                                        
3 § 3 SchulG lautet: [...] Sind gewichtige Anhaltspunkte für 
die Gefährdung des Wohls einer Schülerin oder eines 
Schülers erkennbar, gilt § 4 des Gesetzes zur Kooperation 
und Information im Kinderschutz [...]. 
4 § 19 SchulG regelt: Die Schulen arbeiten im Rahmen ih-
rer Aufgaben 1. mit den Trägern und Einrichtungen der öf-

Darüber hinaus gibt es in zahlreichen 

rheinland-pfälzischen Landkreisen und 

Städten regionale Vereinbarungen zwi-

schen Jugendämtern und Schulen zum 

Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlge-

fährdung (z.B. Kreisverwaltung Bernkas-

tel-Wittlich 2015; Kreisverwaltung Vulkan-

Eifel 2016). Diese werden den Schulen 

landesweit exemplarisch zur Verfügung 

gestellt (z.B. ADD Trier et al. 2013). Für 

den Umgang mit Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung im schulischen 

Kontext erscheint ebenfalls eine Orientie-

rung am Modell des § 8a SGB VIII erstre-

benswert („analog-§8a-Vereinbarungen“).  

Die Bereitschaft der Schulen, sich dank ih-

rer niedrigschwelligen Zugangsmöglichkei-

ten mit Kindern und Jugendlichen sowie 

ihren Eltern in krisenhaften und möglicher-

weise konfliktbehafteten Erziehungsfragen 

auseinanderzusetzen, ist ein wichtiger Be-

standteil und eine wertvolle Ressource ei-

nes präventiven Kinderschutzes. Lehr-

kräfte dürfen bei den sich anschließenden 

anspruchsvollen Einschätzungs- und Be-

ratungsaufgaben nicht alleine gelassen 

werden; es gilt, fachliche Qualifizierung 

und Unterstützung bereitzustellen (z.B. 

über die Schulsozialarbeit oder – falls 

nicht vorhanden – über die Beratung einer 

Insoweit Erfahrenen Fachkraft im Kinder-

schutz).  

 

fentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe, insbeson-
dere im Rahmen der Schulsozialarbeit, mit den Kinderta-
gesstätten und in den lokalen Netzwerken nach § 3 des 
Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kinder-
gesundheit [...] zusammen. 
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Auf Meldungen von Kindertageseinrichtun-

gen und Kindertagespflegepersonen ge-

hen 3,1 % der Gefährdungseinschätzun-

gen im Jahr 2019 zurück. In Kitas besteht 

ein im Vergleich zur Schule deutlich inten-

siverer Kontakt zu den (Klein-)Kindern so-

wie in der Regel auch zu deren Eltern, die 

ihre Kinder täglich bringen und abholen. 

Dadurch nehmen Kindertagesstätten eine 

immer bedeutendere Rolle beim Zugang 

der Familien zu Angeboten der Familien-

bildung und der Frühen Hilfen ein und sind 

ein zentrales präventives Element in der 

Infrastruktur für Familien. Zu der Frage da-

nach, wie Kindertagesstätten die Zusam-

menarbeit mit Eltern intensivieren und El-

tern- und Familienbildung angemessen 

umsetzen können, wurden in den vergan-

genen Jahren bundesweit Konzepte erar-

beitet (z.B. Familienzentren in Nordrhein-

Westfalen oder das Landespro-

gramm Kita!Plus in Rheinland-Pfalz). Ne-

ben Beratungs- und Bildungsangeboten in 

den Kindertagesstätten erfüllen die Fach-

kräfte auch eine Lotsenfunktion, da sie El-

tern bei Bedarf auch an andere unterstüt-

zende Stellen vermitteln können. Mit der 

Novellierung des Kinder- und Jugendhilfe-

gesetzes und der damit einhergehenden 

Einführung des § 8a SGB VIII im Jahr 

2005 sind auch Kindertagesstätten in die 

Wahrnehmung des Schutzauftrages der 

Kinder- und Jugendhilfe aktiv miteinbezo-

gen.  

Ein zentrales Unterstützungselement für 

die Kindertagesstätten stellt die im § 8a 

SGB VIII vorgegebene Insoweit Erfahrene 

Fachkraft dar. Insbesondere in Bezug auf 

die Gesprächsführung mit Eltern zu 

schwierigen Themen zeigen sich große 

Klärungs- und Qualifizierungsbedarfe (vgl. 

z.B. Deutscher Paritätischer Wohlfahrts-

verband Gesamtverband 2012). Im Rah-

men einer Beratung durch eine Insoweit 

Erfahrene Fachkraft können mögliche ge-

wichtige Anhaltspunkte und notwendige 

Unterstützungsbedarfe eingeschätzt wer-

den und gezielte weitere Schritte des Ein-

bezugs der Familien und notwendiger 

Maßnahmen zur Abwendung einer Ge-

fährdung besprochen werden (Elternge-

spräche, Erziehungsberatung) ohne zu-

nächst das Jugendamt zu involvieren. 

Durch dieses „vorgelagerte“ Verfahren 

werden mögliche Anhaltspunkte für eine 

Gefährdung bereits bearbeitet, ohne das 

jeweilige Jugendamt direkt einzubeziehen. 

Unter Berücksichtigung dieses Sachver-

halts lässt sich auch der geringe Anteil 

dieser Meldegruppe von 3,1 % erklären. 

Dabei kann es in solch einem Beratungs-

kontext um niedrigschwellige Inhalte zu 

Erziehungsfragen oder Fragen der Pflege 

und Hygiene gehen, bei denen die 

Schwelle zur Kindeswohlgefährdung nicht 

erreicht wird. Die Daten zeigen jedoch, 

dass der Anteil der Fälle, bei denen sich 

eine Gefährdung bestätigt, beim Melder 

Kita erhöht ist. Gelangen die Erzieherin-

nen und Erzieher zu der Einschätzung, 

dass umfassendere Hilfen (Hilfen zu Erzie-

hung) erforderlich sind, weil die eigenen 

Hilfemöglichkeiten erschöpft sind, obliegt 
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ihnen die Aufgabe, die Eltern zu motivie-

ren, Kontakt zum ASD aufzunehmen. Ist 

die Schwelle der Kindeswohlgefährdung 

erreicht und die Eltern kooperieren nicht 

und wollen auch keinen Kontakt zum Ju-

gendamt aufnehmen, sieht das § 8a-Ver-

fahren eine Mitteilung ans Jugendamt – 

mit Information an die Eltern – vor. Über 

diese Mitteilung werden die Sorgeberech-

tigten informiert.    

 

In 4,7 % aller Gefährdungseinschätzungen 

stammen die Meldungen aus dem Ge-

sundheitswesen (Ärzte und Ärztinnen, 

Hebammen, Kliniken, Gesundheitsamt 

und ähnliche Dienste). Der Anteil ist über 

die Jahre weitgehend konstant mit leichten 

Schwankungen zwischen 5 und 7%. Je 

nach Altersgruppe der Kinder variiert der 

Anteil dieser Meldegruppe deutlich: Bei 

Gefährdungseinschätzungen, die Einjäh-

rige betreffen, liegt der Anteil mit rund 

17 % im Vergleich deutlich höher als bei 

anderen Altersgruppen. Im Zuge der Dis-

kussion um die Frühen Hilfen und den prä-

ventiven Kinderschutz rückte die Gesund-

heitshilfe mit ihren nicht-stigmatisierenden 

und niedrigschwelligen Zugängen in den 

vergangenen Jahren zunehmend in den 

Fokus (vgl. NZFH 2018). Zentrale Akteure 

hierbei sind niedergelassene Gynäkologin-

nen und Gynäkologen, Pädiaterinnen und 

Pädiater, Geburts- und Kinderkliniken so-

wie (Familien-)Hebammen, (Familien-)Ge-

sundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen 

und -pfleger.  

Insbesondere in Bezug auf Themen wie 

Gesundheit, Pflege und Versorgung der 

Kinder hält diese Personengruppe wich-

tige Ansprechpartnerinnen und -partner für 

junge oder werdende Eltern in der Zeit 

rund um die Geburt bereit. In Rheinland-

Pfalz erfolgte seit 2008 der Auf- und Aus-

bau lokaler Netzwerke Frühe Hilfen und 

Kinderschutz, deren Ziel eine stärkere 

Vernetzung und Zusammenarbeit von Kin-

der- und Jugendhilfe mit dem Gesund-

heitswesen darstellt, sowohl im Bereich 

des präventiven Kinderschutzes als auch 

in der gemeinsamen Bearbeitung von Kin-

derschutzverdachtsfällen (auf Bundes-

ebene vgl. NZFH 2014; für Rheinland-

Pfalz die jährlichen Monitoringberichte zur 

Evaluation des Landeskinderschutzgeset-

zes). In Bezug auf den Datenschutz wur-

den im Rahmen des Bundeskinderschutz-

gesetzes klärende Regelungen getroffen. 

Für die fallbezogene Zusammenarbeit be-

darf es darüber hinaus geklärter Verfahren 

zur Risiko- und Gefährdungseinschätzung 

sowie abgestimmter Vorgehensweisen 

zum Anbieten von Hilfen sowie dem Einlei-

ten von Interventionen (vgl. Fegert 

2013/2014, 7). In den letzten Jahren gibt 

es mit Blick auf die Qualifizierung der 

Fachkräfte im Gesundheitswesen hinsicht-

lich Fragen des Kinderschutzes vielfältige 

Initiativen und Projekte (z.B. die Medizini-

sche Kinderschutzhotline, das E-Learning 

Programm „Kinderschutz in der Medizin“, 

Kitteltaschen-Karten für medizinisches 

Personal zum Vorgehen bei Verdacht auf 
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Kindeswohlgefährdung u. ä. vgl. 

https://www.kinderschutzhotline.de/). 

An welchen Meldungen ist „etwas 

dran“? 

Nicht jede Meldung über den Verdacht ei-

ner Kindeswohlgefährdung wird von den 

Fachkräften im Laufe des Verfahrens als 

tatsächliche Kindeswohlgefährdung einge-

schätzt. Differenziert man die jeweiligen 

Meldegruppen nach dem Ergebnis der Ge-

fährdungseinschätzung und geht der 

Frage nach, an welchen Meldungen tat-

sächlich etwas „dran“ ist, so zeigen sich 

Unterschiede: Bei Meldungen von Einrich-

tungen/Diensten der Jugendhilfe, der Sozi-

alen Dienste/Jugendamt, der Gesund-

heitsdienste, der Schule und der Selbst-

melderinnen und -melder kommen Fach-

kräfte des Jugendamtes häufiger zum Er-

gebnis, dass eine (latente) Gefährdung 

des Kindes oder des Jugendlichen vor-

liegt. Meldungen von Bekannten/Nach-

barn, Verwandten und von anonymen Mel-

derinnen und Meldern bleiben häufiger ge-

genstandslos (ohne Abbildung). 

 

Abbildung 4 Institution oder Person/-en, die die (mögliche) Gefährdung des Kindeswohls bekannt ge-
macht hat/haben (Angaben in Prozent) 
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Bekanntheit der Familie im Jugend-

amt5 

In der Rheinland-Pfalz-Erhebung werden 

zusätzlich zu den Erhebungsmerkmalen 

der Bundesstatistik Angaben darüber er-

fasst, ob die von einer Gefährdungsein-

schätzung betroffenen Familien bereits in 

der Vergangenheit vom ASD/Sozialen 

Dienst beraten wurden. Auf 62,3 % der be-

troffenen Familien trifft dies im Jahr 2019 

in Rheinland-Pfalz zu. Seit dem Erhe-

bungsjahr 2010 ist dieser Anteil nahezu 

unverändert geblieben (vgl. Abbildung 5). 

Das Jugendamt ist heutzutage ein grund-

legender Bestandteil der sozialen Infra-

struktur und befasst sich längst nicht mehr 

nur mit „Randgruppenfamilien“. Demnach 

verwundert dieser hohe Anteil zunächst 

nicht. Durch meist vielfältige sowie nied-

rigschwellige Zugangswege kommt das 

Jugendamt mit einem Großteil der Fami-

lien innerhalb der Kommune in Kontakt. 

Denn die öffentliche Kinder- und Jugend-

hilfe stellt Familien ein breites Spektrum 

an ganz unterschiedlichen Beratungs-, Un-

terstützungs- und Hilfeleistungen sowie 

Regelstrukturangeboten im Rahmen von 

Kindertagesbetreuungen oder der Jugend-

arbeit zur Verfügung. So kann es durch-

aus vorkommen, dass in Familien, die 

                                                        
5 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz er-

hoben. 

dem Jugendamt bereits bekannt sind, Ver-

dachtsmeldungen auftreten, ohne dass im 

Rahmen vorheriger Kontakte eine Gefähr-

dung im Raum stand. Des Weiteren be-

treuen die Fachkräfte aber auch Familien, 

die im Kontext des Kinderschutzes schon 

in Kontakt mit dem Jugendamt gekommen 

sind und bei denen eine Gefahr für das 

Wohl des Kindes durch die Einleitung ge-

eigneter Hilfen zunächst abgewendet wer-

den konnte.  

Für die Weiterentwicklung gezielter Prä-

ventionsansätze im Jugendamt liefern 

diese Erkenntnisse wichtige Ansatzpunkte 

(vgl. Müller et al. 2012). Möglicherweise 

kann der Befund auch als kritischer Hin-

weis auf eine Hilfegewährungspraxis ver-

standen werden, die auf nur kurze Hilfe-

laufzeiten setzt, da die Jugendämter im 

Kontext steigender Fallzahlen und steigen-

der Kosten stark unter Druck stehen. Um 

Familien in prekären und risikobehafteten 

Lebenssituationen adäquat begleiten und 

unterstützen zu können, sind neben fachli-

chem Know-how der Fachkräfte im ASD 

auch gute Rahmenbedingungen für die 

anspruchsvolle Kinderschutzarbeit not-

wendig. 
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Abbildung 5 „Wurde die Familie in der Vergangenheit bereits durch den ASD/Sozialen Dienst des Ju-
gendamtes beraten?“ (Angaben in Prozent) 
 

 
 

Hilfebezug der Familie zum Zeit-

punkt der Gefährdungseinschät-

zung6  

Zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschät-

zung bezog knapp die Hälfte der betroffe-

nen Familien (45,4 %) im Jahr 2019 be-

reits Leistungen der Kinder- und Jugend-

hilfe (Leistungen und Unterstützungen 

nach §§ 16-18, 19, 27-35, 35a, 42 SGB 

VIII) und waren dem Jugendamt demnach 

zum Meldungszeitpunkt des Verdachts ei-

ner Kindeswohlgefährdung schon bekannt.  

In Rheinland-Pfalz werden neben den Ka-

tegorien der bundesweiten Statistik, die 

eine Vielzahl verschiedener Hilfen zusam-

menfassen (z. B. unter „ambulante Hil-

fen“), zusätzlich differenziertere Antwort-

möglichkeiten erhoben. Auf diese Weise  

 

                                                        
6 In der Bundesstatistik werden lediglich die übergeordne-

ten Hilfekategorien erhoben. Zusätzlich werden in Rhein-

land-Pfalz die einzelnen Hilfearten erfasst, um ein detail-

lierteres Bild der Hilfegewährung zu erhalten. 

 

kann aufgezeigt werden, welche konkreten 

Hilfen sich zu welchem Anteil hinter den 

globalen Kategorien verbergen (vgl. Abbil-

dung 6). 

Bei den zum Zeitpunkt der Gefährdungs-

einschätzung erbrachten Leistungen han-

delt es sich überwiegend um nied-

rigschwellige Angebote und ambulante Hil-

feformen.  

Formlose Beratungen (§ 16 SGB VIII) wur-

den von etwa jeder sechsten der Familien 

in Anspruch genommen (17,3 %). Eine 

Sozialpädagogische Familienhilfe 

(§ 31 SGB VIII) war ebenfalls in einem 

Sechstel der Fälle zum Zeitpunkt der Ge-

fährdungseinschätzung eingesetzt 

(17,8 %). In 5,3 % der Fälle erfolgte eine 

Trennungs- und Scheidungsberatung nach 
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§ 17 bzw. § 18 SGB VIII (vgl. Abbildung 

6).  

Die Befunde unterstreichen die Bedeutung 

von Meldungen aus laufenden Hilfen her-

aus. Vor allem in der Zusammenarbeit 

zwischen dem öffentlichen und freien Trä-

ger der Kinder- und Jugendhilfe sollte Rol-

lenklarheit herrschen. So kann ermöglicht 

werden, dass die Verfahren für alle Betei-

ligten transparent gestaltet und in enger 

Abstimmung eine gemeinsame Einschät-

zung der jeweiligen Situation getroffen 

werden kann. Wenn die Bewertungen des 

öffentlichen und des freien Trägers vonei-

nander abweichen, beispielsweise hin-

sichtlich der Frage, ob der Schutz des Kin-

des oder die Unterstützung der Familie im 

Vordergrund stehen soll, kann die Zusam-

menarbeit in einzelnen Fällen belastet 

werden (vgl. Schrapper 2008). Eine zufrie-

denstellende Klärung sowohl im Sinne des 

Kindes als auch im Sinne der Familie zu 

erreichen, muss bei der Entwicklung der 

Verfahren im Vordergrund stehen. Die 

Vorgehensweisen im Rahmen des 

§ 8a SGB VIII sind in Kooperationsverein-

barungen zwischen öffentlichen und freien 

Trägern festgehalten. 

Der Verdacht auf eine Kindeswohlgefähr-

dung bestätigte sich bei Familien, die zum 

Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung 

bereits eine Leistung der Kinder- und Ju-

gendhilfe in Anspruch nahmen, deutlich 

häufiger als bei Familien, die zuvor keine 

Leistung erhalten hatten.  

Die Summe der angegebenen Werte in 

der folgenden Abbildung kann über 100 % 

ergeben, da Mehrfachnennungen möglich 

sind. 
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Abbildung 6 Inanspruchnahme von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zum Zeitpunkt der Ge-
fährdungseinschätzung (Angaben in Prozent, n = 8.050 Überkategorien; 7.722 differenzierte Hilfen) 
 

 
 

Meldungskontext – Die Ergebnisse 

im Überblick 

 Im Berichtsjahr 2019 gehen die 

meisten Gefährdungseinschätzun-

gen – wie in den Vorjahren auch – 

auf Meldungen von Polizei/Ge-

richt/Staatsanwaltschaft, Be-

kannte/Nachbarn und anonymen 

Melderinnen und Melder zurück. 

Auch die Schulen meldeten ver-

gleichsweise häufig den Verdacht 

auf eine Kindeswohlgefährdung, 

gefolgt von Eltern/ein Eltern-

teil/Personensorgeberechtigten 

und der Meldegruppe aus dem Ge-

sundheitswesen. 

 

 

 

 Mit Blick auf das Ergebnis der Ge-

fährdungseinschätzung zeigt sich, 

dass sich bei Meldungen von Be-

kannten/Nachbarn, Verwandten 

sowie von anonymen Melderinnen 

und Meldern vergleichsweise selte-

ner eine Kindeswohlgefährdung 

bestätigt. Bei Meldungen von Ein-

richtungen/Diensten der Jugend-

hilfe, den Sozialen Diensten/Ju-

gendamt, den Gesundheitsdiens-

ten, der Schule und der Selbstmel-

derinnen und -melder ergibt sich 

dagegen häufiger ein Handlungs-

bedarf durch eine (latente) Gefähr-

dung des jungen Menschen.  

 In rund 62 % der Gefährdungsein-

schätzungen waren die Familien 
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bereits durch den ASD/Sozialen 

Dienst des Jugendamtes beraten 

worden. Bei diesen Familien bestä-

tigte sich der Verdacht auf eine 

Kindeswohlgefährdung vergleichs-

weise häufiger als bei Familien, zu 

denen zuvor kein Kontakt bestan-

den hatte. 

 Knapp 45 % der von einer Gefähr-

dungseinschätzung betroffenen 

Familien erhielten zum Zeitpunkt 

der Gefährdungseinschätzung be-

reits Leistungen der Kinder- und 

Jugendhilfe, am häufigsten ambu-

lante/teilstationäre Hilfen zur Erzie-

hung nach §§ 27 bis 32, 

35 SGB VIII sowie Unterstützung 

nach §§ 16 bis 18 SGB VIII. Der 

Verdacht auf eine (latente) Kindes-

wohlgefährdung bestätigte sich bei 

Familien, die bereits eine Leistung 

der Kinder- und Jugendhilfe erhiel-

ten, deutlich häufiger als bei Fami-

lien, die gerade keine Leistung in 

Anspruch nahmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz er-

hoben. 

4.2 Gefährdungseinschätzung  

Fachliche Schritte zur Ersteinschät-

zung der Situation und Reaktions-

zeit7 

Im Rahmen einer Gefährdungseinschät-

zung nach § 8a SGB VIII stellt das diag-

nostische Vorgehen eine sehr anspruchs-

volle und komplexe Aufgabe dar. So gilt 

es, neben der Informationseinholung je 

nach Meldung und Kontext auch möglichst 

schnell persönlichen Kontakt zum Kind 

bzw. zu der Familie aufzunehmen, in der 

Regel in Form eines Hausbesuchs. Unter 

Berücksichtigung aller relevanten Informa-

tionen erfolgt eingangs eine methodisch 

strukturierte Risiko- bzw. Gefährdungsein-

schätzung durch mehrere Fachkräfte. Das 

Resultat der Einschätzung ist grundlegend 

für die Entscheidung über und die Einlei-

tung weiterer fachlicher Schritte. Die Ju-

gendämter orientieren sich nach Eingang 

einer Meldung an einem (zumeist) stan-

dardisierten Vorgehen, das sich durch die 

erhobenen Variablen gut abbilden lässt 

(vgl. Abbildung 7). Die zugrundeliegende 

Variable zu den fachlichen Schritten im Ju-

gendamt wird ausschließlich in Rheinland-

Pfalz erhoben und verdeutlicht, welche 

fachlichen Schritte im Zeitraum bis zum 

Abschluss der Gefährdungseinschätzung 

erfolgten (hierbei sind Mehrfachnennun-

gen möglich). Eine kollegiale Beratung zur 

Abschätzung des Gefährdungsrisikos im 
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Rahmen eines strukturierten Vorgehens 

erfolgte mit rund 80 % in der großen Mehr-

heit der Fälle. In ähnlich hohem Umfang 

wurde eine Besprechung im Zusammen-

wirken mehrerer Fachkräfte nach dem 4-

Augen-Prinzip durchgeführt. In 

§ 8a SGB VIII ist festgelegt, dass die 

Fachkräfte berechtigt und sogar verpflich-

tet sind, im Rahmen einer Kindeswohlver-

dachtsmeldung die Wahrnehmungen, In-

formationen und „gewichtigen Anhalts-

punkte“ mit anderen Fachkräften zu be-

sprechen und zu bewerten (vgl. Meysen 

2008, 25). 

Um grundlegende Informationen für eine 

umfassende Gefährdungseinschätzung zu 

erhalten, kann es notwendig sein, neben 

der Kontaktaufnahme mit der Familie und 

dem Kind auch Kontakt zu anderen Betei-

ligten aufzunehmen. Dies geschah im Jahr 

2019 in rund der Hälfte der Fälle (vgl. Ab-

bildung 7). Häufig werden auch Hausbesu-

che durchgeführt: In über einem Viertel 

der Fälle erfolgten angekündigte Hausbe-

suche (27,9 %), in 31,1 % der Fälle unan-

gekündigte Hausbesuche. Je nach Situa-

tion besteht ebenfalls die Möglichkeit, die 

Familie in das jeweilige Jugendamt einzu-

laden, was in mehr als einem Drittel der 

Fälle geschah (39,9 %). In 16,9 % der 

Fälle wurde das Gespräch mit dem 

Kind/der Familie außerhalb des Jugend-

amtes gesucht. Zudem wurden in 17,1 % 

der Fälle Hilfen im Rahmen des SGB VIII 

eingeleitet. Bei diesem Merkmal sind 

Mehrfachnennungen möglich, weshalb die 

Summe der angegebenen Werte in der 

Abbildung über 100 % ergeben kann. 

Anhand der Ergebnisse wird deutlich, dass 

die Fachkräfte aus einem breiten Reper-

toire an fachlichen Handlungsmöglichkei-

ten schöpfen, um jeder Meldung professio-

nell nachzugehen. Als erster fachlicher 

Schritt erfolgte im Jahr 2019 – zusammen-

gefasst – bei 85,4% der Meldungen ein 

persönlicher Kontakt mit dem Kind und ge-

gebenenfalls der Familie, unabhängig da-

von, ob sich später der Verdacht einer Kin-

deswohlgefährdung erhärtete. Hierzu zäh-

len Hausbesuche, Gespräche im oder au-

ßerhalb des Jugendamtes, Inobhutnah-

men sowie Kontrollauflagen/Kontrollbesu-

che durch den ASD. Im Zeitvergleich zei-

gen sich jeweils leichte Schwankungen, 

die Reihenfolge und damit Bedeutung der 

einzelnen fachlichen Schritte bleibt jedoch 

konstant. Deutlich wird der hohe zeitliche 

und personelle Aufwand für die Fachkräfte 

des Jugendamtes, der mit dem Verdacht 

auf eine Kindeswohlgefährdung und der 

Durchführung einer Gefährdungseinschät-

zung einhergeht. Die zugrundeliegenden 

Ergebnisse können als Indikatoren für die 

Arbeitsbelastung im Rahmen des Kinder-

schutzes herangezogen werden. 
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Reaktionszeit 

Aufgrund der Dokumentation des Datums 

der Meldung sowie des Datums eines per-

sönlichen Kontaktes ist es im Rahmen der 

rheinland-pfälzischen Datenerhebung 

möglich, die Reaktionszeit zu berechnen, 

d.h. den Zeitraum zwischen dem Eingang 

der Meldung und der Kontaktaufnahme mit 

dem Kind (ohne Abbildung). Das Ergebnis 

für 2019 verdeutlicht erneut die hohe zeitli-

che Belastung der Fachkräfte: In über ei-

nem Viertel aller Meldungen (27,3 %) fin-

det bereits am Tag des Meldungseingangs 

ein persönlicher Kontakt zwischen einer 

Fachkraft des Jugendamts und dem von 

der Meldung betroffenen Kind statt. In 

knapp zwei Drittel der Fälle (58,7 %) findet 

ein solcher Kontakt innerhalb der ersten 

Woche statt. Die Daten zeigen, dass die 

Reaktionszeit bei bestätigten Gefährdun-

gen kürzer ausfällt: So findet der Kontakt 

bei Verfahren mit dem Ergebnis Kindes-

wohlgefährdung in rund 77,5 % der Fälle 

innerhalb der ersten Woche statt. Bei la-

tenten Kindeswohlgefährdungen liegt der 

entsprechende Wert bei 62,2 % und somit 

ebenfalls über dem entsprechenden Anteil 

aller Fälle. 

 

Abbildung 7 „Welche fachlichen Schritte erfolgten im Zeitraum bis zum Abschluss der Gefährdungs-
einschätzung? (Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich) 
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Mitwirkungsbereitschaft der Eltern 

bei der Abschätzung des Gefähr-

dungsrisikos8  

Im Rahmen des § 8a SGB VIII ist der Ein-

bezug der Eltern sowie des Kindes oder 

Jugendlichen in das Verfahren der Risi-

koeinschätzung ausdrücklich vorgesehen. 

Eine Ausnahme liegt vor, wenn durch die 

Einbeziehung der Eltern oder Sorgebe-

rechtigten der Schutz des betroffenen Kin-

des oder Jugendlichen gefährdet ist. In 

diesen Fällen kann ausdrücklich davon ab-

gewichen werden (vgl. § 8a SGB VIII Abs. 

1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2) (vgl. Meysen 

2008, 25). Die Mitwirkungsbereitschaft der 

Familien im Zuge der Risikoeinschätzung 

kann in Rheinland-Pfalz durch die Fach-

kräfte auf einer Skala von 1 bis 5 angege-

ben werden. 

Die Mitwirkungsbereitschaft der Eltern wird 

insgesamt im Rahmen der Gefährdungs-

einschätzung von den Fachkräften in etwa 

zwei Drittel der Fälle (67,3 %) als „vorhan-

den“ oder „in vollem Umfang vorhanden“ 

eingeschätzt. In knapp jedem vierten Fall 

(23,5 %) wird die Mitwirkungsbereitschaft 

der Eltern nur als teilweise vorhanden 

(teils/teils) und in etwa jedem zehnten Fall 

als kaum (5,9 %) oder gar nicht (3,3 %) 

vorhanden eingeschätzt. Die Gruppe der 

Eltern, die nur teils, kaum oder überhaupt 

nicht mitwirken, macht mit 32,7 % knapp 

ein Drittel aller Fälle aus und stellt die 

Fachkräfte vor die Herausforderung, die 

                                                        
8 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz er-

hoben. 

Familien zur Mitwirkung zu motivieren. Um 

das Ziel eines langfristigen erfolgreichen 

Hilfeverlaufs erreichen zu können, ist es 

notwendig, eine Problemkongruenz 

und -einsicht sowie eine Bereitschaft zur 

Kooperation herzustellen. Sind die Eltern 

nicht bereit oder nicht in der Lage bei der 

Abschätzung des Gefährdungsrisikos mit-

zuwirken, muss eine Anrufung des Famili-

engerichts erfolgen (vgl. § 8a Abs. 2 SGB 

VIII). 

In den Fällen, bei denen beim Abschluss 

der Gefährdungseinschätzung weder eine 

Kindeswohlgefährdung noch ein Hilfe-/Un-

terstützungsbedarf festgestellt wurde, wa-

ren die Eltern in 81,3 % der Fälle zu einer 

Mitwirkung bereit (ohne Abbildung, Item 1 

und 2 der Skala). Bei Gefährdungsein-

schätzungen, deren Ergebnis später eine 

Kindeswohlgefährdung bestätigte, waren 

43,7 % und bei einer latenten Gefährdung 

48,7 % der Eltern bereit, mitzuwirken. Die 

Ergebnisse verdeutlichen, mit welchen 

Herausforderungen und Erwartungen an 

ihr fachliches Handeln und ihre Kommuni-

kationskompetenz die Fachkräfte konfron-

tiert werden, um die Erziehungsberechtig-

ten zur Mitwirkung an der Abschätzung 

des Gefährdungsrisikos und gegebenen-

falls für die Inanspruchnahme von Hilfen 

zu gewinnen. 
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Abbildung 8 „Bitte schätzen Sie die Mitwirkungsbereitschaft der Eltern bei der Abschätzung des Ge-
fährdungsrisikos ein“ (Angaben in Prozent) 
 

 
 

Gesamtbewertung der Gefährdungs-

situation - Feststellung einer Kin-

deswohlgefährdung  

Im Kontext des komplexen Prozesses der 

Gefährdungseinschätzung werden ver-

schiedene Teilaspekte unterschieden: 

Hierzu gehören u.a. eine erste Gefähr-

dungseinschätzung, eine Sicherheitsein-

schätzung, das Einschätzen von Entwick-

lungsdefiziten, Verhaltensauffälligkeiten, 

Stärken des Kindes oder Jugendlichen so-

wie die Einschätzung der Erziehungsfähig-

keit der Eltern (vgl. Meisen 2008, 27). In § 

8a SGB VIII ist vorgesehen, dass der Pro-

zess der Gefährdungseinschätzung von 

den Fachkräften im Zusammenwirken 

mehrerer Fachkräfte sowie den Eltern und 

dem betroffenen Kind oder Jugendlichen 

gestaltet wird (vgl. § 8a Abs. 1 und § 2  

 

 

 

SGB VIII). Dieses differenzierte Vorgehen 

gehört zu den Merkmalen eines qualifizier-

ten Umgangs mit gewichtigen Anhalts-

punkten nach § 8a SGB VIII. Mittlerweile 

ist es gängige Praxis, die Gefährdungsein-

schätzung durch unterschiedliche Prüfbö-

gen und Instrumente zu unterstützen, um 

bei den vielfältigen Einschätzungsaufga-

ben eine höhere Handlungssicherheit zu 

erzielen (eine Übersicht und Bewertung 

verschiedener Formen von Einschät-

zungshilfen findet sich bei Kindler 2014). 

Bei 36,3 % aller durchgeführten Gefähr-
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32,3
35,0

23,5

5,9
3,3

28,2

38,4

22,7

6,3
4,4

24,7

39,9

22,9

6,5

2,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

in vollem Umfang
vorhanden

vorhanden teils/teils kaum vorhanden überhaupt nicht
vorhanden

2019 (n = 7.942) 2015 (n = 5.667) 2012 (n = 4.724)



 
 

42 

 

latente Kindeswohlgefährdung festge-

stellt9. In knapp einem Drittel der Fälle 

(32,7 %) bestätigte sich der Verdacht auf 

eine Kindeswohlgefährdung nicht, aller-

dings wurde Hilfe- /Unterstützungsbedarf 

festgestellt. Nach Einschätzung der Fach-

kräfte lag in 31,1 % der Fälle weder eine 

Kindeswohlgefährdung noch ein Hilfe-/Un-

terstützungsbedarf vor. Hierbei handelte 

es sich gewissermaßen um „falsche“ Mel-

dungen. 

In der Gesamtschau seit 2012 bewegen 

sich die Anteile bestätigter Gefährdungen 

in einem stabilen „Korridor“ zwischen 36 % 

und 40 % mit leichten Schwankungen zwi-

schen den Jahren (vgl. Abbildung 9).  

Betrachtet man die Ergebnisse des Jahres 

2019 mit Blick auf die verschiedenen Al-

tersgruppen, so zeigt sich, dass bei Kin-

dern im Alter von unter einem Jahr 

(21,5%), bei Kindern zwischen 12 und 15 

Jahren (18,5 %) sowie zwischen 15 und 

18 Jahren (23,0%) vergleichsweise häufi-

ger eine Kindeswohlgefährdung festge-

                                                        
9 Folgende Definitionen gelten für die Kategorien „akute“ 
bzw. „latente“ Gefährdung: „‚Kindeswohlgefährdung‘ ist an-
zugeben, wenn als Ergebnis der Gefährdungseinschätzung 
eine Situation zu bejahen ist, in der eine erhebliche Schädi-
gung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls 
des Kindes/Jugendlichen bereits eingetreten ist oder mit 
ziemlicher Sicherheit zu erwarten ist und diese Situation 
von den Sorgeberechtigten nicht abgewendet wird oder 
werden kann“ (Statistisches Bundesamt 2016, S. 3). „Kann 

stellt wurde als bei den übrigen Altersgrup-

pen. Im Vergleich zwischen kreisfreien 

bzw. kreisangehörigen Städten und Land-

kreisen fällt auf, dass insbesondere in 

kreisangehörigen Städten der Anteil der 

festgestellten Kindeswohlgefährdungen 

vergleichsweise hoch ausfällt (23,0 %) 

(ohne Abbildung), genauso wie in den 

kreisfreien Städten (22,4 %). In den Land-

kreisen liegt der Anteil mit 14,4 % deutlich 

niedriger. Der Eckwert für eine bestätigte 

Kindeswohlgefährdung (ohne latente 

KWG) beträgt in Rheinland-Pfalz 2,3. D. h. 

bei rund 2 von 1.000 Kindern und Jugend-

lichen wurde eine Kindeswohlgefährdung 

bestätigt. Der Eckwert für eine latente Kin-

deswohlgefährdung liegt bei 2,5, der Eck-

wert für einen Hilfe-/ Unterstützungsbedarf 

bei 4,3. Der Eckwert jener Fälle, die weder 

eine Kindeswohlgefährdung noch einen 

Hilfe-/Unterstützungsbedarf zum Ergebnis 

hatten, liegt 2019 bei 4,1 (ohne Abbil-

dung). 

 
  

die Frage nach der gegenwärtig tatsächlich bestehenden 
Gefahr nicht eindeutig beantwortet werden, besteht aber 
der Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung bzw. kann 
eine Kindeswohlgefährdung nicht ausgeschlossen werden, 
ist von einer „latenten Kindeswohlgefährdung“ auszugehen“ 
(Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2016, 2). 
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Abbildung 9 Gesamtbewertung der Gefährdungssituation (Angaben in Prozent) 
 

 
 

Art der Kindeswohlgefährdung  

Zeigt sich im Prozess der Gefährdungsein-
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Bundesstatistik von Seiten der Fachkräfte 
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Art der Kindeswohlgefährdung es sich 

handelt. Folgende Antwortkategorien sind 

an dieser Stelle vorgegeben: Vernachläs-

sigung, psychische Misshandlung, körper-

liche Misshandlung und sexuelle Gewalt. 
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Vorjahren auch im Jahr 2019 die mit Ab-

stand häufigste Form der Kindeswohlge-

fährdung dar. Sie lag mit 57,2 % bei über 

der Hälfte der Fälle einer (latenten) Kin-

deswohlgefährdung vor. Dieses Ergebnis 

deckt sich mit diversen deutschen und in- 

 

 

ternationalen Studien, die ebenfalls bele-

gen, dass Vernachlässigung von Kindern 

quantitativ betrachtet die bedeutendste 

Gefährdungslage darstellt, wobei hohe 

Überlappungsraten mit weiteren Gefähr-

dungslagen üblich sind (vgl. Galm et al. 

2010, 7, 40).  
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Misshandlung als Art der Kindeswohlge-

fährdung festgestellt, körperliche Miss-

handlung bei 27,9 %. Sexuelle Gewalt 

wurde in 5,3 % der Fälle als Art der Kin-

deswohlgefährdung angegeben (vgl. Ab-

bildung 10).  
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Fälle mit Anzeichen für eine psychische 
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Art der Kindeswohlgefährdung sicherer in 

ihren Einschätzungen geworden sind, 

wozu z. B. auch die fachliche Debatte zu 

(schädigenden) Auswirkungen von Ge-

fährdungen/Risikofaktoren wie Hochstrit-

tigkeit, Schulabsentismus, psychische Er-

krankungen oder Suchterkrankungen der 

erziehenden Personen beigetragen haben 

könnte. 

In allen bisherigen Berichtsjahren waren 

die Anteile für sexuelle Gewalt in Rhein-

land-Pfalz auf einem sehr niedrigen Ni-

veau. Der Anteilswert auf der Bundes-

ebene fällt nahezu identisch aus. An die-

ser Stelle wird ein hohes Dunkelfeld ver-

mutet, worauf auch verschiedene Studien 

hinweisen: Als Delikt im Nahbereich (d.h. 

ausgehend von bekannten Personen aus 

der Familie und dem Freundes- oder Be-

kanntenkreis) ist sexueller Missbrauch von 

großer Angst und Scham der Betroffenen 

gekennzeichnet und somit gegebenenfalls 

schwerer aufzudecken. Fremde Täterin-

nen und Täter werden hingegen eher ge-

meldet (Schätzungen zum Dunkelfeld vgl. 

Deegener/Körner 2005). Der geringe An-

teil könnte auch damit erklärt werden, 

dass Anzeichen auf einen sexuellen Miss-

brauch womöglich erst im weiteren Verlauf 

einer Hilfe/Intervention deutlich werden, 

nicht bereits im Zeitraum der Gefähr-

dungseinschätzung, wo das gegebenen-

falls auffällige Verhalten des Kindes noch 

nicht mit einem möglichen sexuellen Miss-

brauch in Verbindung gebracht wird.  

Beim folgenden Merkmal sind Mehrfach-

nennungen möglich, wodurch die Summe 

der angegebenen Werte in der Abbildung 

mehr als 100 % ergeben kann. 

 
Abbildung 10 „Art der Kindeswohlgefährdung“ (nur Fälle mit (latenter) Gefährdung), Angaben in Pro-
zent) 
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Kombinationen von Gefährdungen: 

Mehrfachbetroffene 

Auf Basis der Daten 2019 wurde erstmals 

ausgewertet, bei wie vielen Fällen meh-

rere Arten von Gefährdungen gleichzeitig 

vorlagen, d. h. in wie vielen Fällen Kinder 

und Jugendliche laut Einschätzung der 

Fachkräfte von zwei oder drei Gefähr-

dungsformen betroffen waren („Mehrfach-

betroffene“) und welche häufigen Kombi-

nationen es gab. Dabei zeigte sich, dass 

in jedem 4. Fall mit festgestellter (latenter) 

Gefährdung (24 %) mehrere Arten von 

Gewalt oder Vernachlässigung festgestellt 

wurden. In 20 % aller Fälle von (latenter) 

Kindeswohlgefährdung hatten die Jugend-

ämter zwei verschiedene Gefährdungsar-

ten festgestellt, in 3,6 % waren es drei und 

in 0,3 % der Fälle lagen alle vier Gefähr-

dungsarten vor. Die häufigste Kombination 

bildeten Vernachlässigungen und psychi-

sche Misshandlungen (9 % aller Fälle von 

Kindeswohlgefährdung). Am zweithäufigs-

ten hatten die jungen Menschen 2019 psy-

chische und körperliche Misshandlungen 

erlebt (7 %). An dritter Stelle stand die 

Kombination aus Vernachlässigung und 

körperlicher Misshandlung (3 %). 

 

 

 

                                                        
10 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz er-

hoben. 

Festgestellte Anhaltspunkte für eine 

bestehende Kindeswohlgefähr-

dung10 

Die üblicherweise unterschiedenen Kate-

gorien der Kindeswohlgefährdung werden 

in der fachlichen Debatte zum Kinder-

schutz immer wieder kritisiert. Insbeson-

dere Vernachlässigung und Misshandlung 

seien zu global definiert. Konkrete Er-

scheinungsformen und Schweregrade lie-

ßen sich nicht abbilden (vgl. Deege-

ner/Körner 2008, 11). In Rheinland-Pfalz 

wurde daher eine zusätzliche Frage in den 

Erhebungsbogen aufgenommen, mit de-

ren Hilfe die festgestellten Anhaltspunkte 

für eine bestehende Kindeswohlgefähr-

dung genauer dokumentiert werden kön-

nen. So ist eine Differenzierung bzw. Kon-

kretisierung der eher globalen Kategorien 

Vernachlässigung, psychische Misshand-

lung, körperliche Misshandlung und sexu-

elle Gewalt möglich. Mit einer umfangrei-

chen Itemliste dokumentieren die Fach-

kräfte, welche Anhaltspunkte im einzelnen 

Fall für eine Kindeswohlgefährdung fest-

gestellt wurden (Mehrfachnennungen 

möglich, vgl. Abbildung 11). 

Die am häufigsten angegebene Gefähr-

dungslage stellt im Hinblick auf alle Ge-

fährdungseinschätzungen mit 46,3 % ein 

unangemessenes/inkonsistentes Erzie-

hungsverhalten der Eltern dar. Mit 37,0 % 

sind Suchtproblematiken und/oder psychi-
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sche Auffälligkeiten/Erkrankungen der er-

ziehenden Personen am zweithäufigsten 

angegeben, wobei Partnerschaftskonflikte 

mit 33,5 % nahezu genauso häufig ge-

nannt werden. Im Rahmen einer Sonder-

auswertung wurde der Anhaltspunkt 

Sucht/psychische Erkrankung für eine Kin-

deswohlgefährdung im § 8a - Bericht 2017 

näher beleuchtet (vgl. MFFJIV 2018). Der 

Forschungsliteratur ist zu entnehmen, 

dass Kinder, in deren Familien Partner-

schaftskonflikte und -gewalt vorherrschen, 

deutlich häufiger selbst Opfer von Gewalt 

werden (vgl. Kindler 2011b). Zusätzlich 

kann auch eine miterlebte, nur zwischen 

den Partnern stattfindende Gewalt gefähr-

dende Auswirkungen auf das Kindeswohl 

haben (vgl. Reinhold/Kindler 2006, 19-2 

und Kindler 2006, 29-1).  

Verhaltensauffälligkeiten bzw. Selbstge-

fährdung und/oder psychische Auffälligkei-

ten des Kindes werden in 34,1 % als An-

haltspunkte für eine Kindeswohlgefähr-

dung berichtet und die unangemessene 

Versorgung des Kindes in 31,2 % der 

Fälle dokumentiert.  

In fast jedem dritten Fall (30,4 %) wurde 

ein unzureichender Schutz vor Gefahren 

durch Dritte oder die Verletzung der Auf-

sichtspflicht als kindeswohlgefährdender 

Anhaltspunkt ausgemacht. Betrachtet man 

die häusliche Wohnsituation, wird bei 

17,8 % der Fälle eine Vermüllung der 

Wohnung bzw. eine desolate Wohnsitua-

tion oder drohende/bestehende Woh-

nungslosigkeit festgestellt (vgl. Abbildung 

11). 

Betrachtet man diese Befunde differenziert 

nach dem Ergebnis der Gefährdungsein-

schätzung, ergibt sich folgendes Bild 

(ohne Abbildung): Bei Fällen mit festge-

stellter Kindeswohlgefährdung wurden An-

haltspunkte wie die unangemessene Ver-

sorgung, körperliche Verletzungen des 

Kindes, massive Konflikte zwischen jun-

gem Menschen und Eltern(teil) sowie der 

unzureichende Schutz vor Gefahren durch 

Dritte überdurchschnittlich häufig angege-

ben.  

Konkretisierung der globalen For-

men von Kindesmisshandlung 

Bei differenzierter Betrachtung der „globa-

len“ Kategorien Vernachlässigung, psychi-

sche Misshandlung, körperliche Misshand-

lung und sexuelle Gewalt ergibt sich fol-

gende Verteilung (ohne Abbildung): 

 

Gaben die Fachkräfte bei der Variable „Art 

der Kindeswohlgefährdung“ Anzeichen für 

Vernachlässigung an, dokumentierten sie 

bei der Variable „Anhaltspunkte für eine 

Gefährdung“ überdurchschnittlich häufig 

die unangemessene Versorgung des Kin-

des (50,0 %), die nicht altersgemäße Ent-

wicklung (22,7 %), ein unangemesse-

nes/inkonsistentes Erziehungsverhalten 

(48,6 %), eine Suchtproblematik und/oder 

psychische Auffälligkeiten der erziehenden 

Personen (45,1 %) sowie die Vermüllung 

der Wohnung bzw. eine desolate Wohnsi-

tuation (28,4 %) als Anhaltspunkte. Auch 

der Wert für den Anhaltspunkt unzu-

reichender Schutz vor Gefahren durch 
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Dritte, Verletzung der Aufsichtspflicht ist 

erhöht (35,5 %). 

Wurde im Zuge der Gefährdungseinschät-

zung eine körperliche Misshandlung fest-

gestellt, zeigten sich überdurchschnittlich 

häufig Anhaltspunkte wie körperliche Ver-

letzungen (38,8 %), Verhaltensauffälligkei-

ten, Selbstgefährdung und/oder psychi-

sche Auffälligkeiten des Kindes (37,9 %), 

ein unangemessenes/inkonsistentes Er-

ziehungsverhalten der Eltern (59,6 %) so-

wie massive Konflikte zwischen dem jun-

gen Menschen und Eltern(teil) (37,3 %). 

Bei jenen Fällen, bei denen Anzeichen für 

eine psychische Misshandlung angegeben 

wurden, zeigten sich folgende Anhalt-

punkte überdurchschnittlich häufig: Verhal-

tensauffälligkeiten, Selbstgefährdung 

und/oder psychische Auffälligkeiten des 

Kindes (42,3 %), unangemessenes/inkon-

sistentes Erziehungsverhalten (50,0 %), 

Partnerschaftskonflikte (53,4 %), Sucht-

problematiken und/oder psychische Auffäl-

ligkeiten/Erkrankungen der erziehenden 

Personen (40,4 %) sowie massive Kon-

flikte zwischen dem jungen Menschen und 

Eltern(teil) (26,3 %). 

Lag als Art der Kindeswohlgefährdung se-

xuelle Gewalt vor, wurden von den Fach-

kräften überdurchschnittlich häufig fol-

gende Anhaltspunkte dokumentiert: Ver-

haltensauffälligkeiten, Selbstgefährdung 

und/oder psychische Auffälligkeiten des 

Kindes (56,4 %) und unzureichender 

Schutz vor Gefahren durch Dritte bzw. 

Verletzung der Aufsichtspflicht (48,9 %). 

Zudem gibt es einen deutlich erhöhten An-

teil an Angaben in der Kategorie „Sons-

tige“ (25,6 %), was als Hinweis darauf ge-

deutet werden kann, dass es noch weitere 

Anhaltspunkte gibt, die in der Itemliste 

nicht abgefragt werden. 

Da bei diesem Merkmal Mehrfachnennun-

gen möglich sind, kann die Summe der 

angegebenen Werte in der Abbildung über 

100 % ergeben.  
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Abbildung 11 „Bitte konkretisieren Sie, welche Anhaltspunkte Sie beim Kind/Jugendlichen/der Familie 
festgestellt haben“ (nur Fälle mit (latenter) Gefährdung, Angaben in Prozent) 
 

 
 

Anrufung des Familiengerichtes 

Im Jahr 2019 wurde in 12,6 % der Fälle 

das Familiengericht angerufen. Entspre-

chend haben in 87,4 % der Fälle die Ju- 

 

 

 

gendämter im Zuge der Gefährdungsein-

schätzung keine Mitteilung an das Famili-

engericht vorgenommen. Der Anteil der 

Anrufungen zeigt sich seit 2012 konstant. 
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Abbildung 12 Anrufung des Familiengerichtes (nur Fälle mit (latenter) Gefährdung und Hilfebedarf, 
Angaben in Prozent) 
 

 
 

Einleitung von Hilfen als Ergebnis 

der Gefährdungseinschätzung11  

Analog zu der Erfassung des Hilfebezugs 

zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschät-

zung werden im Erhebungsbogen in 

Rheinland-Pfalz ebenfalls in Bezug auf die 

neu eingeleiteten/geplanten Hilfen als Er-

gebnis der Gefährdungseinschätzung so-

wohl zusammenfassende Kategorien als 

auch alle einzelnen Hilfen abgefragt, die 

im Anschluss an die Gefährdungsein-

schätzung eingerichtet wurden. Dies er-

laubt eine detaillierte Aufgliederung der 

zusammengefassten Hilfekategorien (vgl. 

Abbildung 13). 

Unabhängig davon, ob tatsächlich eine 

Kindeswohlgefährdung vorlag, wurden in 

mehr als jedem vierten Fall (25,0 %) Hilfen  

 

                                                        
11 In der Bundesstatistik werden lediglich die übergeordne-

ten Hilfekategorien erhoben. Zusätzlich werden in Rhein-

land-Pfalz die einzelnen Hilfearten erfasst, um ein detail-

lierteres Bild der Hilfegewährung zu erhalten. 

 

zur Erziehung gem. §§ 27 ff. SGB VIII, 

Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII 

oder Hilfen gem. § 19 SGB VIII neu einge-

richtet12. Dabei wurden tendenziell eher 

niedrigschwellige Angebote sowie teilstati-

onäre Hilfen eingeleitet bzw. angeboten.  

Differenziert man die Ergebnisse nach 

dem Interventionsgrad, ergibt sich für 

2019 folgendes Bild (übergeordnete Kate-

gorien):  

Vorläufige Schutzmaßnahmen nach § 42 

SGB VIII (Inobhutnahmen) erfolgten in 

10,8 % der Fälle. 

Familienersetzende Hilfen zur Erziehung 

nach §§ 27, 33 bis 35 SGB VIII wurden in 

8,8 % der Fälle eingeleitet. Dabei handelt 

es sich in Rheinland-Pfalz überwiegend 

um Heimerziehung/sonstige betreute 

Wohnformen gem. § 34 SGB VIII (5,9 %) 

12 Ausschließlich Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27 bis § 35 
SGB VIII wurden in 24,2 % der Fälle neu eingerichtet. 
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oder um Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII 

(2,7 % aller gültigen Fälle).  

Ambulante/teilstationäre Hilfen zur Erzie-

hung nach §§ 27-32, 35 SGB VIII wurden 

in 25,1 % der Fälle installiert. Dieser Anteil 

geht größtenteils auf die Sozialpädagogi-

sche Familienhilfe nach § 31 SGB VIII zu-

rück (19,0 %). Deutlich kleinere Anteile 

stellen Hilfen nach § 30 SGB VIII (2,1 %, 

Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer), 

§ 27 Abs. 2 SGB VIII (2,6 %, flexible Erzie-

hungshilfen), § 32 SGB VIII (1,0 %, Tages-

gruppe) und § 29 SGB VIII (0,7 %, Soziale 

Gruppenarbeit) dar. 

Eine Erziehungsberatung nach 

§ 28 SGB VIII wurde in 2,9 % der Fälle 

neu eingerichtet. 

Eine Unterstützung nach §§ 16-18 

SGB VIII erfolgte bei 25,6 % aller gültigen 

Fälle und damit am häufigsten. Dabei ging 

es in jedem fünften Fall um eine formlose 

Beratung nach § 16 SGB VIII (20,6 %), ge-

folgt von der Trennungs- und Scheidungs-

beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII in 4,6 % 

der Fälle. In 1,9 % der Fälle wurden frühe 

Hilfen/niedrigschwellige Hilfen durchge-

führt.  

Andere, im Fragebogen nicht explizit ge-

nannte Hilfen wurden in knapp jedem elf-

ten Fall (10,9 %) eingeleitet. Die Fortfüh-

rung der bisherigen Leistungen erfolgte in 

17,5 % der Fälle. 

Bei diesem Merkmal sind Mehrfachnen-

nungen möglich, sodass die Summe der 

angegebenen Werte in der Abbildung 

mehr als 100 % ergibt. 

In Abbildung 13 sind die Hilfekategorien 

des Erhebungsbogens der Bundesstatistik 

dargestellt sowie die einzelnen Hilfearten 

(zusätzliche ism-Variablen) differenziert 

dargestellt. 
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Abbildung 13 Neu eingerichtete Hilfen als Ergebnis der Gefährdungseinschätzung (nur Fälle mit (la-
tenter) Gefährdung oder Hilfebedarf, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich, n = 5.560 
Oberkategorien; 5.196 differenzierte Hilfen) 
 

 
 

Gefährdungseinschätzung – Die Er-

gebnisse im Überblick 

 Ein direkter Kontakt zum Kind/der 

Familie wurde bei einem Großteil 

aller Meldungen – in rund 85 % der 

Fälle - als erster fachlicher Schritt 

zur Einschätzung der Situation un-

ternommen. Dieser Kontakt fand 

dabei in Form von angekündigten 

oder unangekündigten Hausbesu-

chen, Gesprächen im oder außer-

halb des Jugendamtes, über Kon-

trollauflagen/Kontrollbesuche durch  

 

 

den ASD oder durch eine unmittel-

bare Inobhutnahme des Kindes 

statt. In 79,3 % der Fälle erfolgte 

eine Besprechung im Zusammen-

wirken mehrerer Fachkräfte nach 

dem 4-Augen-Prinzip und/oder in 

80,0 % eine methodisch struktu-

rierte kollegiale Beratung zur Ab-

schätzung des Gefährdungsrisikos. 

 Bereits am Tag der Meldung wurde 

bei 1.336 der betroffenen Kin-

der/Familien ein direkter Kontakt 

über die Fachkraft des Sozialen 
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Dienstes hergestellt (27,3 %). In-

nerhalb der ersten Woche nach 

Eingang der Meldung erfolgte in 

über der Hälfte der Fälle (58,7%) 

ein direkter Kontakt.  

 Die Mitwirkungsbereitschaft der El-

tern bei der Abschätzung des Ge-

fährdungsrisikos war bei gut zwei 

Drittel der Fälle „in vollem Umfang 

vorhanden“ oder „vorhanden“. El-

tern, bei denen sich der Verdacht 

auf eine Kindeswohlgefährdung er-

härtete, zeigten sich weniger zur 

Mitwirkung bereit als jene Eltern, 

bei denen sich dieser Verdacht 

nicht bestätigte.  

 Eine Kindeswohlgefährdung oder 

latente Kindeswohlgefährdung 

wurde bei 36,3 % der Gefähr-

dungseinschätzungen festgestellt – 

etwas seltener als im Vorjahr 

(37,3 %). Bei 17,5 % der Verfahren 

wurde von den Fachkräften als Er-

gebnis der Gefährdungseinschät-

zung eine Kindeswohlgefährdung 

und bei 18,7 % eine latente Kin-

deswohlgefährdung festgestellt. 

Zudem wurde bei knapp einem 

Drittel der Kinder und Jugendlichen 

im Verlauf des Verfahrens zwar 

keine Kindeswohlgefährdung, dafür 

aber Hilfe-/Unterstützungsbedarf 

festgestellt (31,1 %). In den kreis-

angehörigen Städten lassen sich 

etwas größere Anteile von Kindes-

wohlgefährdungen feststellen als in 

den Landkreisen und den kreis-

freien Städten. 

 Die häufigste Art der Gefährdung 

war 2019 mit 57,2 % die Vernach-

lässigung, gefolgt von der psychi-

schen Misshandlung mit 38,4 %. 

Mit Blick auf differenziertere An-

haltspunkte für eine Gefährdung 

zeigte sich ähnlich wie im Vorjahr 

am häufigsten das unangemes-

sene/inkonsistente Erziehungsver-

halten der Eltern. Des Weiteren 

wurden Suchtproblematiken und/ 

oder psychische Auffälligkeiten/Er-

krankungen der erziehenden Per-

sonen, Verhaltensauffälligkeiten, 

Selbstgefährdung und/oder psychi-

sche Auffälligkeiten des Kindes    

oder Jugendlichen, unangemes-

sene Versorgung sowie Partner-

schaftskonflikte/-gewalt am häu-

figsten beobachtet. 

 In jedem 4. Fall mit festgestellter 

(latenter) Gefährdung (24 %) wur-

den mehrere Arten von Gewalt     

oder Vernachlässigung festgestellt. 

Die häufigste Kombination waren 

Vernachlässigungen und psychi-

sche Misshandlungen. 

 Das Familiengericht wurde in 

12,6 % der Fälle angerufen.  

 Unabhängig davon, ob eine Kin-

deswohlgefährdung festgestellt 

wurde oder nicht, wurden in einem 

Viertel (25,0 %) aller Fälle als Er-
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gebnis einer Gefährdungseinschät-

zung Hilfen gem. §§ 19, 27ff, 35a 

SGB VIII eingerichtet. Eher nied-

rigschwellige Angebote und teilsta-

tionäre Hilfen stellten dabei den 

größten Teil dar. Eine formlose Be-

ratung der Kinder und Jugendli-

chen durch den Sozialen Dienst 

(20,6 %) erfolgte in etwa jedem 

fünften Fall, ggf. in Verbindung mit 

anderen Hilfen (Mehrfachnennun-

gen waren möglich). Eine sozialpä-

dagogische Familienhilfe (§ 31 

SGB VIII) wurde in 19,0 % der 

Fälle unterstützend tätig. Familien-

ersetzende Hilfen zur Erziehung 

nach §§ 27, 33 bis 35 SGB VIII 

wurden in 8,8 % der Fälle eingelei-

tet. 

 

4.3 Angaben zur aktuellen Le-

benssituation  

In der Forschungsliteratur werden eine 

Reihe von Risikofaktoren beschrieben, die 

eine prekäre Lebenslage und in der Folge 

möglicherweise auch eine Kindeswohlge-

fährdung begünstigen können. Dabei ste-

hen insbesondere Armut bzw. damit zu-

sammenhängende Entwicklungsrisiken im 

Fokus, die zu einer gesteigerten Stressbe-

lastung und in der Folge zu vermehrter 

Reizbarkeit, Strafbereitschaft und geringe-

rem Feingefühl der Eltern im Kontext von 

Überforderungssituationen führen können, 

die das Risiko für ein das Kindeswohl ge-

fährdendes Verhalten möglicherweise er-

höhen. Aus diesem Verhalten können Ent-

wicklungsdefizite, Unterversorgung, Ver-

nachlässigung und soziale Ausgrenzung 

der Kinder resultieren. Verschiedene Risi-

kofaktoren können gehäuft auftreten, sich 

gegenseitig bedingen oder verstärken. So 

können z. B. zusätzlich zum Risikofaktor 

Armut eine alleinerziehende Lebensform, 

eine hohe Kinderzahl oder das junge Alter 

der Mutter bei der Geburt des ersten Kin-

des als weitere Faktoren innerhalb der Fa-

milie auftreten, die das Risiko weiterhin er-

höhen. Allerdings gibt es auch eine Reihe 

von Ressourcen, beispielsweise ein positi-

ves Familienklima und eine sichere Eltern-

Kind-Bindung, die zu einer Abschwächung 

des Risikofaktors Armut und der damit ein-

hergehenden Lebenssituation führen kön-

nen (vgl. Galm et al. 2010, 15; Rein-

hold/Kindler 2006, 19-2). Vor diesem Hin-

tergrund sollten Kausalitäten nur mit Be-

dacht abgeleitet werden. Demnach ist 

nicht davon auszugehen, dass eine pre-

käre Lebenssituation zwangsläufig das 

Auftreten einer Kindeswohlgefährdung 

nach sich zieht, sondern dass weitere Fak-

toren und Lebensumstände eine Rolle 

spielen. In der Forschungsliteratur gibt es 

auch einige Vertreterinnen und Vertreter, 

die die Vorhersagekraft von (vor allem re-

lativer) Armut für Gefährdungen relativie-

ren und davor warnen, die Bedeutung zu 

überschätzen13.

                                                        
13 Ausführlich hierzu Galm et al. 2010, 13ff.; Kindler 

2011b, 184ff. 



 
 

54 

 

In der rheinland-pfälzischen Erhebung 

werden mehrere Aspekte der Lebenssitua-

tion der Familien, die in der Bundesstatis-

tik nicht zu finden sind, mitberücksichtigt, 

um auf diese Weise die Bedeutung der Le-

benssituation im Kontext von Kindeswohl-

gefährdung differenzierter abbilden zu 

können. Zu diesen Merkmalen zählen das 

Alter der Mutter bei der Geburt des ersten 

Kindes, die Einkommenssituation der Fa-

milie sowie die Anzahl der minderjährigen 

im Haushalt lebenden Kinder bzw. Ju-

gendlichen. Der gewöhnliche Aufenthalts-

ort des Kindes wird auch in der Bundes-

statistik erhoben. 

Familiäre Lebensform, in der die 

Kinder aufwachsen 

Analog zu den Befunden der Vorjahre leb-

ten auch im Erhebungsjahr 2019 die meis-

ten von einer Gefährdungseinschätzung 

betroffenen Kinder mit beiden leiblichen 

Elternteilen zusammen (40,6 %). Im Jahr 

2019 fällt der Anteil der Kinder, die bei ei-

nem alleinerziehenden Elternteil lebten 

ebenso hoch aus (40,6 %). Dieser Anteil 

ist über die Jahre hinweg angestiegen 

(vgl. Abbildung 14). In 13,2 % der Fälle 

lebten die Kinder oder Jugendlichen in ei-

ner Stiefelternkonstellation, also zusam-

men mit neuem Partner bzw. neuer Part-

nerin des jeweiligen Elternteils. Deutlich 

geringer vertreten sind andere Lebensfor-

men, wie z.B. das Aufwachsen bei Großel-

tern/Verwandten, in stationären Einrichtun-

gen oder in einer Pflegefamilie. Diese Ka-

tegorien machten insgesamt nur 4,1 % 

aus. 

Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sind 

Familien mit einem alleinerziehenden El-

ternteil bzw. Stiefelternkonstellationen mit 

53,8 % bei den Gefährdungseinschätzun-

gen deutlich überrepräsentiert. Laut Statis-

tischem Landesamt lebten im Jahr 2019 in 

Rheinland-Pfalz 591.800 Familien (Le-

bensformen mit ledigen Kinder), 123.200 

davon (20,8 %) waren Alleinerziehende, 

weitere 44.900 (7,6 %) waren Lebensge-

meinschaften mit ledigen Kindern (Statisti-

sches Landesamt Rheinland-Pfalz 2020).  

Alleinerziehende Mütter oder Väter stehen 

vermehrt im Fokus der Forschung. Be-

troffene Personen stehen vor der beson-

deren Herausforderung, Familie und Er-

werbstätigkeit miteinander zu vereinbaren 

und zugleich die alleinige Verantwortung 

für diese alltäglich anfallenden Aufgaben 

der Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung und 

des Haushalts allein zu tragen, was häufig 

als hohe Belastung empfunden wird (vgl. 

Jurczyk/Klinkhardt 2014, 87f.). Die von Er-

schöpfung gezeichnete Lebenssituation 

der Alleinerziehenden beschreibt Liebisch 

wie folgt: „Als Ergebnis kann festgehalten 

werden, dass die Überlastung, die Diskri-

minierung, die Ungleichbehandlung und 

die daraus resultierende Erschöpfung Al-

leinerziehender in der Regel aus Struktu-

ren resultiert, die das Leben der meisten 

erwerbstätigen Mütter erschweren: „Lohn-

ungleichheit, Vorurteile der Arbeitgeber/in-
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nen in Bezug auf Qualifizierung, Auszah-

lung von Provisionen und Karriereförde-

rung sowie eine unzureichende Infrastruk-

tur der Kinderbetreuung erfordern für die 

Bewältigung der Erwerbsarbeit und des 

Alltags mit den Kindern einen überdurch-

schnittlichen Kraftaufwand“ (Liebisch 

2012, 152). Diese Strukturen tragen in er-

heblichem Maße dazu bei, die Entstehung 

von Problemen zu begünstigen. Ergeb-

nisse aus dem Armutsbericht der Bundes-

regierung und des Mikrozensus bestäti-

gen, dass Alleinerziehende deutlich über-

proportional von Armut bzw. einem Ar-

mutsrisiko betroffen sind, überproportional 

häufig Leistungen nach SGB II beziehen 

und eine wichtige Zielgruppe bei den Hil-

fen zur Erziehung sind (vgl. BMAS 2013; 

Statistisches Bundesamt 2010). Auch der 

14. Kinder- und Jugendbericht und der Fa-

milienreport verweisen auf die Verknüp-

fung von alleinerziehender Lebensform, 

Armut bzw. Armutsrisiko und Bedarf an 

Hilfen zur Erziehung (vgl. BMFSFJ 2013; 

BMFSFJ 2012). 

 

 
Abbildung 14 Gewöhnlicher Aufenthaltsort des/der Minderjährigen zum Zeitpunkt der Gefährdungs-
einschätzung (Angaben in Prozent, Auswahl der häufigsten Nennungen) 
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Einkommenssituation der Familien14 

In der rheinland-pfälzischen Erhebung 

werden Angaben zur Einkommenssitua-

tion der Familien erfasst, da Armut bzw. 

die damit verbundene Lebenslage als star-

ker Risikofaktor für das Auftreten einer 

Kindeswohlgefährdung gilt. Diese Daten 

werden in der Bundesstatistik nicht be-

rücksichtigt. Die politische Armutsdefinition 

ist einer der gängigen Indikatoren zur Dar-

stellung und Messung von Armutslagen, 

die durch die Zahl der Empfängerinnen 

und Empfänger von Mindestsicherungs-

leistungen wie z.B. der Grundsicherung für 

Arbeitssuchende gem. SGB II (früher: So-

zialhilfegrenze), aber auch ALG II oder So-

zialgeld dargestellt wird. Diese Kennzahl 

wird auch als „bekämpfte Armut“ bezeich-

net, obwohl dieser relative Armutsbegriff 

umstritten ist, da nicht eindeutig ist, ob 

Leistungsempfängerinnen und -empfänger 

noch als „arm“ anzusehen sind (vgl. Hane-

sch 2011, 57). Die Empfängerinnen und 

Empfänger solcher Mindestsicherungsleis-

tungen leben in der Regel an der Grenze 

zum staatlich definierten und garantierten 

soziokulturellen Existenzminimum und 

können daher in vielen Lebenssituationen 

Benachteiligungen erfahren. Mehr als ein 

Drittel der Familien, die von einer Gefähr-

dungseinschätzung nach § 8a SGB VIII 

betroffen waren, bezog ihr Einkommen 

aus eigener Erwerbstätigkeit (39,5 %). 

                                                        
14 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz er-

hoben. 

Aussagen über die Höhe der Einkommen 

können an dieser Stelle nicht erfolgen, da 

hierzu keine näheren Angaben erhoben 

wurden. Vor diesem Hintergrund kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass das 

Einkommen der Erwerbstätigen nur knapp 

über der Armutsgrenze liegt und sich be-

troffene Familien trotz eigener Erwerbstä-

tigkeit in ähnlichen Armutslagen befinden 

wie Empfängerinnen und Empfänger von 

Mindestsicherungsleistungen (vgl. die De-

batte zu den „working poor“, Hanesch 

2011, 63).  

Mit 37,8 % machen Familien, die ihren Le-

bensunterhalt über soziale Transferleistun-

gen in Form von Arbeitslosengeld I, Ar-

beitslosengeld II oder Sozialgeld bezie-

hen, den größten Anteil aus. Davon sind 

33,3 % auf Familien zurückzuführen, die 

Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) beziehen. 

Landesweit bezogen in Rheinland-Pfalz im 

Jahr 2019 nur rund 6 % der Bevölkerung 

zwischen 15 und 65 Jahren ALG II (vgl. 

ism 2020). Vergleicht man beide Anteile, 

wird deutlich, dass der Anteil von Familien 

mit Transferleistungsbezug im Kinder-

schutz deutlich höher ausfällt als der 

Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Be-

völkerung.  

In 24,4 % der Fälle ist die Einkommenssi-

tuation der betroffenen Familie unbekannt, 

was u.a. darauf zurückzuführen ist, dass 

die Einkommenssituation nicht mehr er-

fragt wird, wenn sich Meldungen frühzeitig 
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im Verlauf des Verfahrens als gegenstand-

los erweisen. Dieser Anteil liegt 2019 be-

sonders hoch, weshalb beispielsweise der 

gesunkene Anteil beim Arbeitslosengeld II 

nicht überinterpretiert werden darf. 

Da bei diesem Merkmal Mehrfachnennun-

gen möglich sind, kann die Summe der 

angegebenen Werte in der Abbildung 

mehr als 100 % ergeben. 

 

 

 

 

 

Abbildung 15 „Über welche Einkommensarten verfügte die betreuende Familie zum Zeitpunkt des 
Kontakts?“ (Angaben in Prozent; Mehrfachnennungen möglich) 
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Alter der Mutter bei der Geburt des 

von der Meldung betroffenen Kin-

des15  

Als weiterer potentieller Risikofaktor wird 

in der Forschungsliteratur ein geringes Al-

ter der Mutter bei der Geburt des Kindes 

benannt. Dahingehende Auswertungen 

machen deutlich, dass Kinder von minder-

jährigen bzw. jungen volljährigen Müttern 

von Gefährdungseinschätzungen tatsäch-

lich überdurchschnittlich häufig betroffen 

sind. Im Jahr 2019 haben insgesamt 2,6 % 

der von einer Gefährdungseinschätzung 

betroffenen Kinder eine Mutter, die bei ih-

rer Geburt noch nicht volljährig war. Be-

trachtet man diesen Wert isoliert, so mag 

dieser zunächst sehr niedrig erscheinen. 

Vergleicht man ihn jedoch mit dem Anteil 

der minderjährigen Mütter in der Gesamt-

bevölkerung (2019: 0,27 % bundesweit), 

wird ersichtlich, dass der Wert um ein Viel-

faches erhöht ist. Auch im Kontext der 

Frühen Hilfen werden sehr junge Eltern als 

gesonderte Gruppe thematisiert (vgl. z.B. 

Bächer 2008; Cierpka et al. 2013; Ziegen-

hain et al. 2004).  

Die Altersangabe bezieht sich bei dieser 

Erhebung auf den Zeitpunkt der Geburt 

des von der Gefährdungseinschätzung be-

                                                        
15 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz er-

hoben. 

troffenen Kindes. Dadurch ist nicht auszu-

schließen, dass Mütter, die bei der Gefähr-

dungseinschätzung ihres Kindes schon 

volljährig sind, bei der Geburt ihres ersten 

Kindes minderjährig waren und sich die 

aktuelle Meldung auf das später geborene 

Geschwisterkind bezieht. Schließt man 

diese Mütter in die Auswertungen ein, so 

fällt der Anteil der jungen Mütter bzw. jun-

gen Eltern noch einmal höher aus. Im Jahr 

2019 waren 18,0 % der Mütter bei der Ge-

burt des von einer Gefährdungsmeldung 

betroffenen Kindes zwischen 18 und 21 

Jahren alt und zählen somit zur Gruppe 

der „jungen Volljährigen“. 

Rund die Hälfte der Meldungen (50,4 %) 

bezieht sich auf Kinder, deren Mütter bei 

der Geburt zwischen 22 und 30 Jahre alt 

waren. Betrachtet man den Bundesdurch-

schnitt, stellt die Gruppe der 22- bis 30-

Jährigen die Altersgruppe mit der höchs-

ten Geburtenrate dar. Gleichzeitig handelt 

es sich aber auch um die Altersspanne, in-

nerhalb derer Frauen am häufigsten ihr 

erstes Kind zur Welt bringen (vgl. aktuelle 

Daten des Statistischen Bundesamtes). 

Die Altersverteilung ist über die Erhe-

bungsjahre hinweg relativ stabil. 
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Abbildung 16 „Alter der Mutter bei der Geburt des von der Meldung betroffenen Kindes“ (Angaben in 
Prozent) 
 

 
 

Anzahl der minderjährigen Kinder 

im Haushalt zum Zeitpunkt der Mel-

dung16 

Nach Erhebungen des Statistischen Bun-

desamtes lebten im Jahr 2019 in Rhein-

land-Pfalz in Familien mit minderjährigen 

Kindern durchschnittlich 1,61 Kinder. Da-

bei wuchs gut die Hälfte der Kinder ohne 

Geschwisterkind auf (50,3 %), in 38,0 % 

der Familien lebten zwei Kinder und in le-

diglich 11,8 % der Familien lebten drei und 

mehr Kinder zusammen (Statistisches 

Bundesamt 2020).  

 

Mehr als ein Drittel (34,7 %) der von einer 

Meldung betroffenen Familien hatte 2019 

drei oder mehr Kinder und galten dem-

nach als kinderreich. Setzt man dies in 

Vergleich zur Gesamtbevölkerung in 

Rheinland-Pfalz, so fällt der Anteil der Fa-

milien mit drei oder mehr Kindern im Kin-

derschutz überdurchschnittlich hoch aus. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
16 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz er-

hoben. 
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Abbildung 17 „Wie viele minderjährige Kinder lebten zum Zeitpunkt der Meldung am Aufenthaltsort 
des betroffenen Kindes?“ (Angaben in Prozent) 
 

 
 

Angaben zur aktuellen Lebenssitua-

tion – Die Ergebnisse im Überblick 

 Kindeswohlgefährdung entsteht im 
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nisse: Die Ergebnisse für 2019 zu 
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Transferleistungsbezug, dem Alter 

der Mutter bei der Geburt des be-

troffenen Kindes sowie dem Anteil 

kinderreicher Familien erlauben 

alle den Rückschluss, dass die 

Wahrscheinlichkeit für eine Kindes-

wohlgefährdung in Familien mit be-

lasteten Lebenslagen erhöht ist. 

 Über die Hälfte der von einer Ge-

fährdungseinschätzung betroffenen 

Kinder lebte bei einem alleinerzie-

henden Elternteil und gegebenen-

falls mit einem Partner/einer Part-

nerin als Stiefelternteil. Diese bei-

den Familienkonstellationen sind 

im Kontext des Kinderschutzes 

deutlich häufiger vertreten als in 

der Gesamtbevölkerung.  

 

 Die Ergebnisse zeigen, dass ein 

überdurchschnittlich hoher Anteil 

der von einer Gefährdungsein-

schätzung betroffenen Familien 
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sind, waren bei der Geburt dieses 
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dieser Anteil deutlich über dem 
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Familien hatten drei und mehr Kin-

der. Mit diesem Anteil sind kinder-

reiche Familien im Kinderschutz 

deutlich überrepräsentiert. 

 

4.4 Angaben zu den betroffe-

nen Kindern  

Gemäß § 8a SGB VIII werden im Erhe-

bungsbogen zu den Gefährdungseinschät-

zungen Angaben zu den betroffenen Kin-

dern und Jugendlichen erfasst. Im Fokus 

der Betrachtung liegen dabei Alter, Ge-

schlecht und Migrationshintergrund des 

Kindes.  

Alter der von der Meldung betroffe-

nen Kinder 

In Abbildung 18 ist die Verteilung der Al-

tersgruppen der von einer Gefährdungs-

einschätzung betroffenen Kinder darge-

stellt. Bei der Betrachtung wird deutlich, 

dass alle Altersgruppen des Kindes- und 

Jugendalters vertreten sind. Knapp ein 

Viertel der betroffenen Kinder gehören zur 

Gruppe der unter 3-Jährigen (24,4 %) und 

etwas mehr als die Hälfte (51,2 %) der Ge-

fährdungseinschätzungen bezieht sich auf 

Kinder im Alter zwischen 3 und 12 Jahren. 

Bei Betrachtung der höheren Altersgrup-

pen wird ersichtlich, dass die Anzahl der 

Kinderschutzverdachtsfälle in Rheinland-

Pfalz mit zunehmendem Alter rückläufig 

ist. Nichtsdestotrotz ist jedes zehnte Kind 

(10,4 %) zum Zeitpunkt der Meldung zwi-

schen 15 und 18 Jahren alt. Die Altersver-

teilung ist im Zeitraum der Erhebungen 

seit 2010 sehr stabil. 

Im Gegensatz dazu bestätigt sich der Ver-

dacht auf eine Kindeswohlgefährdung bei 

Kindern im Alter von unter einem Jahr so-

wie bei älteren Kindern und Jugendlichen 

(zwischen 12 bis unter 18 Jahren) ver-

gleichsweise häufiger. Bei der Alters-

gruppe der unter 1-Jährigen kann dieses 

Ergebnis auch auf eine generell hohe Vul-

nerabilität zurückgeführt werden. Für Ri-

siko- und Gefährdungseinschätzungen im 

Bereich der frühen Kindheit fällt der zeitli-

che Handlungsspielraum meist sehr gering 

aus, weshalb „eine rasche und präzise 

Entscheidung im Einzelfall" (Ostler/Ziegen-

hain 2008, 68) erforderlich ist. Betrachtet 

man die Altersgruppe der ab 12-Jährigen, 

so stellt man fest, dass diese Gruppe in-

nerhalb der letzten neun Jahre deutlich 

wachsende Anteile an allen Gefährdungs-

einschätzungen einnimmt. Dabei hat sich 

der Anteil der 15- bis unter 18-Jährigen 

am stärksten erhöht. Dieser Befund ver-

deutlicht, dass ältere Kinder und Jugendli-

che im institutionellen Kinderschutz zuneh-

mend Beachtung finden (vgl. Böllert/Waz-

lawik 2012). Auch die fachliche Debatte 

nimmt sich dem Kinderschutz bei Jugend-

lichen zunehmend an: So werden Jugend-

liche als "vergessene Zielgruppe im Kin-

derschutz" bezeichnet und die Fragen auf-

geworfen, was Gefährdungslagen Jugend-

licher im Sinne des § 8a SGB VIII sind, 

was gewichtige Anhaltspunkte sein kön-

nen und ob der Schutzauftrag des 
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§ 8a SGB VIII bis zur Volljährigkeit gilt 

bzw. es analog zu den Frühen Hilfen auch 

gezielt Hilfen für Jugendliche geben 

müsse (vgl. Kindler 2011a; Arbeitsgruppe 

Fachtagungen Jugendhilfe im Deutschen 

Institut für Urbanistik 2011).  

 

Abbildung 18 Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Meldung (Angaben in Prozent) 
 

 
 
 

Geschlecht der von der Meldung be-

troffenen Kinder 

Den Ergebnissen der Gefährdungsein-

schätzungen nach § 8a SGB VIII für das 

Jahr 2019 zufolge sind Mädchen und Jun-

gen nahezu gleich betroffen (Mädchen: 

48,6 %, Jungen 51,2 %). Betrachtet man 

dies differenziert nach Altersgruppen, so 

wird deutlich, dass in den jüngeren Alters-

gruppen (bis 12 Jahre) etwas häufiger 

Jungen, in den höheren Altersgruppen  

 

 

 

(insbesondere 15 bis 18 Jahre) etwas häu-

figer Mädchen betroffen sind (ohne Abbil-

dung). Damit verbunden sind auch ge-

schlechtsspezifische Unterschiede hin-

sichtlich der Anhaltspunkte für Gefährdun-

gen, die auf geschlechtsspezifische Be-

wältigungsmuster hinweisen (bei Jungen 

häufiger Verhaltensauffälligkeiten, bei älte-

ren Mädchen häufiger selbstgefährdendes 

Verhalten sowie Selbstmelder). 
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Abbildung 19 Geschlecht des von der Meldung betroffenen Kindes (Angaben in Prozent) 
 

 
 

Migrationshintergrund der von der 

Meldung bzw. Gefährdungsein-

schätzung betroffenen Kinder 

Kinder und Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund stellen einen wachsenden und 

mittlerweile (empirisch und politisch) 

selbstverständlichen Teil der Bevölkerung 

Deutschlands dar. Im Jahr 2019 betrafen 

37,7 % (im Vorjahr 35,4 %) der Gefähr-

dungseinschätzungen nach § 8a SGB VIII 

Kinder und Jugendliche mit einem Migrati-

onshintergrund (Definition des Mikrozen-

sus). Bezogen auf die Gesamtbevölkerung 

in Rheinland-Pfalz betrug der Anteil an 

Kindern und Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund im Jahr 2019 39,3 % (vgl. Sta-

tistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

2020). Dieser Anteil ist im Zeitvergleich bei 

den Meldungen ebenso kontant angestie-

gen wie in der jungen Gesamtbevölkerung 

(vgl. Abbildung 20). Der Befund macht 

deutlich, dass Kinder und Jugendliche mit 

Migrationshintergrund – entgegen der öf-

fentlichen Wahrnehmung – weder häufiger  

noch seltener vom Verdacht auf Kindes-

wohlgefährdung betroffen sind als Kinder 

ohne Migrationshintergrund. Die Ergeb-

nisse verweisen darauf, dass Familien mit 

Migrationshintergrund eine zentrale Ziel-

gruppe im Kinderschutz darstellen, jedoch 

nicht, weil sie weniger gut in der Lage 

sind, ihre Kinder zu schützen, sondern, 

weil sie zunehmend hohe Anteile an der 

Gesamtbevölkerung stellen. Die detaillier-

tere Auswertung des Merkmals „Migrati-

onshintergrund“ verweist auch im Jahr 

2019 darauf, dass es vor allem viele Ge-

meinsamkeiten zwischen den Gruppen 

mit/ohne Migrationshintergrund gibt und 

sich somit auch hier vor allem allgemeine 

professionelle Fragen stellen. Unter-

schiede zwischen Kindern mit und ohne 

Migrationshintergrund können nur verein-

zelt festgestellt werden (ausführlich wurde 

der Zusammenhang Migration und Kinder-

schutz im § 8a-Bericht 2015 in Form eines 

Sonderkapitels ausgearbeitet (vgl. Artz/de 

Paz Martínez 2017, Ergebnisse auch ver-

öffentlicht in Müller/de Paz Martínez Artz 

48,8

47,4

48,6

51,2

52,6

51,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2012 (n = 4.868)

2015 (n = 5.886)

2019 (n = 8.178)

weiblich männlich



 
 

64 

 

2018)). Der Verdacht auf eine Kindeswohl-

gefährdung erhärtete sich bei Kindern in 

Familien mit Migrationshintergrund nicht 

signifikant häufiger als in Familien ohne 

Migrationshintergrund. 

 

 

 
Abbildung 20 Migrationshintergrund des von der Gefährdungseinschätzung betroffenen Kindes (An-
gaben in Prozent) 
 

 

Angaben zu den betroffenen Kin-

dern – Die Ergebnisse im Überblick 

 Kinderschutz betrifft alle Alters-

gruppen: Von Gefährdungsein-

schätzungen nach § 8a SGB VIII 

sind alle Altersgruppen betroffen, 

wenn auch in unterschiedlichem 

Umfang. Dabei beziehen sich gut 

ein Viertel aller Gefährdungsein-

schätzungen auf Kinder unter drei 

Jahren und etwa jede fünfte Mel-

dung auf Kinder zwischen 3 und 

unter 6 Jahren. Gut jede zehnte  

 

 

Gefährdungseinschätzung bezieht 

sich auf Jugendliche im Alter von  

15 bis unter 18 Jahren. Die Ergeb-

nisse zeigen, dass sich für Kinder 

im Alter von unter einem Jahr so-

wie für ältere Kinder bzw. Jugendli-

che im Alter zwischen 12 und 18 

Jahren der Verdacht auf eine Kin-

deswohlgefährdung vergleichs-

weise häufiger bestätigt. 

 Jungen und Mädchen sind gleich-

ermaßen von Gefährdungsein-
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 Kinder und Jugendliche mit Migrati-

onshintergrund sind bei den Ge-

fährdungseinschätzungen ungefähr 

entsprechend ihres Anteils an der 

unter 18-jährigen Gesamtbevölke-

rung in Rheinland-Pfalz vertreten. 

37,7 % der im Jahr 2019 betroffe-

nen Kinder und Jugendlichen hat-

ten einen Migrationshintergrund. 
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5. Zentrale Kernbefunde  

 
Das folgende Kapitel fasst die zentralen 

Befunde zu den Gefährdungseinschätzun-

gen gem. § 8a SGB VIII in Rheinland-Pfalz 

im Berichtsjahr 2019 zusammen und kom-

mentiert diese fachlich. Die Ausführungen 

beziehen sich auf den Meldungskontext, 

die Gefährdungseinschätzung, die Verfah-

ren im Jugendamt sowie die Situation des 

von der Einschätzung betroffenen Kindes 

oder Jugendlichen bzw. seiner Familie. 

Auch 2019 hält die Bereitschaft von 

Institutionen und Bevölkerung an, 

die Jugendämter über den Verdacht 

einer Kindeswohlgefährdung zu in-

formieren: Für etwa ein Prozent aller 

Kinder und Jugendlichen in Rhein-

land-Pfalz wird im Berichtsjahr 2019 

eine Gefährdungseinschätzung ge-

mäß § 8a SGB VIII durch die Fach-

kräfte des Jugendamtes durchge-

führt. 

Die gesamtgesellschaftliche Bedeutung 

des Kinderschutzes bleibt hoch: Insge-

samt wurden im Jahr 2019 8.212 Gefähr-

dungseinschätzungen („§ 8a-Verfahren“) 

durchgeführt. Umgerechnet auf die Bevöl-

kerung der unter 18-Jährigen bedeutet 

dies, dass etwa ein Prozent aller Kinder 

und Jugendlichen, die 2018 in den 40 

rheinland-pfälzischen Städten und Land-

kreisen lebten, zum Gegenstand einer Ge-

fährdungseinschätzung geworden sind 

(Eckwert 13,1 in Rheinland-Pfalz). Im Er-

hebungsjahr 2019 liegen Daten zu den 

Gefährdungseinschätzungen gem. 

§ 8a SGB VIII von 40 der 41 rheinland-

pfälzischen Jugendämter vor. 

Wird ein längerer Zeitraum von 2012 bis 

2019 betrachtet, ist ein Anstieg der Ge-

fährdungseinschätzungen um 67,7 % fest-

stellbar. Auch wenn die Zahlen in den letz-

ten Jahren nicht mehr so stark angestie-

gen sind wie in den ersten Jahren der Er-

hebung, lässt sich auch weiterhin eine 

konstante Steigerung feststellen – von 

2018 auf 2019 um 8,7 %. Die steigende 

Anzahl von § 8a-Verfahren kann als Folge 

einer gewachsenen gesellschaftspoliti-

schen Sensibilität für die Lebenssituation 

und die Rechte junger Menschen in den 

letzten beiden Jahrzehnten gelesen wer-

den, die ebenfalls eine erhöhte Aufmerk-

samkeit mit Blick auf den Schutz von Kin-

dern und Jugendlichen ausgelöst hat. 

Die Jugendämter reagieren mit viel-

fältigen fachlichen Schritten auf die 

gemeldeten Gefährdungen: Im Zuge 

der Gefährdungseinschätzung wird 

bei 85 % der Fälle der direkte Kon-

takt zum Kind/Jugendlichen bzw. 

der Familie gesucht. 

Zu bedenken ist in diesem Kontext der 

hohe zeitliche und personelle Aufwand, 

der notwendig ist, um die eingehenden 

Mitteilungen zeitnah und fachlich qualifi-

ziert zu bearbeiten: Jede Mitteilung ans 

Jugendamt zieht ein aufwändiges Ein-

schätzungsverfahren über die mögliche 

Gefährdungslage nach sich - und dies 

ganz unabhängig davon, ob sich der Ver-

dacht einer Kindeswohlgefährdung später 
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erhärtet oder nicht. Die Daten der vorlie-

genden Erhebung bilden das einsetzende 

Verfahren im Jugendamt ab. Jugendämter 

verfügen über ein breites Spektrum an 

fachlichen Schritten der Kontaktaufnahme, 

der Informationseinholung bzw. des Einbe-

zugs anderer hilfeerbringender Dienste, 

um zu einer belastbaren Risikoeinschät-

zung zu gelangen. Im Rahmen dieser 

Schritte fand im Jahr 2019 in über drei 

Viertel aller Fälle (79,3 %) eine metho-

disch strukturierte kollegiale Fallberatung 

statt. Besprechungen im Zusammenwirken 

mehrerer Fachkräfte (4-Augen-Prinzip) er-

folgten in 80 % der Fälle (Mehrfachnen-

nungen möglich). Auch der angekündigte 

oder unangekündigte Hausbesuch gehört 

zum häufig eingesetzten fachlichen Reper-

toire, um einer Gefährdungsmeldung 

nachzugehen. Darüber hinaus fanden wei-

tere Gespräche – auch unter Einbezug an-

derer Institutionen – statt, um den jeweili-

gen Hilfebedarf im persönlichen Kontakt 

zu klären. In 85,4 % der Fälle erfolgte als 

fachlicher Schritt ein persönlicher Kontakt 

mit dem Kind bzw. der Familie in Form von 

Hausbesuchen, Gesprächen im oder au-

ßerhalb des Jugendamtes und Inobhut-

nahmen. Dies geschah unabhängig da-

von, ob sich später der Verdacht einer Kin-

deswohlgefährdung erhärtete oder nicht.  

Der Befund verdeutlicht den hohen zeitli-

chen und personellen Aufwand, den die 

Bearbeitung der Gefährdungseinschätzun-

gen im Nachgang einer § 8a SGB VIII-

Meldung für die Fachkräfte des Jugend-

amtes nach sich zieht. Diesen Befund un-

terstützt auch die Auswertung der Reakti-

onszeit, d. h. der Zeitraum zwischen dem 

Eingang der Meldung und dem Erstkontakt 

mit dem Kind: In über einem Viertel der 

Fälle fand bereits am Tag des Eingangs 

der Meldung ein persönlicher Kontakt zur 

Familie bzw. dem von der Meldung be-

troffenen Kind/Jugendlichen statt. Bei 

knapp zwei Drittel der Fälle erfolgte ein 

solcher Kontakt innerhalb der ersten Wo-

che. 

Hier wird bereits deutlich, dass die Ju-

gendämter ausreichend Ressourcen benö-

tigen, jeder Meldung möglichst zeitnah 

und professionell nachgehen und damit ei-

nen qualifizierten Kinderschutz gewähr-

leisten zu können. Auch wenn Kinder-

schutzarbeit schon immer originäre Arbeit 

der Fachkräfte der Jugendämter gewesen 

ist, so lässt sich dennoch feststellen, dass 

die Anforderungen an das diesbezügliche 

fachliche Wissen und Können (auch) im 

Zuge der Qualitätsdebatte im Kinderschutz 

deutlich anspruchsvoller geworden sind 

(vgl. AGJ 2019). Dazu gehört beispiels-

weise die Entwicklung von und der fach-

lich adäquate Umgang mit (neuen) Diag-

noseinstrumenten, multiprofessionelle Ko-

operationsarbeit im Einzelfall sowie die Ar-

beit in und mit regionalen und überregio-

nalen Netzwerken.  

Im Zuge dieser Entwicklungen steht insbe-

sondere der Allgemeine Soziale Dienst vor 

der Herausforderung, sich neu etablierte 
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Verfahren und Handlungsabläufe im Kin-

derschutz anzueignen und stetig zu ver-

bessern. So haben die neuen Reformen 

und fachlichen Debatten zwar vielfältige 

Aktivitäten im Handlungsfeld Kinderschutz 

angestoßen, gleichzeitig aber auch Verun-

sicherungen und Irritationen im Feld aus-

gelöst (vgl. Heinitz/Schone 2013, 622). Zu-

dem wird der steigende Personalbedarf in 

der Kinder- und Jugendhilfe schon jetzt – 

gerade auch in den ASDs – zum großen 

Teil mit Berufsanfängerinnen und -anfän-

gern gedeckt, was Fragen zu sinnvollen 

Einarbeitungskonzepten und notwendigem 

Wissen und Fertigkeiten junger Fachkräfte 

im Kinderschutz aufwirft (ebd.). 

Für die Sicherstellung eines qualifizierten 

Kinderschutzes ist es notwendig, dass je-

des Jugendamt über ein transparent gere-

geltes und an die jeweiligen Vorausset-

zungen vor Ort angepasstes Verfahren zur 

Gefährdungseinschätzung verfügt. Ver-

bindliche Absprachen über Instrumente, 

methodisch strukturierte Vorgehensweisen 

und Formen der Dokumentation dienen in 

strittigen Fällen darüber hinaus auch der 

Absicherung der Fachkräfte. Die Daten 

deuten darauf hin, dass die Anzahl der 

Kinderschutzmeldungen bzw. Gefähr-

dungseinschätzungen weiterhin als bedeu-

tender Faktor der Arbeitsbelastung in den 

Sozialen Diensten zu beobachten ist und 

Ressourcen für Investitionen in kontinuier-

liche Fortbildung sowie Qualifizierung der 

Fachkräfte bereitzustellen sind.  

Zentraler Bestandteil der rheinland-

pfälzischen Infrastruktur sind seit 

2008 die lokalen Netzwerke Frühe 

Hilfen und Kinderschutz: Diese Ko-

operationen bilden sich deutlich in 

der vielfältigen Zusammensetzung 

der meldenden Personen und Insti-

tutionen ab. Vernetzung und Koope-

ration unterschiedlicher Akteurin-

nen und Akteure und Systeme stel-

len eine zentrale fachliche Heraus-

forderung im Kinderschutz dar. 

Der gesamtgesellschaftliche Bedeutungs-

zuwachs des Kinderschutzes hat unter an-

derem zur Etablierung vielfacher interdis-

ziplinärer Kooperationen zwischen der 

Kinder- und Jugendhilfe und anderen Sys-

temen geführt und wird in der Fachdebatte 

als sehr positiv bewertet. Rheinland-Pfalz 

hat mit dem Landeskinderschutzgesetz 

2008 den Grundstein für den Aufbau und 

die Etablierung vielfältiger Netzwerkstruk-

turen rund um Frühe Hilfen und Kinder-

schutz in den Kommunen beigetragen. Es 

hat sich im Zuge der fachlichen Debatten 

um einen gelingenden Kinderschutz ein 

breit geteiltes Verständnis entwickelt, dass 

es das Zusammenwirken aller gesell-

schaftlichen Akteurinnen und Akteure 

braucht, die beruflich in Kontakt mit Kin-

dern und Jugendlichen stehen, um einen 

verlässlichen Schutz dieser sicherzustel-

len. In den Befunden zu den meldenden 

Personen und Institutionen spiegeln sich 

oftmals diese bestehenden Netzwerke im 

Bereich Kinderschutz/Frühe Hilfen bzw. 

getroffene Kooperationsvereinbarungen 

zur Umsetzung des § 8a SGB VIII vor Ort 
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wider. Die Ergebnisse zur Zusammenset-

zung der Melderinnen und Melder können 

den einzelnen Jugendämtern Hinweise ge-

ben, ob und in welcher Weise Kooperatio-

nen mit den häufigsten Meldegruppen be-

reits entwickelt sind und wo es sinnvoll 

sein könnte, Kooperationsstrukturen gege-

benenfalls noch auf- oder auszubauen. 

Die Analyse der Melderinnen und Melder 

einer möglichen Kindeswohlgefährdung ist 

auch deshalb bedeutsam, weil die melden-

den Personen und Institutionen durch ihre 

Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt den 

Zugang zur Familie und somit auch den 

Prozess der Zusammenarbeit wesentlich 

mitbestimmen. So ist z. B. davon auszuge-

hen, dass die Meldung über eine Regelin-

stitution wie die Schule oder die Kinderta-

gesstätte die weitere Arbeit mit der Familie 

und somit auch den gesamten Hilfepro-

zess tendenziell in eine andere Richtung 

lenkt als eine Meldung, die beispielsweise 

aus einer Eskalation mit Beteiligung der 

Polizei resultiert.  

Neben den Meldungen von Personen aus 

dem sozialen Nahraum der betroffenen 

Kinder und Jugendlichen, wie z. B. Nach-

barn oder Verwandten, spielen im Jahr 

2019 vor allem die Meldungen von Institu-

tionen wie Polizei, Schule, sowie Akteurin-

nen und Akteuren aus dem Gesundheits-

wesen oder Einrichtungen bzw. Diensten 

der Hilfen zur Erziehung eine große Rolle. 

Die Kooperation mit Meldegruppen aus 

anderen Systemen (Gesundheit, Bildung, 

Strafverfolgung) ist besonders herausfor-

dernd, wenn sich die grundlegenden Para-

digmen und Logiken deutlich von jenen 

der Kinder- und Jugendhilfe unterschei-

den. Hier gilt es, im Rahmen einer Annä-

herung zu einem gegenseitigen Verständ-

nis der Systeme, der Handlungsroutinen, 

der Begriffe und der unterschiedlichen 

Aufgaben zu gelangen. 

Alle Altersgruppen waren 2019 im 

Blick der Jugendämter – und dies 

weitgehend konstant seit Beginn 

des Monitorings. 

Kinderschutz betrifft alle Altersgruppen – 

dieser Befund zieht sich durch alle bisheri-

gen Berichtsjahre. Sowohl die jüngeren 

Kinder, auf die sich die bundesweite Dis-

kussion um Frühe Hilfen und Kinderschutz 

vor allem bezieht, als auch die 15- bis un-

ter 18-Jährigen sind im Blickfeld der Sozi-

alen Dienste im Jugendamt: Knapp ein 

Viertel der Kinder, die von einer Gefähr-

dungseinschätzung betroffen waren, ge-

hörten zur Gruppe der unter 3-Jährigen 

(24,4 %, 1.942 Kinder). Gut die Hälfte 

(51,2 %) der Meldungen bezog sich auf 

Kinder, die zwischen drei und 12 Jahre alt 

waren. Je älter die Kinder und Jugendli-

chen sind, desto seltener werden sie in 

Rheinland-Pfalz zu einem Kinderschutz-

verdachtsfall. Trotzdem ist jedes zehnte 

Kind (10,4 %), zu dem ein § 8a Verfahren 

durchgeführt wurde, zwischen 15 und 18 

Jahre alt. Die Altersverteilung ist im Zeit-

raum der Erhebungen seit 2010 sehr 

stabil. 
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Vergleichsweise häufig bestätigt sich der 

Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung 

bei Kindern im Alter von unter einem Jahr 

sowie bei älteren Kindern und Jugendli-

chen (zwischen 12 und 15 sowie zwischen 

15 und unter 18 Jahren). Eine latente Ge-

fährdung wird in allen Altersgruppen ähn-

lich häufig dokumentiert. Bei der Gruppe 

der unter 1-Jährigen lässt sich dieses Er-

gebnis sicher auf die hohe Vulnerabilität 

von Säuglingen und Kleinkindern zurück-

führen. Jugendliche ab zwölf Jahren stel-

len im Zeitvergleich 2010 und 2019 deut-

lich wachsende Anteile an allen Gefähr-

dungseinschätzungen. Der Anteil der 15 

bis unter 18-Jährigen hat sich dabei am 

stärksten erhöht. Dieser Befund macht 

deutlich, dass ältere Kinder und Jugendli-

che im institutionellen Kinderschutz zuneh-

mend Beachtung finden (vgl. bereits 2012 

Böllert/Wazlawik 2012). Auch die fachliche 

Debatte nimmt sich dem Kinderschutz bei 

Jugendlichen zunehmend an: So werden 

Jugendliche als "vergessene Zielgruppe 

im Kinderschutz" bezeichnet und die Fra-

gen aufgeworfen, was Gefährdungslagen 

Jugendlicher im Sinne des § 8a SGB VIII 

sind, was gewichtige Anhaltspunkte (im 

Jugendalter) sein können und ob der 

Schutzauftrag des § 8a SGB VIII bis zur 

Volljährigkeit gilt bzw. es Frühe Hilfen 

auch für Jugendliche geben müsse (vgl. 

Kindler 2011a; Arbeitsgruppe Fachtagun-

gen Jugendhilfe im Deutschen Institut für 

Urbanistik 2011). Die Besonderheiten der 

verschiedenen Altersgruppen im Kinder-

schutz wurden im § 8a-Bericht 2016 in 

Form eines Sonderkapitels aufbereitet 

(vgl. MFFJIV 2017). 

Kinder und Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund sind 2019 bei den 
„8a-Verfahren“ mit über einem Drittel 
(rund 38%) vertreten – wie in den ver-
gangenen Jahren entsprechend ih-
rem Anteil an der Gesamtbevölke-
rung. 

Die Auswertungen für das Berichtsjahr 

2019 zeigen auf, dass Familien mit Migra-

tionshintergrund entgegen der öffentlichen 

Wahrnehmung weder häufiger noch selte-

ner vom Verdacht auf eine Kindeswohlge-

fährdung betroffen sind als Familien ohne 

Migrationshintergrund. Damit macht der 

Befund wie auch schon in den in den letz-

ten Erhebungsjahren deutlich, dass Fami-

lien mit Migrationshintergrund eine zent-

rale Zielgruppe im Kinderschutz darstellen, 

jedoch nicht, weil sie weniger in der Lage 

sind, ihre Kinder zu schützen, sondern 

weil sie zunehmend hohe Anteile an der 

Gesamtbevölkerung stellen. Ausführliche 

und differenzierte Befunde zu den Gefähr-

dungseinschätzungen nach Migrationshin-

tergrund finden sich im § 8a-Bericht für 

das Jahr 2015 (vgl. MFFJIV 2016; de Paz 

Martínez/Artz 2017). Beim Vergleich der 

Gefährdungseinschätzungen in Familien 

mit und ohne Migrationshintergrund deu-

ten viele ähnliche Befunde zwischen den 

beiden Gruppen auf allgemeine professio-

nelle Herausforderungen im Kinderschutz. 

Aus vereinzelten Unterschieden leiten sich 

mögliche Ansatzpunkte für eine migrati-

onssensible Ausgestaltung des Hand-

lungsfeldes Kinderschutz ab, wie auch im 
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Modellprojekt „Migrationssensibler Kinder-

schutz“ (IGfH/ism) erstmals aufgezeigt 

wurde (vgl. Jagusch et al. 2012).  

2019 betrafen 37,7 % der § 8a-Verfahren 

Kinder und Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund. Ihr Anteil an der Gesamtbevölke-

rung betrug im Jahr 2019 39,3 % (vgl. Sta-

tistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

2020). Auch in den nächsten Jahren wird 

das Thema Migration vor dem Hintergrund 

der demographischen Entwicklungen von 

wachsender Bedeutung sein. Die ver-

gleichsweise junge Altersstruktur der Be-

völkerung mit Migrationshintergrund lässt 

in den kommenden Jahren stetig anwach-

sende Anteile der Menschen mit Migrati-

onshintergrund erwarten, was insbeson-

dere für die jungen Altersgruppen gilt. 

Auch die Zuwanderung von Geflüchteten 

aus Krisengebieten seit 2015 und die teils 

erfolgte dauerhafte Niederlassung hat ein 

steigendes Interesse an migrationsspezifi-

schen Fragestellungen im Kinderschutz 

ausgelöst. Die Arbeit der Sozialen Dienste 

mit Migrationsfamilien ist bereits Normali-

tät. In der Praxis kann sie aus verschiede-

nen Gründen oftmals als herausfordernd 

erlebt werden (Verunsicherungen hinsicht-

lich vermeintlich anderer „kultureller“ Prak-

tiken, Unkenntnis der Lebenssituation, Un-

sicherheit aufgrund bestehender Stereo-

type, Fremdheitsgefühle u. ä.). Hier zeigt 

sich ein Fortbildungs- und Aufklärungsbe-

darf, um Hemmschwellen auf beiden Sei-

ten zu senken und ein fachliches und nor-

malisierendes Miteinander zwischen Fach-

kräften und allen jungen Menschen und ih-

ren Familien unabhängig von der Herkunft 

gestalten zu können. 

Von Gefährdungseinschätzungen 

betroffene Familien leben häufiger 

(aber nicht nur) in einer prekären 

sozialen und ökonomischen Lage. 

Auch die Befunde des Jahres 2019 weisen 

darauf hin, dass sozial und ökonomisch 

belastete Familien vergleichsweise häufi-

ger mit Meldungen über eine Kindeswohl-

gefährdung in Berührung kommen. Oft tritt 

Armut mit weiteren risikobehafteten As-

pekten der Lebenslage, wie z. B. der al-

leinerziehenden Lebensform, einer hohen 

Kinderzahl oder einem jungen Alter der 

Mutter bei der Geburt des ersten Kindes 

auf. Allerdings können Armut und das Auf-

wachsen bei einem alleinerziehenden El-

ternteil nicht mit einer Gefährdungslage 

gleichgesetzt werden und es ist Vorsicht 

geboten, Kausalitäten abzuleiten, die das 

Auftreten einer Kindeswohlgefährdung im 

Kontext einer prekären Lebenssituation 

zwangsläufig voraussagen. Je nach Fall 

können protektive Faktoren negative Er-

eignisse und Umstände kompensieren und 

abwenden (vgl. hierzu die vielfältigen Be-

funde aus der Resilienzforschung). Es 

sind vielmehr die Lebensbedingungen ins-

gesamt, die zu einem erhöhten Risiko für 

unangemessenes Erziehungsverhalten 

bzw. Mangelsituationen in der Versorgung 

von Kindern und Jugendlichen beitragen 

können. Oftmals gehen mit schwierigen 
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materiellen Rahmenbedingungen auch ein 

Mangel an sozialen Ressourcen sowie in-

dividuelle Bewältigungsprobleme einher, 

die zu Überforderungen führen und somit 

das Erziehungsgeschehen beeinflussen 

können. Die Daten legen nahe, dass be-

stimmte Lebenssituationen das Risiko für 

das Auftreten einer Kindeswohlgefährdung 

begünstigen. 

Beispielsweise ist der Bezug von Arbeits-

losengeld II bei Familien von Kindern, bei 

denen im Zuge der Risikoeinschätzung 

eine Kindeswohlgefährdung oder eine la-

tente Kindeswohlgefährdung festgestellt 

wurde, deutlich höher als bei Familien von 

Kindern, bei denen im Zuge des Verfah-

rens keine Kindeswohlgefährdung festge-

stellt werden konnte. Auch der Anteil von 

Familien mit alleinerziehenden Elterntei-

len, kinderreiche Familien oder Familien 

mit einem jungen Alter der Mutter bei der 

Geburt des ersten Kindes sind im Kinder-

schutz im Vergleich zur Bevölkerung deut-

lich überrepräsentiert.  

Diese Befunde verweisen auf die Notwen-

digkeit, Familien in prekären Lebenslagen 

noch stärker zu unterstützen. Sinnvoll er-

scheint die Entwicklung von Hilfekonzep-

ten, die noch besser auf den Bedarf dieser 

Familien zugeschnitten sind, sowie der 

Ausbau und die Weiterentwicklung prä-

ventiver Angebote im Kontext einer nicht-

stigmatisierenden Regelstruktur, damit Fa-

milien in schwierigen Situationen entlastet 

werden und möglicher Problemeskalation 

rechtzeitig vorgebeugt werden kann. 

Häufig wurden die Familien in der 

Vergangenheit von den Sozialen 

Diensten des Jugendamtes beraten 

oder befinden sich aktuell im Hilfe-

bezug: Gefährdungseinschätzungen 

in bereits bekannten Familien oder 

aus laufenden Hilfen heraus haben 

in der Praxis eine hohe Relevanz. 

Die Fachkräfte können dokumentieren, ob 

die Familien in der Vergangenheit bereits 

vom ASD beraten wurden, d. h. ob es sich 

um „bekannte“ Familien handelt. Seit Be-

ginn der Erhebungen zeigen die Daten, 

dass ein konstant hoher Anteil der gemel-

deten Familien dem Jugendamt zum Zeit-

punkt der Gefährdungseinschätzung be-

reits bekannt war (ca. zwei Drittel). Dieser 

Befund zeigt sich über alle Altersgruppen 

hinweg. Der Anteil variiert in den einzelnen 

Altersgruppen zwischen rund 50 % und 

rund 70 %, wobei die Familien mit zuneh-

mendem Alter des Kindes dem Jugendamt 

tendenziell häufiger bereits bekannt wa-

ren. 

Dieser Befund deutet auf verschiedene 

Zusammenhänge hin: Einerseits darf er 

nicht überinterpretiert werden, denn die öf-

fentliche Kinder- und Jugendhilfe stellt Fa-

milien heute ein breites Spektrum an völlig 

unterschiedlichen Beratungs-, Unterstüt-

zungs- und Hilfeleistungen sowie Regel-

strukturangeboten im Rahmen von Kinder-

tagesbetreuungen oder der Jugendarbeit 

bereit. Über diese häufig niedrigschwelli-

gen und vielfältigen Zugangswege kommt 

das Jugendamt mit einem Großteil der Fa-

milien in der Kommune in Kontakt, woran 



 
 

73 
 

sich eine (auch niedrigschwellige) Bera-

tung anschließen kann. Das Jugendamt ist 

heute ein normaler Bestandteil der sozia-

len Infrastruktur und somit längst nicht 

mehr nur mit „Randgruppenfamilien“ oder 

„Problemfällen“ befasst. Gerade im Kon-

text eines präventiven Kinderschutzes sind 

diese frühen Kontakte und Zugänge für 

alle Familien in der Kommune ausdrückli-

ches Ziel.  

Andererseits sollte die Bedeutung des Be-

fundes auch nicht unterschätzt werden: 

Offensichtlich betreffen Kinderschutzver-

dachtsmeldungen häufig Familien, die das 

Jugendamt aus unterschiedlichen Zusam-

menhängen bereits kennt. Dieser Befund 

bietet zentrale Ansatzpunkte für die Wei-

terentwicklung gezielter Präventionsan-

sätze im Jugendamt (vgl. Müller et al. 

2012). Möglicherweise lässt sich der Be-

fund jedoch auch als kritischer Hinweis auf 

eine Hilfegewährungspraxis lesen, die auf 

nur kurze Hilfelaufzeiten setzt, weil die Ju-

gendämter vor dem Hintergrund steigen-

der Fallzahlen und steigender Kosten 

stark unter Druck stehen. Deutlich wird in 

jedem Fall, dass die Fachkräfte im ASD 

sowohl Rahmenbedingungen als auch 

fachliches Wissen benötigen, um insbe-

sondere Familien in prekären und risikobe-

hafteten Lebenssituationen gut begleiten 

und unterstützen zu können. In Familien, 

die dem Jugendamt bereits bekannt wa-

ren, bestätigte sich der Verdacht auf eine 

Kindeswohlgefährdung etwas häufiger als 

in bislang unbekannten Familien. Darüber 

hinaus wurde in diesen Fällen etwas häufi-

ger eine stationäre Hilfe eingeleitet oder 

eine Inobhutnahme durchgeführt.  

Teil der Dokumentation der § 8a-Verfah-

ren ist ebenfalls die Frage, ob die Familie 

sich aktuell (zum Zeitpunkt des § 8a-Ver-

fahrens) im Hilfebezug befindet, und wenn 

ja, welche Hilfen installiert sind. Solche 

Meldungen „aus laufenden Hilfen heraus“ 

spielen offenbar eine große Rolle bei den 

Gefährdungseinschätzungen, denn 2019 

befanden sich rund 45 % aller Familien im 

Hilfebezug (Leistungen und Unterstützun-

gen der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 

16-18, 19, 27-35, 35a, 42 SGB VIII). Dabei 

handelte es sich im Jahr 2019 insbeson-

dere um die Sozialpädagogische Familien-

hilfe nach § 31 SGB VIII (17,8 %), form-

lose Beratungen nach § 16 SGB VIII 

(17,3 %) sowie Trennungs- und Schei-

dungsberatung nach §§ 17, 18 SGB VIII 

(5,3 %). Um das Wohl von Kindern und 

Jugendlichen, die bereits Hilfen erhalten, 

sicherzustellen, sind Jugendämter darauf 

angewiesen, dass Einrichtungen und 

Dienste, die im alltäglichen Kontakt mit 

den Familien stehen, bei Vorliegen ge-

wichtiger Anhaltspunkte diese Informatio-

nen an den Sozialen Dienst weiterleiten, 

sofern die eigenen Möglichkeiten nicht 

(mehr) ausreichend und geeignet sind, die 

Gefährdung abzuwenden. Hierzu braucht 

es tragfähige Kooperationsstrukturen und 

Verfahren, welche die Zusammenarbeit 

von öffentlichen und freien Trägern in der 
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Kinderschutzarbeit entsprechend den Vor-

gaben des § 8a SGB VIII regeln. Zentral 

ist hier insbesondere Rollenklarheit in der 

Kooperation zwischen dem öffentlichen 

und freien Träger der Kinder- und Jugend-

hilfe, um das Verfahren für alle Beteiligten 

transparent zu gestalten und in enger Ab-

stimmung zu gemeinsamen Einschätzun-

gen der Situation gelangen zu können. In 

Einzelfällen kann die Zusammenarbeit be-

lastet werden, wenn die Bewertungen des 

öffentlichen und freien Trägers hinsichtlich 

der Frage auseinandergehen, ob der 

Schutz des Kindes oder die Unterstützung 

der Familie im Vordergrund stehen sollen 

(vgl. Schrapper 2008). In solchen Fällen, 

in denen die Wahrnehmungsperspektiven 

– und somit auch häufig die einzuleitenden 

Schritte – voneinander abweichen, sollten 

Verfahren installiert sein, die eine befriedi-

gende Klärung sowohl im Sinne des Kin-

des/Jugendlichen als nach Möglichkeit 

auch der Familie gewährleisten können. 

Die Fachkräfte kommen bei über ei-

nem Drittel der Verfahren (36,3 %) 

zu dem Ergebnis, dass eine Kindes-

wohlgefährdung oder eine latente 

Kindeswohlgefährdung vorliegt – 

und auch darüber hinaus ergeben 

sich Zugänge zu Hilfe und Unter-

stützung. 

Bei 36,3 % der Kinder und Jugendlichen 

wurde im Berichtsjahr 2019 im Rahmen 

der Gefährdungseinschätzung eine Kin-

deswohlgefährdung (17,6 %) oder eine la-

tente Kindeswohlgefährdung (18,7 %) fest-

gestellt. Bei weiteren 32,7 % kamen die 

Fachkräfte im Rahmen der Gefährdungs-

einschätzung zu dem Ergebnis, dass 

keine Kindeswohlgefährdung vorlag, je-

doch wurde ein Hilfebedarf in unterschied-

licher Form und Intensität festgestellt, so-

dass auch hier ein Tätigwerden des Ju-

gendamtes in unterschiedlichem Umfang 

notwendig war und ein Hilfezugang zu Fa-

milien und deren Kindern geschaffen 

wurde. In 31,1 % der Fälle wurden weder 

eine Kindeswohlgefährdung noch ein wei-

terer Hilfebedarf festgestellt. Das schließt 

allerdings auch solche Fälle mit ein, in de-

nen bereits zum Meldungszeitpunkt eine 

Hilfe eingerichtet war. 

Somit wurde bei rund 70 % der Familien 

im Jahr 2019 mindestens ein Hilfebedarf 

sichtbar. Meldungen nach § 8a SGB VIII 

eröffnen demnach Zugänge zu Familien 

mit Hilfebedarf unterschiedlicher Ausprä-

gung, sodass das Jugendamt den meisten 

Familien in der ein oder anderen Form Un-

terstützung anbieten kann. Insgesamt 

überstürzen die meldenden Einrichtungen 

und Personen eine Meldung nicht, son-

dern beobachten zunächst sorgfältig und 

wenden sich mit begründeten Anhalts-

punkten an das Jugendamt. Jedoch zei-

gen sich zwischen den einzelnen Institutio-

nen bzw. Personen teils erhebliche Unter-

schiede hinsichtlich des Meldeverhaltens: 

Während anonyme Meldungen sowie Mel-

dungen durch Bekannte und Nachbarn 

sich eher häufiger als „falsche Meldungen“ 

erweisen, ist der Anteil der Kindeswohlge-
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fährdungen/latenten Kindeswohlgefähr-

dungen bei Meldungen durch Einrichtun-

gen der Jugendarbeit bzw. der Kinder- und 

Jugendhilfe sowie durch Kitas und Schu-

len deutlich erhöht. 

Wie auch schon in den Vorjahren ist 

die Vernachlässigung 2019 mit gut 

57 % die häufigste Art der Kindes-

wohlgefährdung, gefolgt von der 

psychischen (38,4 %) und/oder kör-

perlichen Misshandlung (27,9 %). 

Vernachlässigungen und psychi-

sche Misshandlungen waren die 

häufigste Kombination bei Mehr-

fachbetroffenen. 

Wurde durch die Fachkräfte eine Kindes-

wohlgefährdung oder eine latente Kindes-

wohlgefährdung festgestellt, erfolgte in 

über der Hälfte der Fälle (57,2 %) die Nen-

nung der Vernachlässigung des Kindes als 

Art der Kindeswohlgefährdung, gefolgt von 

Anzeichen für eine psychische Misshand-

lung (38,4 %), eine körperliche Misshand-

lung (27,9 %) und/oder Anzeichen für se-

xuelle Gewalt (5,3 %) (Mehrfachnennun-

gen möglich). 

In 24 % der bestätigten (latenten) Kindes-

wohlgefährdungen schätzten die Fach-

kräfte mehr als eine Art der Gefährdung 

ein (Mehrfachbetroffene). Am häufigsten 

hatten die mehrfach betroffenen Jungen  

oder Mädchen sowohl Vernachlässigun-

gen als auch psychische Misshandlungen 

erlebt (9 % aller Fälle von Kindeswohlge-

fährdung), gefolgt von der Kombination 

aus psychischen und körperlichen Miss-

handlungen (7 %). An dritter Stelle stand 

die Kombination aus Vernachlässigung 

und körperlicher Misshandlung (3 %). 

Gefährdungen werden am häufigs-

ten im Kontext von unangemesse-

nem/inkonsistentem Erziehungsver-

halten, Suchtproblematiken bzw. 

psychischen Auffälligkeiten der er-

ziehenden Personen, Verhaltensauf-

fälligkeiten bzw. Selbstgefährdun-

gen des Kindes sowie Partner-

schaftskonflikten/-gewalt dokumen-

tiert. 

Neben den eher globalen Kategorien „Ver-

nachlässigung“, „Missbrauch“ etc. haben 

die Fachkräfte in den rheinland-pfälzi-

schen Jugendämtern die Möglichkeit, aus 

einer umfangreichen Itemliste konkrete 

festgestellte Anhaltspunkte für eine Ge-

fährdung zu benennen, wodurch eine Kon-

kretisierung der Gefährdungslage ermög-

licht wird. Damit wird auf die insbesondere 

aus dem Bereich der Medizin und der Psy-

chotherapie häufig geäußerte Kritik Bezug 

genommen, dass die üblicherweise unter-

schiedenen Formen von Kindeswohlge-

fährdung, insbesondere Vernachlässigung 

und Misshandlung, nur global definiert, 

nicht aber hinsichtlich konkreter Ausprä-

gungen operationalisiert sind (vgl. Deege-

ner/Körner 2008a, 11). Als häufigster An-

haltspunkt für eine Gefährdung bezogen 

auf das Kind/den Jugendlichen selbst, wird 

„Verhaltensauffälligkeiten, Selbstgefähr-

dung und/oder psychische Auffälligkeiten 

des Kindes“ (34,1 %) durch die Fachkräfte 

benannt.  
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Darüber hinaus beziehen sich folgende 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefähr-

dung auf das Verhalten der erziehenden 

Personen: Am häufigsten – bei rund 46 % 

der Kinder – wird ein unangemessenes/in-

konsistentes Erziehungsverhalten der El-

tern als Anhaltspunkt für eine Gefähr-

dungslage festgestellt. An zweiter Stelle 

stehen in 37,0 % der Fälle Suchtproblema-

tiken und/oder psychische Auffälligkei-

ten/Erkrankungen der erziehenden Perso-

nen. Ebenfalls sehr häufig (33,5 %) waren 

Partnerschaftskonflikte/-gewalt Anhalts-

punkte für eine Kindeswohlgefährdung. 

Zum Risikofaktor „psychische Erkran-

kung/Sucht“ wurde im Bericht 2017 eine 

vertiefte Auswertung durchgeführt (vgl. 

MFFJIV 2018). 

Körperliche Verletzungen des Kindes wur-

den häufiger bei jenen Kindern gemeldet, 

bei denen tatsächlich eine Kindeswohlge-

fährdung festgestellt wurde. Bei Kindern 

und Jugendlichen mit einer latenten Kin-

deswohlgefährdung wurden vergleichs-

weise häufig ein unangemessenes/inkon-

sistentes Erziehungsverhalten sowie eine 

Gefährdungslage durch Partnerschafts-

konflikte genannt. 

Kinderschutz und Hilfen zur Erzie-

hung gehen Hand in Hand: Im An-

schluss an die Gefährdungsein-

schätzung werden Hilfen zur Erzie-

hung oder niedrigschwellige Ange-

bote installiert. 

Insbesondere bis 2010 war ein kontinuier-

licher Fallzahlanstieg im Bereich der Hilfen 

zur Erziehung zu verzeichnen, der sich 

nach einer Phase der Konsolidierung aktu-

ell wieder fortsetzt. Parallel dazu erhöhen 

sich auch die Fallzahlen im Kinderschutz. 

Erklärungen für diese Entwicklungen set-

zen auf ganz unterschiedlichen Ebenen 

an. Zu nennen sind in diesem Zusammen-

hang u. a. soziostrukturelle Entwicklungen 

wie Langzeitarbeitslosigkeit und damit ver-

bundene Armutslagen, Veränderungen der 

familiären Lebensformen sowie Selekti-

onseffekte, beispielsweise durch das Ge-

sundheits- oder Bildungssystem. Die Ju-

gendhilfe fungiert in diesem Kontext als 

Ausfallbürge gesamtgesellschaftlicher Ent-

wicklungen und trägt elementar dazu bei, 

Benachteiligungen zu verringern (vgl. 

MFFJIV 2019). Über diese Faktoren hin-

aus steht die These im Raum, dass auch 

die medial geführte Kinderschutzdebatte 

zu einer deutlich gesteigerten öffentlichen 

Sensibilität für Not- und Problemlagen von 

jungen Menschen geführt hat, was in der 

Konsequenz auch ein erhöhtes Aufkom-

men an Meldungen bezüglich einer mögli-

chen Kindeswohlgefährdung mit sich 

bringt, an die sich wiederum Hilfen an-

schließen (vgl. AGJ 2019). 

Die aktuellen Befunde zu den Gefähr-

dungseinschätzungen gem. § 8a SGB VIII 

zeigen, dass auch abseits von festgestell-

ten Kindeswohlgefährdungen oder (laten-

ten) Gefährdungslagen in vielen Fällen 

Hilfe- oder Unterstützungsbedarfe festge-

stellt werden, auf die häufig mit z. B. form-

losen Betreuungen und Beratungen der 
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Familien durch den Sozialen Dienst oder 

niedrigschwellige Hilfen bzw. Frühe Hilfen 

reagiert wird. Bezogen auf alle von einer 

Meldung betroffenen Kinder wurden bei 

etwa einem Viertel Hilfen zur Erziehung 

gem. §§ 27 ff. SGB VIII, eine Eingliede-

rungshilfe gem. § 35a SGB VIII oder Hilfen 

gem. § 19 SGB VIII eingeleitet, zudem in 

17,5 % der Fälle bereits installierte Hilfen 

weitergeführt oder intensiviert. Je stärker 

die Einschätzung über das Vorliegen einer 

Gefährdung dabei ausfiel, desto eingriffs-

intensiver gestalteten sich die Hilfen, die 

im Anschluss zur Abwendung der (drohen-

den) Gefährdung durchgeführt wurden.  

Die in den letzten Jahren steigende Zahl 

der Hilfen zur Erziehung stellt in Anbe-

tracht der nur begrenzt zur Verfügung ste-

henden Ressourcen eine Herausforderung 

dar, welcher mit der Steuerung durch den 

öffentlichen Jugendhilfeträger begegnet 

werden muss. Denn nur die richtige Hilfe 

zum geeigneten Zeitpunkt ist auch ökono-

misch (vgl. MIFKJF 2013). Im Kontext der 

Kinderschutzdebatte zeigt sich jedoch, 

dass die Steuerungsmöglichkeiten des Ju-

gendamtes im Umgang mit Meldungen 

gem. § 8a SGB VIII insofern begrenzt 

sind, dass bei Eingang einer Meldung ein 

abgestimmtes Verfahren im Zusammen-

wirken mehrerer Fachkräfte zwingend er-

forderlich ist (§ 8a SGB VIII, Abs. 1). Stellt 

sich in diesem Prozess heraus, dass eine 

Hilfe zur Erziehung notwendig und geeig-

net ist, ist der öffentliche Jugendhilfeträger 

verpflichtet, diese Hilfe zu gewähren. Hil-

fen zur Erziehung und Kinderschutz gehen 

an dieser Stelle Hand in Hand. 

Dennoch sind mit Blick auf den Kinder-

schutz einzelne Steuerungsmöglichkeiten 

zu nennen, die gezielt vorangetrieben wer-

den können. Wird die Grundannahme ak-

zeptiert, dass „Jugendhilfe nur als Ganzes 

wirksam schützt“ (Schrapper 2008), so ist 

es wichtig, dass präventive Maßnahmen, 

die langfristig dazu führen, dass Problem-

lagen sich nicht verfestigen, in den Kom-

munen möglichst frühzeitig zur Verfügung 

gestellt werden. Somit können eingriffsin-

tensivere und bisweilen teurere Hilfen zu-

mindest teilweise vermieden werden. 

Kinderschutz ist eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe. 

Die anhaltend steigende gesellschaftliche 

Aufmerksamkeit für das Thema Kinder-

schutz hat zu einem Bedeutungszuwachs 

des Kinderschutzes in der Kinder- und Ju-

gendhilfe, aber auch darüber hinaus, ge-

führt. Eine zentrale Auswirkung sind die 

steigende Anzahl an „§ 8a SGB VIII-Ver-

fahren“, die von den ASDs in den Jugend-

ämtern bearbeitet werden, meist in Koope-

ration und Austausch mit anderen Akteu-

rinnen, Akteuren und Systemen. Die Be-

funde des Berichtsjahres 2019 verdeutli-

chen, dass jede Meldung ein aufwendiges 

Verfahren nach sich zieht, unabhängig da-

von, wie die abschließende Gefährdungs-

einschätzung durch die Fachkräfte aus-

fällt: Es muss abgeklärt werden, ob und 
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welcher Schutz- bzw. Hilfebedarf vorhan-

den ist und wie er aussehen könnte. Die-

sen gilt es, gemeinsam mit den Familien 

zu erarbeiten und gegebenenfalls in einen 

Schutzplan zu übersetzen. Um diesem 

Schutzauftrag gerecht zu werden reagie-

ren Jugendämter innerhalb kürzester Zeit 

im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 

und wählen unterschiedliche Wege, um ei-

nen direkten Kontakt zur Familie und zum 

Kind herzustellen. Hausbesuche oder Ge-

spräche im Jugendamt gehören hierbei 

zum Standardverfahren der Fachkräfte. 

Sie stehen vor der Herausforderung, ihre 

Hilfebeziehung zu nutzen und in der Zu-

sammenarbeit mit den Eltern eine Prob-

lemkongruenz und -einsicht sowie eine 

Bereitschaft zur Kooperation herzustellen, 

um unter Einbezug von Eltern und Kindern 

geeignete und notwendige Hilfen zur Ver-

fügung zu stellen.  

Im Rahmen dieses komplexen Prozesses 

der Gefährdungseinschätzung besteht 

eine enge Zusammenarbeit zwischen dem 

Jugendamt und weiteren Akteurinnen und 

Akteuren im Kinderschutz wie Kinderta-

gesstätten, Schulen, Einrichtungen des 

Gesundheitswesens oder weiteren sozia-

len Diensten. Kinderschutz kann und darf 

nicht alleinige Aufgabe der Kinder- und Ju-

gendhilfe sein: Es bedarf eines fachlich 

abgestimmten Zusammenwirkens der un-

terschiedlichen Beteiligten. Das Kinder-

schutzsystem in Deutschland ist darum als 

Kooperations- und Vernetzungsstruktur zu 

beschreiben. Dabei beschränkt sich Kin-

derschutz als gesamtgesellschaftliche Auf-

gabe nicht auf die Intervention in akuten 

Krisen und Notlagen, sondern ist auf das 

Vorhandensein familienfreundlicher Struk-

turen angewiesen, welche Familien in un-

terschiedlichen Lebenslagen unterstützen. 

Dabei wird mit Blick auf die kommenden 

Jahre die große Herausforderung sein, 

das Zusammenspiel der unterschiedlichen 

gesellschaftlichen Teilsysteme wie Schule, 

Arbeitsmarkt, Justiz und Gesundheitswe-

sen/Psychiatrie weiterzuentwickeln und zu 

optimieren, um zu vermeiden, dass Lü-

cken in der sozialen Infrastruktur entste-

hen, die ein systematisches „durch das 

Netz fallen“ von Familien ermöglichen. 

Der öffentliche Kinder- und Jugendhilfeträ-

ger übernimmt hierbei eine zentrale Steue-

rungsfunktion. Zwar kann die Entstehung 

von Bedarfslagen durch die Jugendhilfe 

nicht beeinflusst werden, allerdings ist si-

cherzustellen, dass abgestimmte, wir-

kungsorientierte und den jeweiligen Be-

darfslagen angepasste Hilfekonzepte zum 

Einsatz kommen können. Hierzu sind aus-

kömmliche Personalressourcen im Ju-

gendamt notwendig, damit Gefährdungs-

meldungen nach den „Regeln der Kunst“ 

nachgegangen werden kann und um im 

Einzelfall fachlich und ökonomisch zu 

steuern. Um Kinder und Jugendliche vor 

Gefahren für ihr Wohl zu schützen und 

ihnen gute Startchancen in ein selbstbe-

stimmtes Leben zu ermöglichen, ist eine 

abgestimmte Kinder- und Jugendhilfe-, 
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Sozial- und Bildungspolitik erforderlich, die 

auch den Gesamtzusammenhang von Le-

bensbedingungen, Bewältigungsanforde-

rungen und Teilhabechancen im Blick hat. 
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6. Anhang  

 

6.1 Erhebungsbogen 2019 
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Abbi ldung 17  „W ie vie le minder jähr ige Kinder  lebten zum Zei tpunkt  der  

Meldung am Aufenthal tsor t  des betrof fenen Kind es?“  (Angaben in 

Prozent )  60 

Abbi ldung 18 Alter des Kindes zum Zei tpunkt  der  Meld ung (Angaben in 

Prozent )  62 

Abbi ldung 19  Geschlecht  des von der  Meldung betrof fenen Ki ndes 

(Angaben in Prozent )  63 

Abbi ldung 20  Migrat ionshintergrund des von der  

Gefährdungseinschätzung bet rof fenen K indes (Angaben in Prozent )  64 

 

 


